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Vorwort

Das Mineralrohstoffgesetz, BGBI. | Nr. 38/1999, (MinroG) ist in seinen wesentlichen Bestim-
mungen mit 1.1.1999 in Kraft getreten und hat das Berggesetz 1975, BGBI. Nr. 259, zum dama-
ligen Zeitpunkt noch mit Ausnahme der Bestimmungen Uber die Bergbehdrden (Berghaupt-
mannschaften) abgeldst. In der Zwischenzeit wurde das MinroG mit der Novelle BGBI. | Nr.
21/2002, welche ruckwirkend am 1.1.2002 in Kraft getreten ist, umfassend novelliert. Mit BGBI.
I Nr. 83/2003 wurde die Aufhebung einer Wortfolge des § 211 Abs. 1 MinroG kundgemacht,
welche mit Erkenntnis des VfGH vom 23. Juni 2003, G 11/03-5, fur verfassungswidrig erklart
worden war. Mit BGBI. | Nr. 85/2005 wurde das MinroG neuerlich geandert, wobei damit insbe-
sondere eine Anpassung der Bestimmungen zur Umsetzung der IPPC-Richtlinie und der Seve-
so |lI-Richtlinie erfolgte.

Das Mineralrohstoffgesetz sieht erstmals eine Zustandigkeit der Lander im Bereich des Berg-
rechtes vor. Diese Zustandigkeit ist jedoch ausschlieBlich fir die obertagige Gewinnung grund-
eigener mineralischer Rohstoffe gegeben. Die vorliegende Zusammenfassung des MinroG er-
fasst daher auch nur die fiir den Vollzug dieses Bereiches wesentlichsten Bestimmungen.

Das gegenstandliche Skriptum ,Mineralrohstoffgesetz — Die obertagige Gewinnung grundeige-
ner mineralischer Rohstoffe“ wurde urspriinglich von Dr. Michael Brandl erstellt und in weiterer
Folge von mir an die umfangreichen Anderungen aufgrund der MinroG-Novelle 2001 angepasst,
wobei sich diese Ausfuhrungen zu einem wesentlichen Teil auf einen Vortrag desselben Autors
im Rahmen einer Fachveranstaltung zum Mineralrohstoffrecht im Mai 2002 stitzen. Darliber
hinaus bot auch gleich lautende Dissertation von Dr. Michael Brandl ,Die obertagige Gewinnung
grundeigener mineralischer Rohstoffe* eine wesentliche Grundlage fir diese Arbeit. Zusatzlich
wurden einige Kapitel ausgebaut (z.B. betreffend die Rechtslage fur verantwortliche Personen)
bzw. neu aufgenommen (z.B. betreffend die Pflichten der Behdérden im Zusammenhang mit der
Uberwachung von Bergbaubetrieben) und auch in der Zwischenzeit ergangene Erlasse einge-
arbeitet.

Janner 2004 Dr. Ines Burgler

Mit BGBI. | Nr. 85/2005 wurde das Mineralrohstoffgesetz neuerlich novelliert. In Anlehnung an
die bisherige Vorgangsweise wurde vorliegendes Skriptum daher weiter aktualisiert und an die
Neuerungen angepasst, insbesondere auch wieder in der Zwischenzeit ergangene Erlasse ein-
gearbeitet.

April 2006 Dr. Ines Burgler
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A. Allgemeines

Das Mineralrohstoffgesetz (MinroG) ist gemal § 223 Abs. 1", soweit die Abs. 2 bis 7 nichts an-
deres bestimmen, am 1. Janner 1999 als BGBI. | Nr. 38/1999 in Kraft getreten. § 121 — diese
Bestimmung dient der Umsetzung der IPPC-Richtlinie — ist am 1. Oktober 1999 und § 182 -
diese Bestimmung dient der Umsetzung der Seveso lI-Richtlinie — am 1. Marz 1999 in Kraft
getreten (§§ 223 Abs. 2 und 6). Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Mineralrohstoffgesetzes
ist das Berggesetz 1975, BGBI. Nr. 259, mit Ausnahme der Regelungen (ber die Organisation
und Zustandigkeit der Bergbehoérden (§§ 193 bis 196 Berggesetz 1975) auller Kraft getreten.
Gemal §§ 195 und 196 gelten eine Reihe von Verordnungen als Bundesgesetze weiter, bis sie
durch eine Verordnung aufgrund des MinroG bzw. — soweit es sich um Arbeitnehmerschutzbe-
lange handelt — durch eine Verordnung nach dem Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz ersetzt wer-
den.

Aufgrund zahlreicher Mangel des Gesetzes, die im Vollzug hervorgekommen sind, musste das
MinroG bereits nach kurzer Zeit novelliert werden. Die Mineralrohstoffgesetz-Novelle 2001,
BGBI I Nr. 21/2002 ist am 1. Janner 2002 (rickwirkend) in Kraft getreten.

Mit BGBI. I. Nr. 85/2005 wurde das MinroG neuerlich novelliert, wobei insbesondere eine An-
passung der Bestimmungen zur Umsetzung der IPPC-Richtlinie und der Seveso II-Richtlinie
vorgenommen wurde. Diese Regelungen sind zum Grofteil am 1. Juli 2005 (ebenfalls rickwir-
kend) in Kraft getreten.

Das Mineralrohstoffgesetz sieht erstmals eine Zustandigkeit der Lander im Bereich des Berg-
rechtes vor. Diese Zustandigkeit ist jedoch ausschlieBlich fiir die obertigige Gewinnung
grundeigener mineralischer Rohstoffe gegeben. Die vorliegende Zusammenfassung des
MinroG erfasst daher auch nur die fir den Vollzug dieses Bereiches wesentlichen Bestimmun-
gen.

B. Verfassungsrechtliche Grundlagen

Die Zustandigkeit des Bundes zur Erlassung des MinroG stitzt sich grundsatzlich auf den
Kompetenztatbestand ,Bergwesen“ in Art. 10 Abs. 1 Z. 10 B-VG.

Der Begriffsinhalt des Kompetenztatbestandes wird durch Versteinerung des am 1.10.1925 in
Geltung gestandenen Allgemeinen Berggesetzes 1854 (RGBL 146) gewonnen.

Im Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 12.12.1992, G 171/91-29 und G 115/92-22,
wird der Kompetenztatbestand ,Bergwesen® als Ermachtigung zur Erlassung von Regelungen
definiert, welche die Nutzung der Erdkruste mit bergbautechnischen Methoden zum Ge-
genstand haben. Es ist damit primar auf die angewendeten bautechnischen Mittel und Metho-
den (VWGH 19.9.1995, ZI. 94/05/0302) und erst sekundar auf die zu gewinnenden Produkte
abzustellen. Daher fallen unter diesen Kompetenztatbestand alle Regelungen der Gefahrenab-
wehr im Zusammenhang mit dem Bergbau. Der Kompetenztatbestand umfasst auch gewisse
Baufiihrungen und dem Adhasionsprinzip folgend Enteignungen (vgl. H. Mayer, B-VG — Kom-
mentar, 2. Auflage, S 41).

! Paragraphenbezeichnungen ohne Angabe des Gesetzes beziehen sich auf das MinroG
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Mineralrohstoffgesetz — Die obertdgige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe

Wichtig: Aus dem oben angefiihrten Erkenntnis des VfGH ergibt sich, dass jene Tétigkeiten
jedenfalls nicht zum Bergwesen zdhlen, welche keine speziellen bergbautechnischen Mittel?
und Methoden® sondern nur allgemeine technische Mittel und Methoden erfordern. Eine
Abgrenzung zwischen bergbautechnischen und allgemeinen technischen Mitteln und Me-
thoden ist in der Praxis nur schwer zu ziehen, erlangt jedoch etwa bei der Abgrenzung von
bergbaulichen Tétigkeiten und landwirtschaftlichen Té&tigkeiten konkrete praktische Bedeu-
tung.

C. Geltungsbereich und Definitionen

C.1. Allgemeines

Das Bergrecht hat durch das MinroG im Vergleich zur bisherigen Rechtslage eine deutliche
Erweiterung des Geltungsbereiches erfahren. Durch die Einbeziehung samtlicher Arten von
mineralischen Rohstoffen ist nunmehr auch der Abbau von bisher etwa noch der Gewerbeord-
nung unterliegenden Massenrohstoffen wie Sand, Schotter und Kies, dem Bergrecht unterwor-
fen.

Der Geltungsbereich ist im einzelnen in § 2 geregelt. Danach ist wie schon im Berggesetz 1975
auch im MinroG grundsatzlich zwischen bergbaulichen Tatigkeiten, fur welche das MinroG un-
eingeschrankt zur Anwendung kommt und jenen Tatigkeiten, fur welche das MinroG nur hin-
sichtlich der bergbautechnischen Aspekte Anwendung finden soll, zu unterscheiden.

Ausnahmen vom Geltungsbereich des MinroG sind nur in sehr eingeschranktem Malle gege-
ben.

Wichtig: Die Frage des Umfanges bergbaulicher Tétigkeit ist fiir die Frage der Reichweite von
Bergbauanlagen sowie schlechthin des Geltungsbereiches des MinroG von wesentlicher
Bedeutung. Dies betrifft insbesondere die Abgrenzung zum Gewerberecht. Der Bergbau ist
nach § 2 Abs. 1 Z. 6 Gewerbeordnung 1994 (GewOQO 1994), BGBI. | Nr. 194/1994, in der gel-
tenden Fassung, vom Geltungsbereich der Gewerbeordnung ausgenommen. Fir die Aus-
Ubung bergbaulicher Té&tigkeiten bedarf es daher weder einer Gewerbeberechtigung noch
einer gewerblichen Betriebsanlagengenehmigung (zur ndheren Abgrenzung siehe Punkt
H.2.).

C.2. Definitionen

Wie in jeder Rechtsmaterie ist ein umfassendes Verstandnis nur bei vorheriger Klarung der
verwendeten Begrifflichkeiten moéglich. Daher sind im Folgenden die wesentlichen Definitionen
des MinroG, die fiir die obertagige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe von Be-
deutung sind, dargestelit.

% z.B. Radlader, Forderbander, Seilbagger mit Schrapper fiir Nassabbau, udgl.;
3 2.B. Trocken- oder Nassabbau, Spreng- oder Reifdtechnik, Etagenbau, Wandabbau mit stoBartigem Vortrieb, Bruch- oder
Versatzbau, Pfeiler-Kammerbau udgl. mehr;
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Mineralrohstoffgesetz — Die obertdgige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe

2.1. Tatigkeiten
Aufsuchen (§ 1 Z. 1)

Jede mittelbare und unmittelbare Suche nach mineralischen Rohstoffen einschlie8lich der damit
zusammenhéngenden vorbereitenden Tétigkeiten sowie das ErschlieBen und Untersuchen na-
tirlicher Vorkommen mineralischer Rohstoffe und solche enthaltender verlassener Halden zum
Feststellen der Abbauwdirdigkeit.

Gewinnen (§ 1 Z. 2)

Das Lésen oder Freisetzen (Abbau) mineralischer Rohstoffe und die damit zusammenhéngen-
den vorbereitenden, begleitenden und nachfolgenden Tétigkeiten.

Der Abbau stellt blo® einen Teil des Gewinnens dar. Dazuzurechnen sind auch damit im Zu-
sammenhang stehende Tatigkeiten wie die Wasserhaltung, die Schie- und Sprengarbeiten
udgl. Als vorbereitende und nachfolgende Tatigkeiten sind in Mihatsch, Kommentar zum Min-
roG, RZ 2 zu § 1, etwa die fortlaufende Abraumung des Deckgebirges, der Transport und die
Verkippung des Abraumes oder die Verbringung der mineralischen Rohstoffe zur Aufbereitung
genannt.

Aufbereiten (§ 1 Z. 3)

Das trocken und/oder nass durchgefiihrte Verarbeiten von mineralischen Rohstoffen zu ver-
kaufsfdhigen Mineralprodukten mittels physikalischer, physikalisch-chemischer und/oder che-
mischer Verfahren, insbesondere das Zerkleinern, das Trennen, das Anreichern, das Entwés-
sern (Eindicken, Filtern, Trocknen, Eindampfen), das Stlickigmachen (Agglomerieren, Brikettie-
ren, Pelletieren) und das Laugen, sowie die mit den genannten Verfahren zusammenhéngen-
den vorbereitenden, begleitenden und nachfolgenden Tétigkeiten.

Ein verkaufsfahiges Produkt wird etwa dann vorliegen, wenn fur dieses ein Markt vorhanden ist
oder es die vom Markt geforderten Eigenschaften aufweist®.

Der Begriff der Aufbereitung ist insbesondere fir die Abgrenzung einer Bergbauanlage von ei-
ner gewerblichen Betriebsanlage von grof3er Bedeutung. Siehe dazu Punkt H.2.1.2.

2.2. Rohstoffe
Mineralischer Rohstoff (§ 1 Z. 8)

Jedes Material, Materialgemenge und Gestein, jede Kohle und jeder Kohlenwasserstoff, wenn
sie natirlicher Herkunft sind, unabhdngig davon, ob sie in festem, geléstem, fllissigem oder
gasférmigem Zustand vorkommen.

* Mihatsch, MinroG, ZR 3 zu § 1
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Das bestimmende Merkmal von mineralischen Rohstoffen ist laut Meinung des BMWA?® | dass
sie einen Gebrauchswert besitzen. Dieser Gebrauchswert ist dadurch gegeben, dass die mine-
ralischen Rohstoffe einen oder auch mehrere Wertstoffe enthalten. Die mineralischen Rohstoffe
kommen in der Erdkruste in einem breiten und kontinuierlichem Spektrum von Gehalten vor.
Grofteils sind sie aber in einem so starkem Mall mit wertlosen Naturstoffen vermengt, dass
ihre Nutzbarmachung nur mit verhaltnismaRig hohem Aufwand madglich ware. Einen
Gebrauchswert besitzen natirliche Mineralgemenge daher nur oberhalb einer Mindestanreiche-
rung an Wertstoffen. Daher spricht man erst oberhalb einer Mindestanreicherung von minerali-
schen Rohstoffen.®

Bergfreier mineralischer Rohstoff (§ 1 Z. 9)

Ein mineralischer Rohstoff, der dem verfiigungsrecht des Grundeigentiimers entzogen ist und
von jedem, der bestimmte gesetzliche Voraussetzungen erfiillt, aufgesucht und gewonnen wer-
den darf.

Bundeseigener mineralischer Rohstoff (§ 1 Z. 10)

Ein mineralischer Rohstoff, der Eigentum des Bundes ist.

Grundeigener mineralischer Rohstoff (§ 1 Z. 11)

Ein mineralischer Rohstoff, der Eigentum des Grundeigentiimers ist.

Zur Einstufung der mineralischen Rohstoffe hat Auswirkung auf die Zustandigkeit (siehe Punkt
D). Fir die Landesbehoérden sind die grundeigenen mineralischen Rohstoffe von Bedeutung.

2.3. Berechtigungen und berechtigte Personen
Gewinnungsberechtigung, Gewinnungsberechtigter

Gemall § 1 Z. 13 ist eine Gewinnungsberechtigung unter anderem ein genehmigter Gewin-
nungsbetriebsplan fiir grundeigene mineralische Rohstoffe.

In weiterer Folge ist der Gewinnungsberechtigte nach § 1 Z. 16 der Inhaber einer Gewinnungs-
berechtigung, wenn jedoch die Ausiibung einem anderem (berlassen worden ist, dieser.

Bergbauberechtigung, Bergbauberechtigter

GemalR § 1 Z. 14 ist eine Bergbauberechtigung Eine Aufsuchungsberechtigung, eine Gewin-
nungsberechtigung und eine Speicherberechtigung.

Analog dazu ist Bergbauberechtigter (§ 1 Z. 20) unter anderem der Gewinnungsberechtigte.

° vgl. BMWA vom 16.1.2006, Zahl BMWA-62.012/0042-1V/6/2005
® Diese Schwelle kann nicht generell bestimmt werden, sondern ist wohl auch von der Art des Materials abhangig.
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Mineralrohstoffgesetz — Die obertdgige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe

2.4, Organisationseinheiten
Bergbaubetrieb (§ 1 Z. 24)

Jede selbsténdige organisatorische Einheit, innerhalb der ein Bergbauberechtigter unter Zuhil-
fenahme von technischen und immateriellen Mitteln bergbauliche Aufgaben fortgesetzt verfolgt.
Der Bereich eines Bergbaubetriebes kann sich auch iber den politischen Bezirk oder ein Bun-
desland hinaus erstrecken.

Die Definition ist deshalb von Bedeutung, da viele Sicherheitsbelange an die Qualifikation als
Bergbaubetrieb anknlpfen (siehe Exkurs zu Punkt F.3.1.)

Selbstédndige Betriebsabteilung (§ 1 Z. 25)

Jede selbstdndige organisatorische Einheit innerhalb eines Bergbaubetriebes

Betriebsstatte (§ 1 Z. 26)

Eine Gewinnungsstétte, eine Gewinnungsstation, eine Aufbereitungsanlage, eine Speicherstati-
on, eines Werkstétte u. dgl.

C.3. Anwendungsbereich
3.1. Unbeschrankter Anwendungsbereich (§ 2 Abs. 1)

Das MinroG gilt uneingeschrankt

a) fur das Aufsuchen und Gewinnen der drei Kategorien mineralischer Rohstoffe (siehe Punkt
D.);

b) flr das Aufbereiten dieser mineralischen Rohstoffe, soweit es durch den Bergbauberechtig-

ten in betrieblichem Zusammenhang mit dem Aufsuchen oder Gewinnen erfolgt und weiters

c) fir das Suchen und Erforschen geologischer Strukturen, die zum Speichern flissiger oder
gasférmiger Kohlenwasserstoffe (Erddl, Erdgas) verwendet werden sollen sowie fir das
unterirdische behalterlose Speichern und das Aufbereiten solcher Kohlenwasserstoffe.

Fir die Landesbehorden sind lediglich die in lit. a und lit. b genannten Tatigkeiten von Bedeu-
tung. Die in lit. ¢ angefiuihrten Tatigkeiten fallen in die Kompetenz des Bundesministers fur Wirt-
schaft und Arbeit (Montanbehdrde).
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Mineralrohstoffgesetz — Die obertdgige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe

3.2. Beschrankter Anwendungsbereich (§ 2 Abs. 2)

Hinsichtlich der bergbautechnischen Aspekte verschiedener anderer, in § 2 Abs. 2 taxativ auf-
gezahlter Tatigkeiten gilt das MinroG nach MalRgabe des § 2 Abs. 3 nur in eingeschranktem
Umfang. Zu diesen Tatigkeiten zahlen etwa das Gewinnen geothermischer Energie im Wege
von Stollen, Schachten oder mehr als 300m tiefen Bohrléchern (fir Thermal- und Heilbader,
Raumheizung, Landwirtschaft, Industrie und Elektrizitdtserzeugung von Bedeutung) oder die
Benltzung von Grubenbauen eines stillgelegten Bergwerkes zu anderen Zwecken als dem Ge-
winnen mineralischer Rohstoffe (z.B. Untertagedeponien und Entsorgungsbergbau, Schau-
bergwerke, Heilstollen). Diesbezlglich findet beispielsweise das Bergbauberechtigungswesen
keine Anwendung, es sind jedoch die aufgrund anderer als Bergrechtsvorschriften erforderli-
chen sonstigen Genehmigungen und Berechtigungen einzuholen (z.B. Gewerbeberechtigung).

Fir die Landesbehdrden ist dieser Bereich in bergrechtlicher Hinsicht nicht von Bedeu-
tung, da er vollzugsmaRig ebenso in die ausschlieRliche Zustandigkeit des Bundesministers flr
Wirtschaft und Arbeit falit.

C.4. Ausnahmen vom Geltungsbereich
4.1. Bergbauliche Tatigkeiten fir wissenschaftliche Zwecke

Fur bergbauliche Tatigkeiten nach § 2 Abs. 1 (siehe Punkt C.1), die ausschliel3lich wissen-
schaftlichen Zwecken dienen, sowie flir das Sammeln von Mineralien gilt dieses Bundesgesetz
nicht.

Vorhandene Bergbauberechtigungen sind jedoch zu beachten (§ 2 Abs. 5).

4.2. MaBnahmen, deren Zweck nicht die Gewinnung mineralischer Rohstoffe ist

Allgemein ist bei der Subsumierung von Sachverhalten unter das Mineralrohstoffgesetz und
dessen Abgrenzung zu anderen Rechtsbereichen auf die aus dem erwahnten VfGH-Erkenntnis
vom 12.12.1992, ZI. G 171/91-29 und G 115/92-22, ableitbare (und auch in den erlduternden
Bemerkungen zum Mineralrohstoffgesetz angefiihrte) bergmannische Nutzung der Erdkruste
mit bergbautechnischen Methoden abzustellen, sohin vor allem auf den Zweck der MaRnahme.

Wie schon nach dem Berggesetz 1975 setzt auch das Gewinnen nach dem MinroG, unabhan-
gig von seiner sehr weiten Definition, immer ein gewisses operationales Ziel, namlich den
planmafRigen Abbau der Erdkruste, voraus.

Nicht dem MinroG unterworfen ist daher z.B.

e das Ausheben einer Baugrube, bei welcher als Nebenprodukt Schotter anfallt, der in
weiterer Folge verwertet wird

e Seitenentnahmen und Gelandekorrekturen im Rahmen des Strallenbaues
e Schotterentnahmen in Gewassern aus wasserbautechnischen Griinden

e reine Agrarstrukturverbesserungen (siehe dazu C.5)

In allen diesen Fallen steht nicht die Gewinnung von Schotter, d.h. der planmafiige Abbau von
Schotter im Vordergrund, sondern ist das Ziel und der Zweck der MaRnahme ein anderes.
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In Hinblick auf die damit verbundene Gefahr einer Umgehung des Mineralrohstoffgesetzes wird
im Einzelfall genau zu prifen sein, ob der vom Antragsteller vorgegebene Zweck der geplanten
Abbaumalnahme bzw. deren Ziel auch tatsachlich beabsichtigt ist und in weiterer Folge auch
durchgefiihrt wird. Fur die Abgrenzung wird dabei insbesondere auch der zeitliche Aspekt, d.h.
die Dauer des Abbaues, zu beachten sein. Ein sich Uber Jahre erstreckender Abbau wird z.B.
nur schwerlich als (Bau-) Malnahme zur Schaffung von Deponieraum bezeichnet werden kén-

nen?

C.5. Abgrenzung Bergbau - Landwirtschaft
5.1. Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft

Eine besondere Abgrenzungsproblematik ergibt sich im Bereich der Land- und Forstwirtschaft.
Anders als etwa in der Gewerbeordnung 1994 sind auch fir die Land- und Forstwirtschaft im
MinroG keinerlei Ausnahmen oder Erleichterungen vorgesehen. Wahrend Nebengewerbe der
Land- und Forstwirtschaft zum Abbau der eigenen Bodensubstanz gemal § 2 Abs. 4 Z. 3 Ge-
wO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, vom Geltungsbereich der Gewerbeordnung ausgenommen wer-
den, fehlt im MinroG ein vergleichbarer Ausnahmetatbestand.

Bodenentnahmen im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft, welche ein ,Gewinnen® von mine-
ralischen Rohstoffen im Sinne des Mineralrohstoffgesetzes bezwecken, sind daher voll erfasst,
auch wenn es sich hierbei nur um die Ausiibung des land- und forstwirtschaftlichen Nebenge-
werbes ,Abbau der eigenen Bodensubstanz® handelt und nur sehr geringe Mengen an minerali-
schen Rohstoffen gewonnen werden (vgl. VWGH vom 17.4.1998, ZI. 96/04/0293).

5.2. Ausnahme Eigenbedarfsdeckung

Gemal einem Erlass des Bundesministers fiir wirtschaftliche Angelegenheiten (nunmehr Bun-
desminister fur Wirtschaft und Arbeit) vom 27. April 1999, Zahl 62012/149-111/B/99, ist die Ent-
nahme mineralischer Rohstoffe im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft nur im Rahmen der
Eigenbedarfsdeckung von der Anwendung des Mineralrohstoffgesetzes ausgenommen. Hiezu
missen folgende Voraussetzungen vorliegen:

e der Abbau der Bodensubstanz erfolgt nur auf eigenen, nicht auf fremden Grundsticken,
e der Abbau erfolgt nur zur Abdeckung des eigenen Bedarfes und

e der Abbau erfolgt nur mit typisch land- und forstwirtschaftlichem Gerat (dazu zahlen insbe-
sondere in der Land- und Forstwirtschaft Gibliche Zugmaschinen, Arbeitsmaschinen, Motor-
karren, Transportkarren, Anhanger und land- und forstwirtschaftliches Arbeitsgerat; vgl.
Mache-Kinscher, Kommentar zur Gewerbeordnung, Anmerkung 178 zu § 2 GewO 1994).

" So war z.B. laut Auskunft der Abteilung Umweltschutz das Material fiir die Deponie Roppen bereits binnen weniger Monate
abgebaut.
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5.3. Agrarstrukturverbesserung

Generell ist auch bei der Abgrenzung bergbaulicher Tatigkeiten von land- und forstwirtschaftli-
chen (Abbau-)Tatigkeiten auf den Zweck einer MaRnahme abzustellen und zu fragen, ob es
sich bei der Tatigkeit um eine AbbaumalRnahme handelt, welche auf ein Gewinnen von minera-
lischen Rohstoffen im Sinne des § 1 Z. 2 abzielt oder nicht. Nur im erstgenannten Fall ist auch
eine Anwendbarkeit des MinroG gegeben. Ein im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft zum
Zweck einer Agrarstrukturverbesserung durchgefuhrter Bodenaustausch, bei welchem Schotter
lediglich als Nebenprodukt anfallt, ist daher grundsatzlich ebenso wenig dem Mineralrohstoff-
gesetz unterworfen wie das weiter oben erwadhnte Ausheben einer Baugrube.

Bei MaRnahmen des Bodenaustausches im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft ist jedoch
darauf zu achten, dass diese Malknahmen in der Praxis haufig eben nicht nur der Agrarstruktur-
verbesserung, sondern vor allem auch der Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe
dienen. Die Agrarstrukturverbesserung wird in diesen Fallen oft selbst zum willkommenen Ne-
benprodukt des eigentlich beabsichtigten und im Vordergrund stehenden Schotterabbaues.
GemanR Erlass der Abteilung Gewerberecht vom 29.12.1999, ZI. 11a-721(2)/35, wird eine Gewin-
nungsabsicht in der Regel dann anzunehmen sein, wenn der Bodenaustausch nicht vom Land-
wirt selbst, sondern von Schotterunternehmern durchgefihrt wird. In diesen Fallen unterliegt
auch der Bodenaustausch dem MinroG.

Mit Erkenntnis vom 16.6.2005, Zahl B-1454/03 hat der Verfassungsgerichtshof einen Bescheid
des Unabhangigen Verwaltungssenates flr Tirol behoben, mit welchem ein Straferkenntnis we-
gen Ubertretung des Mineralrohstoffgesetzes (Nichtvorliegen einer Gewinnungsbetriebsplange-
nehmigung fir den Abbau von ca. 3 bis 5 Gesteinsbrocken (sog. Findlingen) bestatigt worden
war.

Begriindend wurde unter Verweise auf das VfGH-Erkenntnis VfSIlg. 13.299/1992 im wesentli-
chen ausgeflihrt, dass bei der im Auftrag des Beschwerdefiihrers erfolgten Beseitigung der Ge-
steinsansammlung aus seinem Grundstiick keine typisch bergbautechnischen Kenntnisse er-
forderlich waren.

Laut Erlass des Bundesministers fur Wirtschaft und Arbeit vom 1.12.2005, Zahl BMWA-
62.012/0042-1V/6/2005 andert dieses Erkenntnis nichts an der bisherigen Auffassung zu Agrar-
strukturverbesserungen. Es kommt nach Meinung des BMWA nach wie vor auf das operationale
Ziel an. Dazu wurde jedoch klargestellt, dass das bestimmende Merkmal eines mineralischen
Rohstoffes sein Gebrauchswert ist, welcher nur oberhalb einer Mindestanreicherung an Wert-
stoffen gegeben ist.

In einem weiteren Schreiben hat das BMWA zum Ausdruck gebracht, dass das MinroG nur
dann Anwendung findet, wenn eine Lagerstatte vorliegt. Darunter ist nach ONORM G 1041% ein
geologischer Koérper zu verstehen, in dem ein mineralischer Rohstoff oder mehrere Rohstoffe
angereichert vorliegen und der fir eine wirtschaftliche Nutzung in Frage kommen kann.

® ONORM 1041 — Lagerstattenkundliche Begriffe — Allgemeine Begriffe fiir feste mineralische Rohstoffe
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D. Einteilung der mineralischen Rohstoffe

Die mineralischen Rohstoffe werden im MinroG entsprechend den Eigentumsverhaltnissen in
drei Hauptkategorien unterteilt (vgl. §§ 3 bis 5):

e bergfreie mineralische Rohstoffe (herrenlos bzw. Grundeigentum, Eigentumserwerb durch
Aneignung)

e bundeseigene mineralische Rohstoffe (ex lege Eigentum des Bundes)

e grundeigene mineralische Rohstoffe (Eigentum mit Grundeigentum verbunden)

Die im Berggesetz 1975 noch anzutreffende Kategorie der sonstigen mineralischen Rohstoffe
ist entfallen. Die fir die Wirtschaft bedeutsamen mineralischen Rohstoffe Magnesit, Kalkstein
(mit einem CaCO,-Anteil von gleich oder groRer als 95 %), Diabas (basaltische Gesteine), so-
weit diese als Festgestein vorkommen, Quarzsand (SiO, Anteil gleich oder gréRer als 80 %),
lllitton und andere Blahtone, soweit diese als Lockergestein vorkommen, wurden aus der Grup-
pe der grundeigenen in die Gruppe der bergfreien mineralischen Rohstoffe Ubertragen. Das
Eigentumsrecht Gber diese in § 3 Abs. 1 Z. 4 aufgezahlten ,neuen® bergfreien mineralischen
Rohstoffe bleibt gemalk § 3 Abs. 2 mit dem Grundeigentum verbunden. Die gegenstandlichen,
mineralischen Rohstoffe stellen insoweit nur ,unechte“ bergfreie mineralische Rohstoffe dar. Mit
der Mineralrohstoffgesetznovelle 2001 wurden auch die Tone neu als bergfreie mineralische
Rohstoffe aufgenommen.

Jeder mineralische Rohstoff ist nunmehr einer der oben genannten 3 Kategorien zuzuordnen
und fallt damit in den Geltungsbereich des MinroG.

Wichtig: Die Zuordnung der mineralischen Rohstoffe zu einer der 3 genannten Kategorien ist
fiir die Frage der Zustandigkeit der Behdrden und die Art der durchzufiihrenden bergrechtli-
chen Verfahren von entscheidender Bedeutung.
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E. Behorden

Zum Vollzug des Mineralrohstoffgesetzes sind gemafl §§ 170 und 171 der Bundesminister flr
Wirtschaft und Arbeit (Oberste Bergbehdrde) sowie die Bezirksverwaltungsbehdrden bzw. Lan-
deshauptmanner berufen. Die Generalzustandigkeit kommt nach § 170 dem Bundesminister fir
Wirtschaft und Arbeit (Montanbehérde) zu.®

Zustiandigkeit der Landesbehorden:

Diese erstreckt sich gemall § 171 auf die ausschlieRlich' obertiagige Gewinnung und Auf-
bereitung grundeigener mineralischer Rohstoffe.

Gemall § 171 Abs. 1 ist diesbezlglich Behorde erster Instanz generell die Bezirksverwal-
tungsbehdrde, der Landeshauptmann nur in jenen Fallen, in welchen sich Arbeiten und
MafRlnahmen bzw. Bergbauanlagen Utber zwei oder mehrere Verwaltungsbezirke erstrecken.
Um den Landesbehdérden den Einstieg in die fir sie neue Materie zu erleichtern, wurde in
§ 223 Abs. 3 bis 5 ein zeitlich gestaffelter Ubergang der einzelnen Zustandigkeiten vorge-
sehen. Seit 1.1.1999 bzw. 1.1.2000 ist eine Zustandigkeit der Landesbehdérden vor allem flr
das Gewinnungsbetriebsplan- und Abschlussbetriebsplanverfahren und das Bergbau-
anlagenverfahren gegeben.

Bis zur MinroG-Novelle waren die Landesbehdérden auch fir personenbezogene Anerken-
nungsverfahren fir Betriebsleiter, Betriebsaufseher und verantwortliche Markscheider zu-
standig. Mit Inkrafttreten der Novelle wurde diese Zusténdigkeit wieder dem BMWA uber-
antwortet, die Uberwachung und Abberufung verantwortlicher Personen ist jedoch bei den
Landesbehdrden und damit in erster Instanz den Bezirksverwaltungsbehdrden verblieben.

Die Zustandigkeit fiir die bergpolizeiliche Uberwachung samt den damit verbundenen
Anordnungsbefugnissen war bis 31.12.2000 noch der Montanbehérde vorbehalten. Seit
1.1.2001 sind dafir jedoch die Bezirksverwaltungsbehérden zustandig, ebenso wie bereits
erwahnt fir die Uberwachung der Einhaltung der Voraussetzungen der verantwortlichen
Personen (Betriebsleiter, Betriebsaufseher und verantwortliche Markscheider).

Die Zustandigkeit als Strafbehorde erster Instanz ist dem MinroG nicht eindeutig zu ent-
nehmen. Mit Erlass des BMwA vom 4.3.1999, 62.012/100-I111/B/13/99, wurde hiezu jedoch
klargestellt, dass der BMwA flr die Ahndung von im § 193 genannten, im Zuge des oberta-
gigen Gewinnens und Aufbereitens von mineralischen Rohstoffen begangenen Verwal-
tungsibertretungen nicht zustandig sei.” Die Ahndung der mit dem obertagigen Gewinnen
von grundeigenen mineralischen Rohstoffen in Zusammenhang stehenden Ubertretungen
fallt daher nach MalRgabe des § 171 in die Zustandigkeit der Bezirksverwaltungsbehdrden.

° Abteilung IV — Energie und Bergbau, wobei fir Oberdsterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg die Montanbehérde
West (Abteilung I1V/9 — AuRenstelle in Salzburg) zustandig ist.

1% Bei wechselseitiger Beeinflussung ober- und untertigiger Gewinnung und/oder Aufbereitung ist ausschlieflich das BMWA

zustandig.

" Dies ergebe sich aus § 223 Abs. 3, wonach die Bezirkshauptmannschaften seit 1.1.1999 u.a fiir die Vollziehung der Strafbe-

stimmungen zustandig seien, soweit nicht eine Zustandigkeit des BMWA gegeben sei und nicht § 217 Abs. 1 gilt.
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Die die Berghauptmannschaften betreffenden Bestimmungen im Berggesetz 1975 (§§193 bis
196) sowie die Verordnung lber Standorte und Amtsbezirke der Berghauptmannschaften,
BGBL. Nr. 3/1968, standen bis zum Ende deren Bestehen in Geltung. Die Berghauptmann-
schaften, welche bislang das Berggesetz 1975 als bundesunmittelbare Behorde vollzogen ha-
ben, blieben vorerst bestehen. Den Berghauptmannschaften kam insbesondere die Aufgabe zu,
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bei ihnen anhangigen Verfahren (nach den Bestimmungen
des MinroG) zu Ende zu fiuhren (vgl. § 217 Abs. 6). Laut dem Durchfihrungserlass des BMwA
(nunmehr BMWA)." war dariiber hinaus beabsichtigt, die Berghauptmannschaften bis zu deren
Auflésung u.a. bei der Durchfihrung von Ermittlungsverfahren unterstitzend beizuziehen.

12 Erlass vom 3.2.1999, GZ 62.012/13-VII/A/4/99, an die Berghauptmannschaften (soweit fiir den Vollzug durch die Bezirks-
verwaltungsbehdérden notwendig ist der Erlass in die vorliegende Unterlage eingearbeitet)
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F. Die bergrechtlichen Verfahren betreffend die obertagige Ge-
winnung und Aufbereitung von grundeigenen mineralischen
Rohstoffen und andere ausgewahlite Bestimmungen des MinroG

Im Folgenden soll ein kurzer Uberblick liber jene Bereiche des MinroG gegeben werden, wel-
che die Bezirksverwaltungsbehérden am vordringlichsten betreffen. Wie bereits mehrfach er-
wahnt, haben die Bezirksverwaltungsbehérden das MinroG generell nur insoweit zu vollziehen,
als es die ausschliel3liche obertagige Gewinnung und Aufbereitung von grundeigenen minerali-
schen Rohstoffen betrifft.

F.1. Aligemeines
Das Bergrecht ist in systematischer Hinsicht in zwei groRe Bereiche zu unterteilen:

e ceinerseits in Verfahren zur Erlangung der Bergbauberechtigung (in etwa vergleichbar mit
der Gewerbeberechtigung),

e andererseits in Verfahren zur Bewilligung der Ausiibung dieser Bergbauberechtigung.
Dabei ist wiederum zu unterscheiden in

0 anlagenbezogenen Bewilligungsverfahren und

0 personenbezogenen Bewilligungsverfahren

Die im Berggesetz 1975 bisher auch hinsichtlich grundeigener mineralischer Rohstoffe gegebe-
ne strikte Trennung in ein Bergbauberechtigungswesen und in die Ausubung der Bergbaube-
rechtigung ist bezlglich der obertdgigen Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe im
MinroG stark abgeschwacht worden. Es wurden sowohl die bisher erforderlichen gesonderten
Verfahren zur Erlangung einer Bergbauberechtigung (Schurfbewilligung, Gewinnungsbewilli-
gung) als auch die verschiedenen Verfahren betreffend die Austibung bergbaulicher Tatigkeiten
(Genehmigung eines Aufschluss- und Abbauplanes, jahrliche Genehmigung eines Hauptbe-
triebsplanes, etc.) im sog. Gewinnungsbetriebsplanverfahren (§§ 80 ff in Verbindung mit § 113)
zusammengefasst.

Die nach friheren Rechtslage vorgesehenen Verfahrensschritte fiir grundeigene mineralischer
Rohstoffe (Suchbewilligung, Schurfbewilligung, Gewinnungsbewilligung, Genehmigung eines
Aufschluss- und Abbauplanes, jahrliche Genehmigung eines Hauptbetriebsplanes, Bergbauan-
lagenbewilligung) ist damit im wesentlichen auf zwei Bewilligungstypen, ndmlich die

e Betriebsplangenehmigung (Gewinnung-, Abschluss-)sowie die
e Bergbauanlagenbewilligung

eingeschrankt worden.

Wichtig: Der Inhaber eines rechtskrdftigen Gewinnungsbetriebsplanes fiir den Abbau grundei-
gener mineralischer Rohstoffe ist geméR § 84 nunmehr ex lege Bergbauberechtigter im Sin-
ne des Mineralrohstoffgesetzes und unterliegt damit auch den — sehr umfangreichen — Aus-
tbungsvorschriften des VII. Hauptstiickes des MinroG.
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Die Bestimmungen des VII. Hauptstiickes sehen fiir Bergbauberechtigte umfangreiche
Rechte und Pflichten vor, welche insbesondere bei defintionsgeméallem Vorliegen eines
Bergbaubetriebes (zum Begriff siehe Punkt C.2.4.2.) im Vergleich zu bislang gewerblichen
Abbauen einen wesentlichen héheren Kostenaufwand zur Folge haben. Dies betrifft neben
Fragen der Projektierung insbesondere auch die Verpflichtung zur Beschéftigung von ent-
sprechend fachkundigem Personal (Bestellung von Betriebsleitern, Betriebsaufsehern und
verantwortlichen Markscheidern, siehe im einzelnen unten F.3.).

F.2. Anlagenbezogene Verfahren

2.1. Suche nach mineralischen Rohstoffen
Rechtsgrundlage: §§6 und 7
Zustandigkeit: BMWA

Die Suche nach grundeigenen mineralischen Rohstoffen bedarf anders als noch im Berggesetz
1975 nur mehr einer Anzeige bei der Behorde. Uber die durchgefiihrten Arbeiten ist der Behor-
de am Ende eines jeden Kalenderjahres ein Bericht vorzulegen.

Vor Beginn der Sucharbeiten ist vom Suchenden die Zustimmung des Grundeigentimers ein-
zuholen.

In Hinblick auf den obertagigen Abbau von Vorkommen grundeigener mineralischer Rohstoffe
wird die gegenstandliche Bestimmung in der Praxis wohl weniger von Bedeutung sein, da ab-
bauwirdige Schottervorkommen regional meist ohnehin bekannt sind und keiner gesonderten
Suche bedirfen. Insoweit werden daher in der Regel auch keine wesentlichen Sucharbeiten
erforderlich sein, welche anzuzeigen sind bzw. bezuglich welcher der Behérde am Ende des
Kalenderjahres zu berichten ware. Auch die Notwendigkeit der Zustimmung des Grundeigenti-
mers ist fir den Vollzug nur von geringer Bedeutung, da die gegenstandliche Bestimmung nur
festlegt, was auf Grundlage des ABGB ohnehin schon gilt, namlich bei Inanspruchnahme frem-
den Grundeigentums die Zustimmung des Grundeigentimers einzuholen. Da in § 6 lediglich auf
§ 147 verwiesen wird, ist im Falle der Verweigerung der Zustimmung des Grundeigentimers
eine zwangsweise Grunduberlassung nicht moglich.

Wichtig: bei Anzeige keine bescheidméallige Erledigung erforderlich

2.2. Verfahren zur Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes
Rechtsgrundlage:  §§ 80 bis 85 in Verbindung mit §§ 112 bis 116

Zustandigkeit: BH, LH
seit 1.1.1999 (§ 223 Abs. 3 in Verbindung mit § 171 Abs. 1 und 2)
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2.2.1. Neugenehmigung

Gewinnungsbetriebsplane beschreiben gemall § 112 Abs. 1 den gebietsmaliigen Aufschluss
und Abbau von mineralischen Rohstoffen und haben in gro3en Zigen

e die vorgesehenen Arbeiten,
e die hiefiir notwendigen Bergbauanlagen,
e das erforderliche Bergbauzubehor,

e die beabsichtigten MaRnahmen, die fur die im Rahmen der behdrdlichen Aufsicht zu be-
achtenden Belange von Bedeutung sind

anzugeben.

Fir den Abbau grundeigener mineralischer Rohstoffe sieht der Gewinnungsbetriebsplan dar-
Uber hinaus noch einige andere Inhalte vor, wie insbesondere

e genaue Vermessungsplane,
e eine geologisch-lagerstattenkundliche Beschreibung der Rohstoffvorkommen,

e ein Konzept Uiber den Abtransport, etc.

Wichtig: Das Gewinnungsbetriebsplanverfahren stellt das zentrale bergrechtliche Verfahren
dar. Vor Rechtskraft der Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes darf nicht mit dem
Gewinnen mineralischer Rohstoffe begonnen werden. Erst ab Rechtskraft der Genehmigung
gilt der Inhaber der Genehmigung als Bergbauberechtigter.

2.2.1.1. Einordnung des abzubauenden mineralischen Rohstoffes

Die Frage der Zuordnung des abzubauenden mineralischen Rohstoffes ist entscheidend fur die
Frage der Zustandigkeit sowie die Art des durchzufiihrenden Verfahrens. Die Feststellung der
Art des mineralischen Rohstoffes und deren Einordnung ist grundsatzlich nicht Aufgabe der
Behorde ist, sondern hat sich vielmehr bereits aus dem Genehmigungsansuchen bzw. den vor-
gelegten Projektunterlagen des Konsenswerbers zu ergeben.

2.2.1.2. Antrag (Anzeige) um Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes (§ 113 Abs. 1)

Der Konsenswerber hat der Bezirkshauptmannschaft, bei bezirksiberschreitendem Abbau dem
Landeshauptmann, gemaR § 113 Abs. 1 die beabsichtigte (Erst-) Aufnahme sowie nach langer
als finf Jahre dauernder Unterbrechung auch die Wiederaufnahme des Aufschlusses- und Ab-
baues anzuzeigen. Dies gilt auch fiir wesentliche Anderungen von (genehmigten) Betriebspla-
nen (§ 115 Abs. 3, siehe dazu Punkt F.2.2.2.). Der Anzeige sind gemafl § 113 Abs. 1 ein Ge-
winnungsbetriebsplan (3-fach) mit nachstehendem Inhalt und gemaf folgende § 80 Abs. 2 spe-
zielle Unterlagen beizulegen:
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Allgemeine Unterlagen gemaR § 113 Abs. 1:

1.
2.

3.

6.

der Planungszeitraum,

die Beschreibung des beabsichtigten Aufschlusses, des vorgesehenen Abbaus und des vorgesehenen Ab-
transportes der mineralischen Rohstoffe,

die vorgesehenen Sicherheitsmallnahmen,

Angaben Uber die zu erwartenden Emissionen durch den vorgesehenen Aufschluss und/oder Abbau und An-
gaben zu deren Minderung,

die Beschreibung der Maflnahmen zum Schutz der Oberflache und zur Sicherung der Oberflachennutzung
nach Beendigung des Abbaus (§ 159) samt Angaben Uber die fir diese MaRnahmen erforderlichen Kosten
sowie

Angaben Uber die vorgesehene Nutzung des Tagbaugelandes nach Einstellung der Bergbautatigkeit.

Spezielle Unterlagen nach § 80 Abs. 2:

1.

10.

11.

eine geologisch-lagerstattenkundliche Beschreibung des natirlichen Vorkommens grundeigener mineralischer
Rohstoffe oder der solche enthaltenden verlassenen Halde sowie Angaben ber Art und Umfang der Erschlie-
Bung des Vorkommens oder der verlassenen Halde,

ein Verzeichnis der Nummern der Grundstlicke, auf die sich der Gewinnungsbetriebsplan bezieht, mit Angabe
der Katastral- und Ortsgemeinde sowie des politischen Bezirkes, in dem sich die Grundstlicke befinden, die
Einlagezahlen des Grundbuches und die Namen und Anschriften der Grundeigentiimer,

einen den letzten Stand wiedergebenden Grundbuchsauszug,

Unterlagen zum Nachweis der Uberlassung des Gewinnens grundeigener mineralischer Rohstoffe auf den
nicht dem Ansuchenden gehdérenden Grundstiicken einschlieRlich des Rechtes zur Aneignung dieser minera-
lischen Rohstoffe,

ein von einem Ingenieurkonsulenten fir Markscheidewesen oder Vermessungswesen, einem verantwortlichen
Markscheider oder einem technischen Biro fiir Markscheidewesen oder Vermessungswesen angefertigter La-
geplan im MaRstab der Katastralmappe mit eingetragenen Grundstiicken, mit der Lage der Eckpunkte der
Grundstlicke im Projektionsniveau des Systems der Landesvermessung in Koordinaten dieses Systems in
Metern auf zwei Dezimalstellen sowie mit dem Flacheninhalt der Grundstiicke (Grundstiicksteile) in Quadrat-
metern, in dreifacher Ausfertigung,

Angaben Uber Gewinnungsberechtigungen und Speicherbewilligungen auf den Grundstlicken nach Z. 2 sowie
die Namen und Anschriften der Berechtigten sowie allfallige Zustimmungserklarungen der Gewinnungs- oder
Speicherberechtigten,

wenn der Anzeigende im Firmenbuch eingetragen ist, ein den letzten Stand wiedergebender Firmenbuchaus-
Zug,

ein Lageplan mit den beabsichtigten Aufschluss- und Abbauabschnitten und den zu erwartenden Vorkehrun-
gen zum Schutz der Oberflache und zur Sicherung der Oberflachennutzung nach Beendigung der Bergbauta-
tigkeiten, in dreifacher Ausfertigung,

entfallen durch die MinroG-Novelle 2001

(Unterlagen zur Glaubhaftmachung des Verfiigens (iber die fiir die Ausfiihrung des Gewinnungsbetriebsplanes
voraussichtlich erforderlichen technischen und finanziellen Mittel),

ein Konzept Uber den Abtransport grundeigener mineralischer Rohstoffe von den in Z. 8 angefiihrten Abbau-
en, das nach von der Standortgemeinde und bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 82 Abs. 1 auch nach
von der an den vorgesehenen Aufschluss und/oder Abbau unmittelbar angrenzenden Gemeinde (Gemeinden)
bekannt gegebenen Verkehrsgrundsatzen (Routenwahl, Transportgewicht, Transportzeiten udgl.) ausgearbei-
tet worden ist,

dem besten Stand der Technik entsprechende technische Unterlagen fur die Beurteilung der zu erwartenden
Emissionen an Larm und den Luftschadstoff Staub.

Anmerkungen:

a)

Durch die MinroG-Novelle 2001 sind folgende Anderungen bei der Vorlage der Unterlagen
geschaffen worden:

e Lageplane nach § 80 Abs. 2 Z. 5 kdnnen nunmehr auch von Ingenieurkonsulenten fiir Vermes-
sungswesen und technischen Buros fiur Vermessungswesen angefertigt werden. Dies war bisher
Ingenieurkonsulenten fiir Markscheidewesen bzw. verantwortlichen Markscheidern vorbehalten.
Nach Rechtsmeinung der Montanbehérde musste auch bisher der Lageplan nicht von einem ver-
antwortlichen Markscheider angefertigt sein, es geniigte, wenn dieser den Plan abgezeichnet bzw.
approbiert hat. Mit der Abzeichnung Gbernimmt der Markscheider jedoch auch die Verantwortung
fur die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollstandigkeit des Lageplanes.
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b)

Das Glaubhaftmachen des Verfligens uber die erforderlichen technischen und finanziellen Mitteln
nach § 80 Abs. 2 Z. 9 ist entfallen. Zum Ausgleich daflir wurde jedoch nunmehr der Behérde die
Maoglichkeit eingeraumt eine Sicherheitsleistung vorzuschreiben (§ 116 Abs. 11, siehe dazu naher
unten), fir deren héhenmaRige Bestimmung zusatzliche Angaben in § 113 Abs. 1 Z. 5 (iber die
Kosten der MaRnahmen zum Schutz der Oberflache und zur Sicherung der Oberflachennutzung

nach Beendigung des Abbaues) verlangt wurden.

Statt der bisher zwingenden Vorlage von Staub- und Larmimmissionsgutachten gentiigen nunmehr
dem besten Stand der Technik entsprechende ,technische“ Unterlagen fiir die Beurteilung der zu
erwartenden Emissionen an Larm und den Luftschadstoff Staub (Z. 11).

Dazu ist kritisch anzumerken, dass die bisher zwingende Vorlage von Staub- und Larmimmissions-
gutachten bereits mit dem Antrag auf Gewinnungsbetriebsplangenehmigung bei gréReren Abbau-
vorhaben sehr wohl Sinn machte und die Arbeit der Behdrde erleichterte bzw. damit das Gewin-
nungsbetriebsplanverfahren beschleunigte. Es ist zwar zutreffend, dass - wie in den Erlauterungen
angefiihrt - auch aufgrund der alten Regelung von der Behérde im Ermittlungsverfahren trotzdem
nochmals emissionstechnische Sachverstédndige beizuziehen waren. Nach ha. Auffassung wurde
die Arbeit dieser emissionstechnischen Sachverstandigen jedoch durch die im Projekt enthaltenen
Staub- und Larmimmissionsgutachten wesentlich erleichtert bzw. konnten sich diese bei entspre-
chender Qualitdt der Immissionsgutachten auch auf eine Schlissigkeitsprifung beschranken.
Nunmehr ist erst im Genehmigungsverfahren von den emissionstechnischen Sachverstandigen
aufgrund der vorliegenden ,technischen Unterlagen® eine Immissionsbeurteilung vorzunehmen.
Diese ist erfahrungsgemafl mit einem betrachtlichen Aufwand verbunden und hat daher naturge-
mafl Auswirkungen auch auf die Verfahrensdauer. ,Technische Unterlagen® bedeutet gemaR den
Erlduterungen, dass diese Unterlagen im Sinne einer Verfahrensbeschleunigung von ,Sachkundi-
gen“ zu erstellen sind. Diese Unterlagen kénnen jedoch Immissionsgutachten naturgemaf nicht er-

setzen.

Wichtiq: Es sollten daher speziell bei gr63eren Abbauvorhaben mit einem sensiblen 6rtli-
chen Umfeld den Projektsunterlagen auch weiterhin Staub- und Ldrmimmissionsgut-
achten beigelegt werden. Dies erscheint nicht nur aus dem Blickwinkel der Verfah-
rensbeschleunigung sinnvoll, sondern erhéht entscheidend auch die Rechts- und Pla-
nungssicherheit des Betreibers. Ohne vorherige Staub- und Ldrmimmissionsbeurtei-
lung erscheint aus ho. Sicht ndmlich eine seribse Planung unméglich und steigt die
Gefahr zeitraubender Projektsdnderungen, wenn sich z.B. wdhrend des Genehmi-
gungsverfahrens erst herausstellt, dass eine Abbaufiihrung in der beantragten Form
aufgrund unzumutbarer Immissionen nicht genehmigungsféhig ist.

Das Verkehrskonzept muss auf Grundlage der von der Gemeinde bekannt gegebenen Ver-
kehrsgrundsatze erstellt sein. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dieses von der Gemeinde
genehmigt sein muss. Das Verkehrskonzept wird sich auf jene Verkehrswege zu beziehen
haben, auf die sich die Zustandigkeit der Gemeinde erstreckt. Gibt eine Gemeinde keine
Verkehrsgrundsatze bekannt, so bedeutet dies eine Verletzung der Mitwirkungspflicht der
Gemeinde. Der Fortgang des Verfahrens wird dadurch nicht gehindert. Der Antragsteller hat
in diesem Fall das Verkehrskonzept unabhangig von allfalligen Vorgaben der Gemeinde zu
erstellen. Die Sicherstellung der Einhaltung des Verkehrskonzeptes stellt jedenfalls eine
Genehmigungsvoraussetzung nach § 83 Abs. 1 Z. 2 dar. Das Verkehrskonzept ist zwar mit
dem Gewinnungsbetriebsplan vorzulegen, ist aber nicht selbst Teil des Gewinnungsbe-
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triebsplanes.” Etwas anders dazu die Ansicht des BMWA', welches davon ausgeht, dass
das Nichtvorliegen bzw. Nichtbekanntgeben von Verkehrsgrundsatzen durch die Gemeinde
dazu fuhrt, dass auch der Antragsteller kein Verkehrskonzept im Sinn des § 80 Abs. 1 Z. 10
vorlegen muss. Da jedoch im Rahmen der Interessensabwégung auch die Verkehrsbewe-
gungen zu beurteilen sind, werden die vorzulegenden Unterlagen sehr wohl Aussagen uber
den durch den betrieb erregten Verkehr enthalten mussen, auch wenn diese Angaben nicht
ausdricklich als Verkehrskonzept bezeichnet werden.

c) Bei Zusammenstellung der Projektsunterlagen und deren Uberprifung auf Vollstandigkeit
empfiehlt es sich, den vorliegenden Entwurf der Gewinnungsbetriebsplanverordnung als
Leitfaden heranzuziehen.

Wichtig: Um eine weitestgehende Standardisierung der Einreichunterlagen zu erreichen, wur-
den zwischenzeitig mehrere Unterlagen erarbeitet. Dazu wird einerseits auf die im Anhang
zum Gesteinsabbaukonzept flir Tirol befindliche Checkliste fiir Gewinnungsprojekte, das
von der Abteilung Raumordnung - Statistik erarbeitete Muster fiir eine Abbaubeschreibung
sowie die von der Landesgeologie erarbeiteten Standard fiir die Bearbeitung von Projekten
im Fachbereich Geologie — Hydrogeologie — Ingenieurgeologie (Geostandardisierung) ver-
wiesen.

Vgl. dazu: www.tirol.gv.at/raumordnung/downloads/Checkliste_Genehmigungsverfahren.pdf

2.2.1.3. Vorbegutachtung der eingereichten Unterlagen

Eine Vorbegutachtung der eingereichten Unterlagen in Hinblick auf deren Vollstdndigkeit in
inhaltlicher Hinsicht ist gerade im Gewinnungsbetriebsplanverfahren bei gréReren Abbauvorha-
ben fast unumganglich. Diese sollte auf Bezirksebene unter Beiziehung der entsprechenden
Sachverstandigen (technische Sachverstandige, geologischer Sachverstandiger, raumord-
nungsfachlicher Sachverstandiger) erfolgen. Die urspringlich auch fir diesen Zweck eingerich-
tete Arbeitsgruppe MinroG beim Amt der Landesregierung (vgl. Erlass des Landeshauptmannes
vom 15.03.1999, lla-721(2)/9 und Illa-721(5)/7) wird damit auf Bezirksebene verlagert. Eine
Einberufung der auf Landesebene nach wie vor fir die Abklarung allgemeiner Vollzugsfragen
eingerichteten Arbeitsgruppe MinroG ist vor allem dann noch sinnvoll, wenn die Abklarung ar-
beitnehmerschutzrechtlicher Fragen noch offen ist.

Die in §§ 113 Abs. 1 und 80 Abs. 2 angefiihrten Unterlagen gelten als Belege im Sinne des § 13
Abs. 3 AVG 1991. Sind die Unterlagen unvollstandig, hat die Behdrde einen Verbesserungsauf-
trag nach § 13 Abs. 3 AVG zu erteilen. Kommt der Antragsteller diesem Verbesserungsauftrag
innerhalb der von der Behdrde gesetzten Frist nicht nach, ist das Ansuchen wegen Formgebre-
chens als unzuldssig zurickzuweisen. Gemal § 115 Abs. 2 sind unvollstandige oder mangel-
hafte Betriebsplane zurlickzuweisen, wenn sie innerhalb einer von der Behoérde festzusetzen-
den Frist nicht ergénzt oder in dieser Frist die mitgeteilten Mangel nicht behoben werden.

¥ vgl. Mihatsch, MinroG, 2. Auflage, Anmerkung 3 zu § 83
" Erlass des BMWA vom 16. 4 2004, GZ 62.12/12-1V/6/04

Seite 22 IB 4/06



Mineralrohstoffgesetz — Die obertdgige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe

2.2.1.4. A-limine-Abweisung des Ansuchens wegen Widerspruches zur Raumordnung (§ 82)

§ 82 normiert, dass die Genehmigung flir den Abbau a-limine, somit ohne weiteres Verfahren
unter folgenden Voraussetzungen zu versagen ist:

1. Fall: § 82 Abs. 1: Abbaugrundstiicke im Abbauverbotsbereich

Die im Gewinnungsbetriebsplan bekannt gegebenen Grundstiicke liegen im Zeitpunkt des An-
suchens in einem der in § 82 Abs. 1 angefuhrten Gebiete (Abbauverbotsbereich). Dazu z&hlen
Grundstiicke, die im Flachenwidmungsplan der Gemeinde wie folgt festgelegt oder ausgewie-
sen sind:

1. Bauland, in dem Wohnbauten errichtet werden dirfen,

2. erweitertes Wohngebiet: das sind Bauhoffnungsgebiete und Flachen fir die kiinftige Errich-
tung von Wohnhausern, Appartementhdusern, Ferienhdusern, Wochenendhausern und Wo-
chenendsiedlungen, Garten- und Kleingartensiedlungen,

3. Gebiete fir Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderspielplatze, Schulen oder ahnliche Ein-
richtungen, Krankenhduser, Kuranstalten, Seniorenheime, Friedhdfe, Kirchen und gleich-
wertige Einrichtungen anerkannter Religionsgemeinschaften, Parkanlagen, Campingplatze
und Freibeckenbader oder

4. Naturschutz- und Nationalparkgebiete, Naturparks, Ruhegebiete sowie als Schutzgebiet
Wald- und Wiesengdurtel in Wien.

Da § 82 Abs. 1 Z. 1 auf die Widmung als Bauland abstellt, gelten Flachen, auf denen Wohnbau-
ten entgegen dieser Widmung errichtet worden sind, (z.B. Wohnbauten im Freiland) nicht als
Flachen im Sinn des § 82 Abs. 1 Z. 1.

Sofern hingegen in einem Gewerbegebiet ausdricklich Wohnungen fiir Arbeitnehmer zulassig
sind, sind auch dies Widmungen im Sinn des § 82 Abs. 1 Z. 1.

In diesen Schutzgebieten ist der Abbau von mineralischen Rohstoffen jedenfalls verboten. Aus-
nahmen sind nicht vorgesehen, selbst dann nicht, wenn nach dem Flachenwidmungsplan der
Gemeinde ein Abbau mdglich ware oder Zustimmungen der Gemeinde oder berihrter Grundei-
gentimer vorliegen.15

2. Fall: § 82 Abs. 4: Grundstiicke bis 100m Entfernung vom Abbaugrundstiick

Gemal § 82 Abs. 4 gilt ein Abbauverbot auch fir Grundstiicke in einer Entfernung bis zu 100 m
von den in Z. 1 bis 3 genannten Gebieten, damit nicht hinsichtlich der in Z. 4 genannten Natur-
schutzgebiete u.a. Das Abbauverbot gilt unabhangig davon, ob diese Grundsticke in der
Standortgemeinde oder in einer unmittelbar angrenzenden Gemeinde liegen (§ 82 Abs. 1). Un-
mittelbar angrenzend ist eine Gemeinde dann, wenn ihre Grundsticke unmittelbar an
Grundsticke der Standortgemeinde, auf denen der obertagige Aufschluss und/oder Abbau
grundeigener mineralischer Rohstoffe vorgenommen wird, angrenzen.16

' Mihatsch, MinroG, 2. Auflage, Anm. 12 zu § 83
'S ebenda, Anm. 6 zu § 81 (Parteistellung der Standortgemeinde und der unmittelbar angrenzenden Gemeinde)
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3. Fall: § 82 Abs. 1 Satz 2: Grundstiicke bis 300 m Entfernung vom Abbaugrundstiick

Das im zweiten Fall geschilderte Abbauverbot gilt grundsatzlich auch fir Grundstiicke in einer
Entfernung bis zu 300 m von den in Z. 1 bis 3 genannten Gebieten.

Ausnahmen von diesem Grundsatz:

Nach Maligabe der Abs. 2 und 3 des § 82 ist eine ausnahmsweise Genehmigung des Gewin-
nungsbetriebsplanes fir Grundstiicke innerhalb des 300 m Abstandsbereiches jedoch in fol-

genden

Fallen méglich:

o § 82 Abs. 2: wenn

1.

diese Grundstiicke im Flachenwidmungsplan der Gemeinde (Gemeinden) als Abbau-
gebiete gewidmet sind, oder

diese Grundsticke im Flachenwidmungsplan der Gemeinde(Gemeinden) als Grunland
gewidmet sind und die Standortgemeinde dem Abbau zustimmt; das Vorliegen der Zu-
stimmung ist nachzuweisen, oder

die besonderen ortlichen und landschaftlichen Gegebenheiten, bauliche Einrichtungen
auf oder zwischen den vom Gewinnungsbetriebsplan erfassten Grundstiicke und den in
Abs. 1 Z. 1 bis 3 genannten Gebieten oder abbautechnische MaRnahmen kirzere Ab-
stdnde zulassen und durch die Verklirzung des Abstandes in den im Abs. 1 Z. 1 bis 3
genannten Gebieten keine hdheren Immissionen auftreten als bei Einhaltung des
Schutzabstandes von 300 m, wobei insbesondere die Immissionsschutzgrenzwerte des
IG-Luft, BGBI. | Nr. 115/1997 in der geltenden Fassung, einzuhalten sind. (so genannte
Immissionsneutralitat)

o § 82 Abs. 3 (Parallelausweitung):

Ein Gewinnungsbetriebsplan, der sich auf Grundsticke bezieht, die unmittelbar an
Grundstiicke grenzen, auf die sich ein genehmigter Gewinnungsbetriebsplan bezieht, ist
abweichend von Abs. 1 zu genehmigen, wenn seit der Genehmigung des bestehenden
Gewinnungsbetriebsplanes die in Abs. 1 genannte Entfernung von 300 m zu den vom ge-
nehmigten Gewinnungsbetriebsplan erfassten Grundstick durch zwischenzeitig erfolgte
Widmungen im Sinne des Abs. 1 Z. 1 bis 3 verringert wurde und durch die Erweiterung der
bestehende Abstand zu Gebieten nach Abs. 1 Z. 1 bis 3 nicht verkleinert wird.
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Zusammenfassung:

Die durch die MinroG-Novelle 2001 erfolgte Neufassung der Abstandsregelung kann wie folgt
zusammengefasst werden:

e geschitzte Gebiete: § 82 Abs. 1 Z. 1 bis 4

e der 100 m-Abstand dazu bleibt unangetastet, gilt aber nicht fiir Z. 4

e Verringerung des Schutzabstandes von 300 m auf 100 m zul&ssig bei

(0]

Widmung als Abbaugebiet:

Aufgrund der Aufhebung der Sonderflachenwidmungsmaoglichkeit fir Rohstoffgewinnun-
gen mit der Tiroler Raumordnungsgesetz-Novelle Nr. 73/2001 besteht fir neue Abbau-
vorhaben keine Mdglichkeit mehr, eine spezielle Widmung als ,Abbaugebiet” im Fla-
chenwidmungsplan vorzusehen (die Abanderung des Tiroler Raumordnungsgesetzes
war im Hinblick auf die Fachplanungskompetenz des Bundes im Bereich der Raumord-
nung fur das Bergwesen aus verfassungsrechtlichen Grinden erforderlich). Der gegen-
standliche Ausnahmetatbestand der Z. 1 findet in Tirol daher auf neue Abbauvorhaben

keine Anwendung mehr.

Widmung Grinland (Freiland) und Zustimmung der Standortgemeinde:

Das bisher vorgesehene Zustimmungserfordernis der Grundeigentimer ist entfallen.
Sofern der Schutzabstand in die Nachbargemeinde hineinreicht, ist mangels gesetzlicher
Regelung eine Zustimmung der Nachbargemeinde nicht vorgesehen. eine Verweigerung
der Zustimmung der Nachbargemeinde flhrt damit nicht zu a-limine-Zuriickweisung —
sondern hat die Nachbargemeinde dies im Rahmen ihrer Parteistellung im Verfahren
geltend zu machen.

Besondere Abbausituation
e kein Festgesteinsabbau mit regelmafRiger Sprengarbeit,
e Immissionsneutralitdt 100 m — 300 m und Einhaltung der Grenzwerte des IG-Luft

Gemal den Erlduterungen heil Immissionsneutralitat, dass die besonderen o6rtlichen
und landschaftlichen Gegebenheiten sicherstellen, dass sich durch die Verkiirzung des
Abstandes die Immissionssituation in den in § 82 Abs. 1 Z. 1 bis 3 angeflihrten Schutz-
gebieten im Vergleich zur Einhaltung des 300 Meter-Abstandes nicht verschlechtert. Als
besondere oOrtliche Gegebenheiten kénnen das Vorliegen von Hiigeln oder Waldern oder
baulichen Einrichtungen, wie etwa Larm- und Sichtschutzddmme auf oder zwischen den
vom Gewinnungsbetriebsplan erfassten Grundstiicken und den in § 82 Abs. 1 Z. 1 bis 3
genannten Gebieten, oder abbautechnischen MaRnahmen, wie etwa ein Trichterabbau
mit Sturzschacht oder ein Kulissenabbau, angesehen werden. Durch diese soll sich ge-

maf den Erlduterungen eine wesentliche Verbesserung fir den Anrainerschutz ergeben.

300 m durch Heranbauen verringert, seitliche Ausweitung zuléssig

IB 4/06

Seite 25



Mineralrohstoffgesetz — Die obertigige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe

Beispiel

§ 82 Abs. 1
Satz 2

- Widmung als Abbau oder
100 m - Widmung als Griinland und
- Zustimmung Gemeinde oder

- Immissionsneutralitat

Parallel-
ausweitung

§ 82 Abs. 2

§ 82 Abs. 3 spater herangebaut

Abbau selbst:

kein Bauland, kein erweitertes Wohngebiet, kein Gebiet fiir 6ffentliche Einrichtungen,
kein Naturschutzgebiet

Legende:

Bauland
erweitertes Wohngebiet, Gebiete fiir 6ffentliche Einrichtungen

& Bauland usw. wie oben, aber spater herangebaut

2’%} Naturschutzgebiet

Bauernhof (Wohngebaude) im Freiland
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Beispiel: Priifung der Immissionsneutralitat

Prufung der Immissionsneutralitat
nach § 82 Abs. 2 Zif. 3 MinroG

i

A\l

> 220m

100m < °
300 m < °

Beurteilungsschritte:
1. Berechnung fiktiver Immissionspegel flr 300 m Abstand
2. Berechnung tatsachlicher Immissionspegel fiir 220 m Abstand

3. Tatsachlicher Immissionspegel aufgrund besonderer Gegebenheiten nicht hdher als
fiktiver Immissionspegel

2.2.1.5. Anhérung der Verwaltungsbehérden (§ 116 Abs. 5)

Nach § 116 Abs. 5 haben die Bezirksverwaltungsbehdrden vor Genehmigung des Gewinnungs-
betriebsplanes, soweit 6ffentliche Interessen berihrt werden, die zu deren Wahrnehmung beru-
fenen Verwaltungsbehdrden zu héren.

Um Verfahrensverzdgerungen zu vermeiden, erscheint es zweckmalig, dieses Anhdrungsver-
fahren unverziglich nach Einlangen der Anzeige durchzufiihren und das bergrechtliche Verfah-
ren mit den beruhrten, nach anderen Rechtsvorschriften zustadndigen Behdérden (insbesondere
Arbeitsinspektorate, Gemeinden, Stralenbehdérden, Naturschutzbehdrden, Wasserrechtsbehor-
den, Forstbehdrden, Abfallbehdérden) zu koordinieren. Siehe dazu auch die Bestimmung des
§ 39 Abs. 2a AVG.

2.2.1.6. Durchfiihrung einer miindlichen Verhandlung (§ 116 Abs. 7)

Die Durchfluhrung einer mindlichen Verhandlung ist im MinroG zwingend vorgesehen (lex spe-
cialis zu § 39 Abs. 2 AVG). Die Kundmachung hat gegentiber den Nachbarn (vgl. § 116 Abs. 3
Z. 3) zu erfolgen durch

e Anschlag in der Gemeinde und

e Verlautbarung in einer weit verbreiteten Tageszeitung oder einer wochentlich erschei-
nenden Bezirkszeitung im betroffenen Bezirk
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Nach ha. Meinung genlgt ein Hinweis auf Zeit, Ort und Gegenstand der Verhandlung, auf die
Auflage der Projektunterlagen sowie auf die Praklusionsbestimmungen nach § 42 AVG. Eine
detaillierte Beschreibung des Vorhabens ist nicht erforderlich.

Hinsichtlich der persénlichen Ladung der lbrigen Parteien gelten die Bestimmungen des AVG
1991.

2.2.1.7. Parteistellung

Parteistellung haben gemafl § 116 Abs. 3 in Verbindung mit § 81 nachfolgende Personen bzw.
Gebietskdrperschaften:

e der Genehmigungswerber,

o die Eigentiimer der Grundstiicke, auf deren Oberflache der Aufschluss und/oder der Abbau erfolgt,

e Nachbarn: das sind im Sinne dieser Bestimmung alle Personen, die durch die Genehmigung des Gewin-
nungsbetriebsplanes gefahrdet oder belastigt oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte ge-
fahrdet werden koénnten. Als Nachbarn gelten nicht Personen, die sich voriibergehend in der Nahe des
Gebietes, auf dem der Aufschluss/Abbau beabsichtigt ist, aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen
Satzes dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrichtungen, in denen sich,
wie etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen, regelmafRig Personen voriiberge-
hend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen und die Erhalter von Schulen hinsichtlich des
Schutzes der Schiiler, der Lehrer und der sonst in Schulen standig beschaftigten Personen.

¢ die Gemeinde (Standortgemeinde), auf deren Gebiet der Aufschluss und/oder Abbau beabsichtigt ist,
zum Schutz der in § 116 Abs. 1 Z. 4 bis 9 sowie §§ 82 und 83 genannten Interessen. Die Gemeinde ist
berechtigt, den Schutz der genannten Interessen als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen,
Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und den Verwaltungsgerichts-
hof zu erheben. Dieses Recht steht auch der (den) an die Standortgemeinde unmittelbar angrenzenden
Gemeinde (Gemeinden) zu, wenn die in § 82 Abs. 1 angefliihrten Voraussetzungen vorliegen. Davon wird
eine allfallige Parteistellung der Gemeinde als Tragerin von Privatrechten nicht beeintrachtigt.

e das Land, in dessen Gebiet die Grundstiicke oder Grundstiicksteile liegen, auf die sich der Gewinnungs-
betriebsplan bezieht. Das Land ist berechtigt, das Interesse der Gberdrtlichen Raumordnung als subjekti-
ves Recht im Verfahren geltend zu machen, Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof zu erheben. Davon wird eine allféllige Parteistellung
des Landes als Trager von Privatrechten nicht beeintrachtigt.

e Gewinnungs- und Speicherberechtigte, soweit sie durch die Genehmigung des Gewinnungsbetriebs-
planes in der Ausibung ihrer Tatigkeiten beriihrt werden.

Parteistellung hat weiters

e das Arbeitsinspektorat und aufserdem
e das wasserwirtschaftliche Planungsorgan, soweit Interessen an der Trink- und Nutzwasserver-
sorgung berihrt sind (§ 55 Abs. 1 lit. g WRG).

Wichtig: Die Parteistellung des Landes wird im Amt der Landesregierung von der Abteilung
Umweltschutz wahrgenommen. Die Behérde hat daher jeweils eine Ausfertigung der Kund-
machung (wie auch eine Ausfertigung des Bescheides, siehe unten) der Abteilung Umwelt-
schutz unter Hinweis auf die Parteistellung nach § 81 zu (ibermitteln.

2.2.1.8. Erteilung der Genehmigung

Die Genehmigung fur Gewinnungsbetriebspléne ist bei Erfullung der in § 116 angefuhrten all-
gemeinen sowie flr den obertagigen Abbau grundeigener mineralischer Rohstoffe in § 83 ange-
fuhrten zuséatzlichen Genehmigungsvoraussetzungen zu erteilen.
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Diese sehr umfangreichen Genehmigungskriterien lauten:

§ 116. (1) Gewinnungsbetriebsplane sind, erforderlichenfalls unter Festsetzung von Bedingungen und Aufla-
gen, wenn noétig auch nur befristet, zu genehmigen, wenn

1. die im Betriebsplan angefiihrten Arbeiten, sofern sich diese nicht auf grundeigene mineralische Rohstoffe
beziehen, durch Gewinnungsberechtigungen gedeckt sind,

2. sich der Gewinnungsbetriebsplan auf das Gewinnen grundeigener mineralischer Rohstoffe bezieht, der
(die) Grundeigentimer dem Ansuchenden das Gewinnen auf den nicht dem Ansuchenden gehdrenden
Grundstiicken einschlieRlich des Rechtes zur Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe Uberlassen hat
(haben),

3. gewabhrleistet ist, dass im Hinblick auf die Ausdehnung der Lagerstatte ein den bergtechnischen, bergwirt-
schaftlichen und sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechender Abbau dieser Lagerstatte erfolgt,

4. ein sparsamer und schonender Umgang mit der Oberflache gegeben ist und die zum Schutz der Oberfla-
che vorgesehenen MaRnahmen als ausreichend anzusehen sind,

5. im konkreten Fall nach dem besten Stand der Technik vermeidbare Emissionen unterbleiben,

6. nach dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften keine Gefahr-
dung des Lebens oder der Gesundheit und keine unzumutbare Belastigung von Personen zu erwarten ist,

7. keine Gefahrdung von dem Genehmigungswerber nicht zur Beniitzung Gberlassenen Sachen und keine
Uber das zumutbare Mal} hinausgehende Beeintrachtigung der Umwelt und von Gewassern (§ 119 Abs. 5)
zu erwarten ist,

8. die vorgesehenen MafRnahmen zur Sicherung der Oberflachennutzung nach Beendigung des Abbaus als
ausreichend anzusehen sind und

9. beim Aufschluss und/oder Abbau keine Abfélle entstehen werden, die nach dem besten Stand der Technik
vermeidbar oder nicht verwertbar sind. Soweit eine Vermeidung oder Verwertung der Abfalle wirtschaftlich
nicht zu vertreten ist, muss gewahrleistet sein, dass die entstehenden Abfélle ordnungsgemal entsorgt
werden.

(2) Die Bestimmungen einer auf Grund des § 10 Immissionsschutzgesetz — Luft (IG-L), BGBI. | Nr. 115/1997,
erlassenen Verordnung sind anzuwenden und die Einhaltung der in den Anlagen 1 und 2 zum Immissions-
schutzgesetz — Luft und einer Verordnung gemaR § 3 Abs. 3 IG-L festgelegten Immissionsgrenzwerte ist an-
zustreben, soweit es sich nicht um den Aufschluss und/oder den Abbau oder das Speichern in geologischen
Strukturen oder um untertagige Arbeiten handelt.

Zusitzliche Genehmigungsvoraussetzungen fiir grundeigene mineralische Rohstoffe

§ 83. (1) Neben den in § 116 Abs. 1 und 2 angefilhrten Genehmigungsvoraussetzungen ist ein Gewinnungs-
betriebsplan erforderlichenfalls unter Festsetzung von Bedingungen und Auflagen, wenn nétig auch nur be-
fristet, zu genehmigen, wenn

1. das offentliche Interesse an der Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes auf den bekannt gegebe-
nen Grundstlicken andere 6ffentliche Interessen im Hinblick auf die Versagung des Gewinnungsbetriebs-
planes tberwiegt,

2. die Einhaltung des nach § 80 Abs. 2 Z. 10 vorgelegten Konzeptes Uber den Abtransport grundeigener mi-
neralischer Rohstoffe von den in § 80 Abs. 2 Z. 8 angefiihrten Abbauen sichergestellt ist,

3. die Gewinnungs- und Speichertatigkeit anderer (§ 81 Abs. 2 Z. 3) nicht verhindert oder erheblich erschwert
wird, es sei denn, diese stimmen der Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes zu.

(2) Offentliche Interessen im Sinne des Abs. 1 Z. 1 sind in der Mineralrohstoffsicherung und in der Mineralroh-
stoffversorgung, in der im Zeitpunkt des Ansuchens um Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes ge-
gebenen Raumordnung und é&rtlichen Raumplanung, in der Wasserwirtschaft, im Schutz der Umwelt, im
Schutz der Bevolkerung vor unzumutbaren Belastigungen durch den Abbau, den ihm dienenden Bergbauan-
lagen und den durch ihn erregten Verkehr sowie in der Landesverteidigung begriindet. Bei der Abwagung der
offentlichen Interessen hat die Behdrde insbesondere auf die Standortgebundenheit von Vorkommen grundei-
gener mineralischer Rohstoffe, auf die Verfligbarkeit mineralischer Rohstoffe sowie auf die Minimierung der
Umweltauswirkungen durch mdglichst geringe Transportwege Bedacht zu nehmen

(3) Haben die Grundeigentimer das Gewinnen grundeigener mineralischer Rohstoffe einschlief3lich des Rech-
tes zu deren Aneignung auf eine bestimmte Zeitdauer Uberlassen, ist die Genehmigung des Gewinnungsbe-
triebsplanes fiir die betroffenen Grundstiicke nur auf diese Zeitdauer zu erteilen. Bezieht sich die Zustimmung
nur auf einzelne grundeigene mineralische Rohstoffe, ist der Gewinnungsbetriebsplan auf diese zu beschran-
ken.
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Zur Interessensabwiégung finden sich in den Erlauterungen zur Regierungsvorlage zu § 83
folgende Ausflihrungen:

,In Hinkunft hat die Behdrde auch das offentliche Interesse an der Genehmigung von Gewin-
nungsbetriebsplanen gegeniber anderen offentlichen Interessen, die auf eine Nichtgenehmi-
gung von Gewinnungsbetriebsplédnen hinauslaufen, abzuwagen. Derartige 6ffentliche Interes-
sen sind etwa in der Mineralrohstoffwirtschaft, im Bedarf von mineralischen Rohstoffen, im Ent-
fall des "Rohstofftourismus”, im Umweltschutz, in der Raumordnung und Raumplanung udgl.
begriindet. Zu beachten wird sein, dass bei der Abwagung der 6ffentlichen Interessen auch die
Art des mineralischen Rohstoffes zu bertcksichtigen sein wird (etwa ob sich der Gewinnungs-
betriebsplan auf Kalkstein oder Tone oder auf die haufiger anzutreffenden quarzhaltigen oder
andere Uberwiegend aus Kalziumkarbonat bestehenden Rohstoffe oder auf Fest- oder Locker-
gesteine bezieht). Auch das wirtschaftliche Interesse des Bergbauberechtigten (Erhaltung von
Arbeitsplatzen, Ausnutzung von Investitionen udgl. mehr) wird zu bericksichtigen sein. Die
Auswirkungen des durch den vorgesehenen Aufschluss und/oder Abbau erregten Verkehrs sol-
len besondere Berlcksichtigung finden. Dies wird dadurch erreicht werden, als das nach den
bekannt gegebenen Verkehrsgrundsatzen der Gemeinde ausgearbeitete Verkehrskonzept bin-
dend einzuhalten sein wird. Die Nichteinhaltung der vorgenannten Verpflichtungen kann im
Wiederholungsfall zum Widerruf des Gewinnungsbetriebsplanes fiihren (siehe § 193 Abs. 9).

2.2.1.9. Sicherheitsleistung

Gemal § 116 Abs. 11 kann die Behdrde, falls erforderlich, bei der Genehmigung eines Gewin-
nungsbetriebsplanes vorschreiben, dass der Bergbauberechtigte bei Inangriffnahme des Ab-
baues

e die zu erwartenden Kosten der MaRnahmen zum Schutz der Oberflache (§ 116 Abs. 1 Z. 4)
und

e zur Sicherung der Oberflachennutzung nach Beendigung des Abbaues (§ 116 Abs. 1 Z. 8)
mittels einer Sicherheitsleistung sicherstelit.

Die Vorschreibung einer Sicherheitsleistung ist gemafl § 116 Abs. 11 insbesondere dann nicht
erforderlich, wenn nach anderen Rechtsvorschriften eine angemessene Sicherheitsleistung
oder dgl. fur MaRnahmen, die dem Inhalt nach ebenfalls dem Schutz der Oberflache und der
Sicherung der Oberflachennutzung nach Beendigung der Bergbautatigkeit dienen, vorgeschrie-
ben wurde.

Die tritt in der Praxis oft zu, da meist Sicherheitsleistungen nach dem Tiroler Naturschutzgesetz
oder nach dem Forstgesetz hinsichtlich des Abbaues mineralischer Rohstoffe verlangt werden.

Die Sicherheitsleistung kann in jeder Art (Garantie, Versicherung, grundbicherliche Sicherstel-
lung udgl.) erfolgen, sofern diese geeignet und ausreichend ist. Die gegenstandliche Sicher-
heitsleistung soll der Behorde die allenfalls notwendige Ersatzvornahme im Vollstreckungsver-
fahren zur Durchsetzung der Vorgaben des Gewinnungsbetriebsplanes hinsichtlich der Oberfla-
chennutzung erleichtern.

Seite 30 IB 4/06



Mineralrohstoffgesetz — Die obertdgige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe

Zur Bestimmung des Umfanges der Sicherheitsleistung hat der Bergbauberechtigte beim Ansu-
chen um Erteilung der Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes gemall § 113 Abs. 1 Z. 5
Angaben uber die fur MalRnahmen zum Schutz der Oberflache und zur Sicherung der Oberfla-
chennutzung nach Beendigung des Abbaues erforderlichen Kosten zu machen. Eine wesentli-
che Beurteilungsgrundlage zur Bestimmung des Umfanges der Sicherheitsleistung sind weiters
die im Lageplan nach § 80 Abs. 2 Z. 8 anzugebenden Aufschluss- und Abbauabschnitte mit den
zu erwartenden Vorkehrungen zum Schutz der Oberflache und zur Sicherung der Oberflachen-
nutzung nach Beendigung der Bergbautatigkeiten.

2.2.1.10. Wirkung der Genehmigung

Der Inhaber eines rechtskraftigen Gewinnungsbetriebsplanes fur die obertagige Gewinnung grundei-
gener mineralischer Rohstoffe gilt gemaR § 84 ex lege als Bergbauberechtigter. Er erwirbt damit um-
fassende Rechte, so etwa die Befugnis

e zur Aneignung anderer mineralischer Rohstoffe (§ 104),
e zur Nutzung von Grubenwassern (§ 106),
e zum Herstellen und Betreiben von Bergbauanlagen (§ 107),
und Pflichten, so etwa
e Anzeige- und Sicherungspflichten (§§ 108, 109)",
e Pflicht zur Fihrung eines Bergbaukartenwerkes fir jeden Bergbaubetrieb (§ 110),

e Pflicht zur Bestellung verantwortlicher Personen etc.

Die Genehmigung wird gemaf § 144 durch einen Wechsel in der Person des Bergbauberechtig-
ten nicht berthrt, hat somit dingliche Wirkung. Ein Wechsel des Inhabers eines genehmigten
Gewinnungsbetriebsplanes ist der Behdrde jedoch gemal § 84 Abs. 2 anzuzeigen und nach-
zuweisen.

Wichtig: Eine Ausfertigung des Bescheides ist immer auch an die Abteilung Umweltschutz im
Amt der Landesregierung als Vertreterin des Landes und dem wasserwirtschaftlichen Pla-
nungsorgan, soweit Interessen der Trink- und Nutzwasserversorgung betroffen sind, zu
senden. Eine weitere Bescheidausfertigung samt einer Planausfertigung, aus welcher sich
die rdumliche Ausdehnung und die Koordinaten des genehmigten Abbaues ergeben, ist im-
mer auch an die im Verfahren involvierten Sachverstidndigenabteilungen, insbesondere je-
doch an die Abteilung Raumordnung - Statistik, Heiliggeiststralle 7-9, 6020 Innsbruck, zu
tbermitteln. Zur Pflicht der Bekanntgabe an das Grundbuchsgericht siehe Punkt F.2.2.3.

2.2.2. Anderungsgenehmigung

Eigene Bestimmungen betreffend Ansuchen, Unterlagen und Genehmigungsvoraussetzungen fir
Anderungsverfahren nach § 115 Abs. 3 (genehmigte Gewinnungs- und Abschlussbetriebsplane) wur-
den erst mit der MinroG-Novelle 2001 eingefihrt.

' vgl. z.B. die Pflicht zur Erstellung eines betrieblichen Notfallplanes gemaR § 109.
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GemaR § 115 Abs. 3 bediirfen wesentliche Anderungen und Erganzungen der Betriebsplane (gilt fiir
Gewinnungsbetriebsplane und Abschlussbetriebsplane), besonders das Durchfiihren anderer als der
urspringlich vorgesehenen oder zusatzlichen Arbeiten oder Mallnahmen, der Genehmigung der Be-
horde. Eine wesentliche Anderung eines Gewinnungsbetriebsplanes liegt vor, wenn die in § 116 Abs.
1 angefihrten Schutzinteressen, in den Fallen des § 80 auch die in § 83 angefiihrten Schutzinteres-
sen, beeintrachtigt werden (kdnnen).

Ein Ansuchen um Genehmigung einer wesentlichen Anderung eines Gewinnungsbetriebsplanes hat
die in § 113 Abs. 1 angefiihrten Angaben soweit zu enthalten, als dies zur Beurteilung der Auswirkun-
gen der beabsichtigten Anderung auf die im § 116 Abs. 1 angefiihrten Schutzinteressen, in den Fallen
des § 80 auch auf die in § 83 angeflihrten Schutzinteressen, erforderlich ist. Hinsichtlich der obertagi-
gen Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe sind die in § 80 Abs. 2 angefihrten Unterlagen
zusatzlich anzuschlieRen, soweit diese jeweils fiir die beabsichtigte Anderung von Belang sind. Die
Bestimmungen der §§ 80 ff bzw. 112 ff gelten sinngemalRi.

Wichtiq: Die Uberschreitung der genehmigten Abbaugrenzen eines bestehenden Abbaues
stellt keine Anderung des genehmigten Gewinnungsbetriebsplanes im Sinne des § 115 Abs.
3 dar. Diesfalls ist vielmehr eine neue Bergbauberechtigung erforderlich und daher ein neu-
es Gewinnungsbetriebsplanverfahren nach § 112 ff durchzufiihren.

2.2.3. Meldung an das Grundbuchsgericht
Rechtsgrundlage: § 155

Zustandigkeit: BMWA bis 31.12.2000"®
ab 1.1.2001 BH, LH (§ 223 Abs. 5 in Verbindung mit § 155)

Nach § 153 Abs. 1 gelten als Bergbaugebiete

e Grundsticke und Grundsticksteile, auf die sich ein genehmigter Gewinnungsbetriebs-
plan fir grundeigene mineralische Rohstoffe bezieht und

e Grundsticke und Grundsticksteile auBerhalb der genannten Gebiete, wenn sie nach
§ 154 Abs. 2 ausdriicklich als Bergbaugebiete bezeichnet worden sind.

In diesen gelten Nutzungsbeschrankungen, insbesondere fir die Errichtung von betriebsfrem-
den Anlagen (ndheres zum Bergbaugebiet und zum Verfahren nach § 153 Abs. 2 und § 154
siehe Punkt F.2.3. und F.2.4.).

Gemal § 155 hat die Behdérde dem Grundbuchsgericht diejenigen Grundsticke und Grund-
stlicksteile, die als Bergbaugebiete gelten, mitzuteilen. Die Mitteilung hat die flir die grundbu-
cherliche Eintragung erforderlichen Angaben zu enthalten.

Bescheide Uber die Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes sind daher, versehen mit
einer Rechtskraftbestatigung, unter Angabe der Nummern der Grundstiicke, der Katastral- und
Ortsgemeinde, der Einlagezahlen des Grundbuches und bei als Bergbaugebieten geltenden
Grundsticksteilen, auch unter Angabe ihrer genauen Lage und Begrenzungen dem Grund-

'® Uber ausdriickliches Ersuchen der Montanbehérde hat die Mitteilung an das Grundbuchsgericht bereits vor dem
31.12.2000 direkt durch die Landesbehdrden zu erfolgen (Gemal § 223 Abs. 5 ware diese Zustandigkeit erst ab
1.1.2001 gegeben gewesen).
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buchsgericht mitzuteilen. Zu diesem Zweck ist dem Schreiben auch ein entsprechender Lage-
plan beizulegen. Da es sich um amtswegige Eintragungen handelt, ist ein formloses Schreiben
an das Grundbuchsgericht, welches die genannten Angaben enthalt, ausreichend. Dies ent-
spricht auch der bisherigen Praxis nach dem Berggesetz 1975.

Wichtig: Rechtskréftige Bescheide liber Gewinnungsbetriebspldne sind von Amts wegen mit
Rechtskraftbestédtigung sowie unter Angabe jener Grundstiicke und Grundstiicksteile, auf
die sich der Gewinnungsbetriebsplan bezieht, dem Grundbuchsgericht zu bermitteln.

2.2.4. Erléschen der Gewinnungsbetriebsplangenehmigung
Ein genehmigter Gewinnungsbetriebsplan erlischt gemaR § 84 Abs. 3
e bei Festsetzung einer Frist mit deren Ablauf
¢ mit dem Untergang der juristischen Person, sofern nicht Gesamtrechtsnachfolge eintritt,
e durch Zuricklegung gegenuber der Behorde
e durch Entziehung (Widerruf) der Bergbauberechtigung (siehe Punkt G.3.3.)
sowie geman Erlass des BMWA vom 29.9.2005, Zahl BMWA-62.012/0030-1V/6/2005,

e nach mehr als funfjahriger Unterbrechung der Gewinnung; dies ergibt sich laut BMWA aus
§ 113 Abs. 1

Ein Gewinnungsbetriebsplan erlischt jedoch nicht, wenn keine Ablauffrist festgesetzt wurde und mit
der Gewinnung auch noch nicht begonnen wurde.

Durch das Erléschen des Gewinnungsbetriebsplanes werden die Pflichten des Bergbauberechtigten
nicht beriihrt. Diese Pflichten treffen den letzten Inhaber des Gewinnungsbetriebsplanes. An diesen
haben auch die behdrdlichen Anordnungen zu ergehen. Zur Abschlussbetriebsplanpflicht siehe Punkt
F.2.6.

2.3. Verfahren zur Erweiterung des Bergbaugebietes
Rechtsgrundlage: § 154

Zustandigkeit: BMWA bis 31.12.2000
ab 1.1.2001 BH, LH (§ 223 Abs. 5 in Verbindung mit § 171 Abs. 1
und 2)

Als Bergbaugebiete gelten gemal § 153 Abs. 1 wie erwahnt

e Grundsticke und Grundsticksteile, auf die sich ein genehmigter Gewinnungsbetriebs-
plan fir grundeigene mineralische Rohstoffe bezieht (siehe Punkt. F.2.2.3.),

e Grundsticke und Grundsticksteile auRerhalb des genannten Gebietes, wenn auf diesen
errichtete Bauwerke und sonstige Anlagen durch den Abbau gefahrdet werden kénnten
und diese Grundsticke gemall § 154 Abs. 2 von der Behdrde mit Bescheid ausdricklich
als Bergbaugebiet bezeichnet worden sind.
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Diese Erweiterung des Bergbaugebietes auf Bereiche auch aufierhalb des durch den Gewin-
nungsbetriebsplan erfassten Gebietes soll verhindern, dass bergbaufremde Anlagen zu nahe
an Bergbaubetriebe herangebaut und hierdurch gefédhrdet oder beeintrachtigt werden (siehe
Punkt F.2.4). Daneben ergeben sich aus der Erklarung zum Bergbaugebiet und dessen Ersicht-
lichmachung im Grundbuch auch wesentliche rechtliche Konsequenzen in Hinblick auf das
Bergschadensrecht (besondere Haftungsregelungen fiir Bergbauberechtigte)'.

Gemal § 154 Abs. 1 hat der Bergbauberechtigte der Behérde unter Vorlage entsprechender
Projektsunterlagen bei Aufnahme des planmaRigen und systematischen Abbaues jene
Grundstucke mitzuteilen, die als Folge von Einwirkungen dieser Tatigkeiten in den nachsten
finfzehn Jahren voraussichtlich derartigen Bodenverformungen unterliegen, dass dadurch Bau-
ten und andere Anlagen wesentliche Verdnderungen erfahren kénnten. Die Behdrde hat nach
Prifung der Voraussetzungen sodann mit Bescheid jene Grundstiicke und Grundstiicksteile zu
bezeichnen, die als Bergbaugebiete in Betracht kommen. Parteien des Verfahrens sind der
Bergbauberechtigte und die Eigentimer der betroffenen Grundstiicke.

Nach Rechtskraft des Bescheides sind von der Behdrde die betreffenden Grundstilicke wieder-
um dem Grundbuchsgericht bekannt zu geben. Dieses hat das Bergbaugebiet im Grundbuch
von Amts wegen ersichtlich zu machen.

Um den Stand der Abbaugrenzen entsprechen bericksichtigen zu kdnnen, normiert § 157, dass
der Bergbauberechtigte der Behorde auf Verlangen, sonst in Abstéanden von drei Jahren, be-
kannt zu geben hat, ob noch nicht als Bergbaugebiet geltende Grundsticke und Grund-
stlicksteile, auf die sich ein genehmigter Gewinnungsbetriebsplan bezieht, als solche in Be-
tracht kommen.

2.4. Ausnahmebewilligung fiir betriebsfremde Anlagen in Bergbaugebieten
Rechtsgrundlage: § 153 Abs. 2, § 156

Zustandigkeit: BMWA bis 31.12.2000
ab 1.1.2001 BH, LH (§ 223 Abs. 5 in Verbindung mit § 171 Abs. 1 und
2)

In Bergbaugebieten dirfen Bauten und andere Anlagen, soweit es sich nicht um Bergbauan-
lagen handelt, nur mit Bewilligung der Behdrde errichtet werden (§ 153 Abs. 1)20. Dies gilt
auch bei wesentlichen Erweiterungen oder Anderungen der Anlagen.

Die Bewilligung gilt als erteilt, wenn sie nicht binnen drei Monaten nach Vorlage des Ansu-
chens von der Behdrde versagt wird oder wenn die Behoérde nicht bis zu diesem Zeitpunkt
die Entscheidungsfrist um bis zu drei Monate verlangert hat. Eine Verlangerung der Ent-
scheidungsfrist ist zuldssig, wenn nach den konkreten Umstédnden des Falles (z.B. wegen
schwieriger bergschadenkundlicher Fragen) eine Klarung des Sachverhaltes binnen drei
Monaten nicht moglich ist.

Ein Bergschaden liegt gemaR § 160 vor, wenn durch eine der in § 2 Abs. 1 genannten Tatigkeiten ein Mensch getétet, an
seinem Korper oder seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache beschadigt wird. Nicht als Bergschaden gelten aber etwa
Schéaden an einer Anlage, welche in einem im Grundbuch ersichtlich gemachten Bergbaugebiet gelegen ist und fiir welche die
Bewilligung nach § 153 Abs. 2 versagt worden ist (§ 160 Abs. 2 Z. 3).

2z B. gewerbliche Betriebsanlage im Bergbaugebiet (Asphaltmischanlage in der Schottergrube)
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Im Falle der Verlangerung der Entscheidungsfrist gilt die Bewilligung als erteilt, wenn sie
nicht bis zum Ablauf der verlangerten Entscheidungsfrist versagt wird.

Dem Ansuchen sind je zwei Ausfertigungen einer Beschreibung und planlichen Darstellung
des Vorhabens anzuschlief3en.

Die Bewilligung ist gemaf § 156 Abs.1 zu versagen, wenn

1. durch die Errichtung des geplanten Baus oder einer anderen geplanten Anlage im
Bergbaugebiet die Gewinnungs- oder Speichertatigkeit in diesem verhindert oder er-
heblich erschwert wird, es sei denn, der Bergbauberechtigte nimmt die erhebliche
Erschwerung der Gewinnungs- oder Speichertatigkeit auf sich, oder

2. eine wesentliche Veradnderung des geplanten Baus oder der geplanten Anlage durch
Bodenverformungen nicht ausgeschlossen werden kann und Bodenverformungen
oder deren Auswirkungen nicht durch geeignete Mallnahmen oder Sicherheitsvor-
kehrungen (Abs. 2) vermieden werden kénnen oder

3. durch den geplanten Bau oder die geplante Anlage ein méglichst vollstandiger Abbau
des Vorkommens nicht mehr méglich ist.

GemaR § 156 Abs. 2 kann die Bewilligung auch unter Anordnung von MalRnahmen oder Si-
cherheitsvorkehrungen erteilt werden. Fir diesen und fir den Fall der Versagung sieht § 156
Abs. 2 auch eine Entschadigungsregelung vor.

Wichtig: Diese Bestimmung ist wichtig fiir all jene Betriebe, bei welchen sich auf dem Ab-
baugeldnde auch gewerbliche Betriebsanlagen befinden (zur Abgrenzung Bergbauanlage
— gewerbliche Betriebsanlage siehe Punkt H.2). Fiir die Errichtung von Betriebsanlagen
nach der GewO ist nach § 153 Abs. 2 bei der MinroG-Behérde anzusuchen. In der Praxis
wird es sich hierbei um ,Formalerfordernisse” handeln, da aufgrund der bergbaulichen
Gegebenheiten Schidden an fremden Bauten und anderen Anlagen ausgeschlossen wer-
den kénnen.

2.5. Auflassung des Bergbaugebietes
Rechtsgrundlage: § 158

Zustandigkeit: BH, LH
seit 1.1.1999

Ist mit dem Auftreten von Bergschaden nicht mehr zu rechnen, hat die Behtérde Bergbaugebiete
oder Teile davon von Amts wegen aufzulassen. Die Auflassung geschieht durch Bescheid. Das
Verfahren ist im Einzelnen in § 158 geregelt. Nach Rechtskraft des Auflassungsbescheides sind
aufgrund einer Mitteilung der Behdrde die das aufgelassene Bergbaugebiet betreffenden Er-
sichtlichmachungen vom Grundbuchsgericht von Amts wegen zu Iéschen.
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2.6. Abschlussbetriebsplan
Rechtsgrundlage: §§ 85, 112, 114, 115, 117 in Verbindung mit §§ 58, 59 und 62 bis 65

Zustandigkeit: BH, LH
seit 1.1.1999 (§ 223 Abs. 3 in Verbindung mit § 171 Abs. 1 und 2)

Abschlussbetriebsplane beziehen sich auf die Einstellung der Gewinnung in einem Bergbau
oder auf die Einstellung der Tatigkeit eines Bergbaubetriebes, einer selbstandigen Betriebsab-
teilung®’ oder eines groReren Teiles davon (§ 112 Abs. 2).

GemalR §§ 114 Abs. 3 und 115 Abs. 3 bedirfen Abschlussbetriebsplane und deren wesentliche
Anderung hinsichtlich der vorgesehenen Arbeiten und beabsichtigten MaRnahmen der Geneh-
migung der Behorde.

GemaR Erlass des BMWA vom 29.9.2005, Zahl BMWA-62.012/0030-1V/6/2005 ist bei aus-
schlieBlich obertagiger Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe in folgenden Fallen
ein Abschlussbetriebsplan zu legen:

e Erklarung des Bergbauberechtigten Uber Einstellung der Tatigkeit der Gewinnung in ei-
nem Bergbau oder bei der Einstellung der Tatigkeit eines Bergbaubetriebes, einer
selbststandigen Betriebsabteilung oder eines groReren Teiles davon

o Vorliegen von objektiver Umstanden, welche ergeben, dass die Tatigkeit nicht blof3 un-
terbrochen, sondern eingestellt ist

e Erléschen des Gewinnungsbetriebsplanes nach § 84

o Widerruf des Gewinnungsbetriebsplanes nach § 193

Der Bergbauberechtigte hat unter diese Voraussetzungen einen Abschlussbetriebsplan aufzu-
stellen, welcher die in § 114 Abs. 1 genannten Unterlagen zu enthalten hat. Der Abschlussbe-
triebsplan ist nach § 115 Abs. 1 der Behdérde in dreifacher Ausfertigung zur Genehmigung vor-
zulegen.

Fur die Genehmigung von Abschlussbetriebsplanen gelten die Bestimmungen uber die Auflas-
sung von Bergwerksberechtigungen fiir bergfreie mineralische Rohstoffe (§§ 58, 59, 62 bis 65)
sinngemal.

Das Abschlussbetriebsplanverfahren orientiert sich im Einzelnen an § 58. Eine mindliche Ver-
handlung ist nicht mehr vorgesehen.

Parteistellung haben:
o der Bergwerksberechtigte,

o die Eigentimer der Grundstiicke, auf die sich der Gewinnungsbetriebsplan bezog bzw.
auf deren Grundstiicken sich die Bergbauanlagen befanden,

o alle Eigentimer im Bergbaugebiet.

2 siehe dazu Exkurs zu F.3.1.
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Vor Genehmigung des Abschlussbetriebsplanes sind die Geologische Bundesanstalt in Wien
und, sofern dadurch 6ffentliche Interessen berihrt werden, die zu ihrer Wahrnehmung berufe-
nen Verwaltungsbehérden zu héren. Dies gilt besonders, wenn die vom Bergbauberechtigten
zur Benitzung fir Bergbauzwecke bendtigten Grundstiicke oder Teile von solchen im Bereich
von o6ffentlichen Stralen, Eisenbahnen, Zwecken der Luftfahrt oder Schifffahrt dienenden Anla-
gen, offentlichen Gewassern, Regulierungsbauten, 6ffentlichen Wasserversorgungs- oder Ab-
wasserbeseitigungsanlagen, wasserrechtlich besonders geschitzten Gebieten, 6ffentlichen
Energieversorgungsanlagen, Anlagen der Post- und Telegraphenverwaltung, militarischen Zwe-
cken dienenden Anlagen oder in der Nahe der Bundesgrenze gelegen sind (§ 58 Abs.3 in Ver-
bindung mit § 149 Abs.4).

Ist mit dem Auftreten von Bergschaden nicht mehr zu rechnen, hat die Behérde Bergbaugebiete
oder Teile davon von Amts wegen aufzulassen (siehe Punkt 2.5.)

2.7. Bergbauanlagenverfahren
Rechtsgrundlage: §§ 118,119 und 120

Zustandigkeit: BMwA bis 31.12.1999
seit 1.1.2000 BH, LH (§ 223 in Verbindung mit § 171 Abs. 1 und 2)

Gemal § 118 ist unter einer Bergbauanlage jedes fiir sich bestehende, értlich gebundene und
kiinstlich geschaffene Objekt zu verstehen, das dem Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten zu
dienen bestimmt ist. Das Wesen einer Bergbauanlage liegt somit darin, dass diese ein selb-
stdndiges ganzes bildet und értlich gebunden ist.

Der Begriff der Bergbauanlage ist nur sehr bedingt mit jenem der gewerblichen Betriebsanlage
vergleichbar. So wird etwa — anders als im vor dem MinroG fiir Schotterabbaue anzuwenden-
den gewerblichen Betriebsanlagenverfahren — eine Bergbauanlagen-Genehmigungspflicht fir
den Tagbau (Steinbruch, Schottergrube usw.) als solchen verneint. Darlber hinaus ist auch
zwischen Bergbauanlagen und den mobilen Einrichtungen zu unterscheiden. Anders als im
gewerblichen Betriebsanlagenverfahren, in welchem auch mobile Betriebseinrichtungen zu be-
ricksichtigen sind, soweit diese innerhalb der gewerblichen Betriebsanlage Verwendung finden
(Grundsatz der Einheit der Betriebsanlage), sind mobile Tagbaugerate, Betriebsfahrzeuge, Ap-
parate und Maschinen der Bergbauanlage nicht zuzurechnen. Diese sind vielmehr Bergbauzu-
behor, fir welches eigene Bestimmungen gelten. Diese Ungleichbehandlung gegenliber dem
gewerblichen Betriebsanlagenrecht scheint insoweit rechtfertigbar, als die Schottergrube oder
der Steinbruch als solcher ebenso wie die verwendeten (mobilen) Betriebseinrichtungen und
Betriebsmittel ja bereits im Gewinnungsbetriebsplanverfahren Gegenstand eines bergrechtli-
chen Verfahrens sind.

Es ist somit zu unterscheiden zwischen:

e dem Abbau selbst (L6sen und Freisetzen sowie vorbereitende, begleitende und nachfol-
gende Téatigkeiten),

e den Bergbauanlagen (Brecher, Forderband, aber auch eine Halde) und

e dem Bergbauzubehér (zum Einsatz gelangende Maschinen, Betriebsfahrzeuge usw.)
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Einer Bergbauanlagenbewilligung der Behdrde bedirfen die Herstellung (Errichtung) von ober-
tagigen Bergbauanlagen (und ferner Zwecken des Bergbaues dienende von der Oberflache
ausgehende Stollen, Schachte, Bohrungen mit Bohrléchern ab 300 m Tiefe und Sonden ab
300 m Tiefe), unabhangig davon, ob sie geeignet ist, die Schutzinteressen nach § 119 Abs. 3
zu beeintrachtigen.?

Fur jede Bergbauanlage ist eine eigene Bewilligung erforderlich, der Grundsatz der Einheit der
(Bergbau) Anlage, wie er in der Gewerbeordnung vorherrscht (Einheit der Betriebsanlage) ist
dem MinroG fremd. Ebenso bedarf die Anderung einer bewilligten Bergbauanlage, sofern es zur
Wahrung der in § 119 Abs. 3 angeflhrten Schutzinteressen erforderlich ist, einer Genehmigung.
Die Inbetriebnahme kann auf Anordnung der Behorde an die Erteilung einer Betriebsbewilligung
gebunden werden (§ 119 Abs. 8).

Das Genehmigungsverfahren fir Bergbauanlagen ist in § 119 geregelt. Das Verfahren ist weit-
gehend dem gewerblichen Betriebsanlagenverfahren nach dem Stand der Gewerbeordnung
1973, BGBL Nr. 50/1974, im Zeitpunkt vor der Gewerberechtsnovelle 1992 (Entfall des Probe-
betriebes) nachgebildet. Es sieht nachstehende Verfahrensschritte vor:

2.7.1. Ansuchen um Erteilung einer Herstellungs-(Errichtungs)bewilligung (§ 119 Abs.1)

Das Ansuchen um Erteilung einer Herstellungsbewilligung kann nur durch einen Bergbaube-
rechtigten gestellt werden, da das Errichten und Betreiben von Bergbauanlagen eine besondere
Befugnis des Bergbauberechtigten darstellt (vgl. § 107 Abs. 1). Das Bergbauanlagenverfahren
setzt daher voraus, dass bereits ein rechtskraftiger Gewinnungsbetriebsplan und damit eine
entsprechende Bergbauberechtigung vorliegt. Nach Rechtsmeinung der Montanbehérde ist es
jedoch auch zuldssig, das Gewinnungsbetriebsplanverfahren und das Bergbauanlagenverfah-
ren parallel durchzufiihren. Das Gewinnungsbetriebsplanverfahren wird in diesem Fall jedoch
vor Erteilung der Bergbauanlagenbewilligung rechtskraftig abzuschlieRen sein.

Das Ansuchen um Erteilung einer Herstellungs-(Errichtungs)bewilligung hat folgende Unterla-
gen zu enthalten (§ 119 Abs. 1):

1. eine Beschreibung der geplanten Bergbauanlage,
2. die erforderlichen Plane und Berechnungen in dreifacher Ausfertigung,

3. ein Verzeichnis der Grundstiicke, auf denen die Bergbauanlage geplant ist, mit den Namen und
Anschriften der Grundeigentimer,

4. Angaben Uber die beim Betrieb der geplanten Bergbauanlage zu erwartenden Abfalle, Uber Vor-
kehrungen zu deren Vermeidung oder Verwertung sowie der ordnungsgemafRen Entsorgung der
Abfalle (Abfallwirtschaftskonzept),

5. handelt es sich um Bergbauanlagen mit Emissionsquellen, auch die fiir die Beurteilung der zu er-
wartenden Emissionen erforderlichen Unterlagen sowie

6. gegebenenfalls einen Alarmplan flir schwere Unfalle (gefahrliche Ereignisse, bei denen das Leben
oder die Gesundheit von Personen oder im groften Ausmall dem Bergbauberechtigten nicht zur
Beniitzung Uberlassene Sachen oder die Umwelt bedroht werden oder bedroht werden k('fonnen).23

Im Bedarfsfall kann die Behorde weitere Ausfertigungen verlangen.

22 30 schon § 146 Abs. 1 Berggesetz 1975.
% ygl. Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9.12.1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfallen mit gefahrlichen
Stoffen (sog. Seveso Il - Richtlinie)
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2.7.2. Uberpriifung der Unterlagen auf ihre Vollstindigkeit

Die in § 119 Abs.1 angeflihrten Unterlagen gelten als Belege im Sinne des § 13 Abs. 3 AVG
1991. Im Falle ihres Fehlens hat die Behérde einen Verbesserungsauftrag zu erteilen. Kommt
der Antragsteller diesem Verbesserungsauftrag in der von der Behdrde gesetzten Frist nicht
nach, ist das Ansuchen wegen Formgebrechens als unzuldssig zurickzuweisen.

2.7.3. Anhoérung anderer Verwaltungsbehorden (§ 119 Abs. 7)

Wie im Gewinnungsbetriebsplanverfahren haben die Bezirkshauptmannschaften auch im Berg-
bauanlagenverfahren vor Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes, soweit 6ffentliche Inte-
ressen berlihrt werden, die zu deren Wahrnehmung berufenen Verwaltungsbehdérden zu horen.
Dies betrifft insbesondere

e die Gemeinden und die diesen zur Vollziehung zukommenden Angelegenheiten der oOrt-
lichen Gesundheitspolizei, vor allem aus dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes und
der 6rtlichen Raumplanung,

o das wasserwirtschaftliche Planungsorgan, sofern wasserwirtschaftliche Interessen be-
rihrt werden, insbesondere durch Lagerung, Leitung und Umschlag wassergefahrden-
der Stoffe. Ob dem wasserwirtschaftlichen Planungsorgan Uber dieses Anhdrungsrecht
hinaus aufgrund von § 55 Abs. 1 lit. g WRG 1959 auch Parteistellung zukommt, ist um-
stritten, grundsatzlich jedoch eher zu bejahen. Die Parteistellung des wasserwirtschaftli-
chen Planungsorganes auch im Bergbauanlagenverfahren kann damit begriindet wer-
den, dass § 55 Abs. 4 WRG ausdriicklich auch auf das Bergrecht Bezug nimmt, und ge-
rade diese Bestimmung in der WRG-Novelle 1999, somit nach Erlassung des MinroG,
noch verscharft wurde.?

Um Verfahrensverzégerungen zu vermeiden sowie aus Grinden einer bestmdglichen Koordina-
tion des Verfahrens mit erforderlichen anderen Genehmigungsverfahren erscheint es auch hier
sinnvoll, diese Anhdérungen sogleich nach dem Einlangen des Antrages, spéatestens jedoch im
Zusammenhang mit der mindlichen Verhandlung durchzufiihren. In diesem Zusammenhang ist
auch wieder auf § 39 Abs. 2a AVG zu verweisen.

2.7.4. Durchfiihrung einer miindlichen Verhandlung (§ 119 Abs. 2)

Die Kundmachung hat wie im Gewinnungsbetriebsplanverfahren gegeniber den Nachbarn
durch Anschlag in der Gemeinde und durch Verlautbarung in einer weit verbreiteten Tageszei-
tung oder einer wochentlich erscheinenden Bezirkszeitung im betroffenen Bezirk zu erfolgen
(siehe oben). Hinsichtlich der persdnlichen Ladung der tbrigen Parteien gelten die Bestimmun-
gen AVG 1991.

* WRG-Novelle BGBI. | Nr. 155/1999; gemaR Art. Il in Kraft seit 1.1.2000
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2.7.5. Parteistellung

Parteistellung haben gemaR § 119 Abs. 6 folgende Personen:

1. der Bewilligungswerber,

2. die Eigentiimer der Grundstiicke, auf deren Oberflache die Bergbauanlage errichtet und betrieben
wird,

3. Nachbarn: das sind im Sinne dieser Bestimmung alle Personen, die durch die Herstellung (Errich-
tung) oder den Betrieb (die Beniutzung) der Bergbauanlage gefahrdet oder belastigt oder deren Eigen-
tum oder sonstige dingliche Rechte gefahrdet werden kénnten. Als Nachbarn gelten nicht Personen,
die sich voriubergehend in der Nahe der Bergbauanlage aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen
Satzes dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrichtungen, in denen
sich, wie etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen, regelmaflig Personen voru-
bergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen und die Erhalter von Schulen hin-
sichtlich des Schutzes der Schiiler, der Lehrer und der sonst in Schulen standig beschéaftigten Perso-
nen.

4. Bergbauberechtigte, soweit sie durch die Bergbauanlage in der Ausiibung der Bergbauberechtigun-
gen behindert werden kénnten.

Lander und Gemeinden haben im Bergbauanlagenverfahren anders als im Gewinnungsbe-
triebsplanverfahren keine Parteistellung (siehe jedoch Anhdrungsrecht in lit. c).

2.7.6. Erteilung der Genehmigung (§ 119 Abs. 3)

Die Genehmigung ist, erforderlichenfalls unter Festsetzung von Bedingungen und Auflagen,
wenn noétig auch nur befristet zu erteilen, wenn nachfolgende Voraussetzungen erfillt sind:

1. die Bergbauanlage auf Grundstiicken des Bewilligungswerbers hergestellt (errichtet) wird oder er
nachweist, dass der Grundeigentiimer der Herstellung (Errichtung) zugestimmt hat,

2. im konkreten Fall nach dem besten Stand der Technik (§ 109 Abs. 3) vermeidbare Emissionen unter-
bleiben,

3. nach dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften keine
Gefahrdung des Lebens oder der Gesundheit und keine unzumutbare Beldstigung von Personen zu
erwarten ist,

4. keine Gefahrdung von dem Bewilligungswerber nicht zur Benltzung tberlassenen Sachen und keine
Uber das zumutbare Maf} hinausgehende Beeintrachtigung der Umwelt und von Gewassern (Abs. 5)
zu erwarten ist und

5. beim Betrieb der Bergbauanlage keine Abfédlle entstehen werden, die nach dem besten Stand der
Technik vermeidbar oder nicht verwertbar sind. Soweit eine Vermeidung oder Verwertung der Abfalle
wirtschaftlich nicht zu vertreten ist, muss gewahrleistet sein, dass die entstehenden Abfalle ord-
nungsgemal entsorgt werden.

Die Auflagen haben auch Mallnahmen zu umfassen, um schwere Unfalle (Abs. 1 Z. 6) zu ver-
meiden und Auswirkungen von schweren Unfallen zu begrenzen oder zu beseitigen.25 Bestehen
Zweifel hinsichtlich der Erfullung von Auflagen, ist die Leistung einer angemessenen Sicherstel-
lung zu verlangen.

Bei der Bewilligung ist auf 6ffentliche Interessen (Abs. 7) Bedacht zu nehmen. Nach Adamo-
vich-Funk ist unter Bedachtnahme die Berlicksichtigung von MaRnahmen, Entscheidungen und
Interessen anderer Entscheidungstrager zu verstehen und soll der Vermeidung von Entschei-
dungswidersprichen im Rahmen der Koordination dienen.”

% ygl. Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9.12.1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfallen mit gefahrlichen

Stoffen (sog. Seveso Il - Richtlinie). Zur allgemeinen Pflicht des Bergbauberechtigten zur Erstellung eines betrieblichen Not-
fallplanes siehe § 109.
% Adamovich-Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Auflage, S 304
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Eine Uber das zumutbare Mal} hinausgehende Beeintrachtigung der Umwelt liegt gemat § 119
Abs. 5 vor, wenn sie das nach den ortlichen Verhaltnissen gewdhnliche Mal erheblich Uber-
schreitet. Hinsichtlich benachbarter Grundstlicke hat der Bergbauberechtigte MalRnahmen zur
Vermeidung von Einwirkungen zu treffen, die geeignet sind, insbesondere den Boden, den
Pflanzenbestand oder den Tierbestand bleibend zu schadigen (Sicherungspflicht nach § 109
Abs. 3). Er hat ferner die im § 2 Abs. 1 angeflihrten Tatigkeiten so auszuiiben, dass nach dem
besten Stand der Technik vermeidbare Emissionen unterbleiben.

Anmerkungen zu § 119 Abs. 3:

e Die Definition des ,besten Standes der Technik® in § 109 Abs. 3 entspricht der Definition
des ,Standes der Technik“ in § 71 a GewO 1994, ist also véllig gleichbedeutend.

e Es fehlt in § 119 ein Beurteilungsmalfstab fir die Zumutbarkeit von Belastigungen. Es ist
daher analog die Regelung des § 77 Abs. 2 GewO 1994 heranzuziehen.

e Bei der Beurteilung des zumutbaren Mafdes im Sinne des § 119 Abs. 3 Z. 4 ist insbesondere
die ortliche Lage der Bergbauanlage zu bericksichtigen. Das Ausmall der Zumutbarkeit
wird in einem Industriegebiet anders zu beurteilen sein, als etwa in einem Wohngebiet.
Hierbei wird nicht nur die tatsdchliche Nutzung des von der Beeintrachtigung berihrten Ge-
bietes zu berilicksichtigen sein, sondern auch die moégliche Nutzung im Rahmen bestehen-
der Flachenwidmungs-, Bebauungs- und sonstigen Raumordnungsplane.?

e Das zumutbare Mal} der Beeintrachtigung von Gewassern im Sinne des § 119 Abs. 3 Z. 4
ergibt sich aus dem Wasserrechtsgesetz und den dazu ergangenen Verordnungen (insbe-
sondere Abwasseremissionsverordnungen).”®

e |Ist eine qualitative oder quantitative Beeintrachtigung von Gewassern oder eine Gefahrdung
des Wasserhaushaltes zu beflirchten, so ist dem Verfahren zwingend ein wasserfachlicher
Sachverstandiger beizuziehen (§ 119 Abs. 7). Diese Verpflichtung besteht nur dann nicht,
wenn ohnehin eine Bewilligung aufgrund wasserrechtlicher Vorschriften notwendig ist.

2.7.7. Fertigstellungsanzeige (§ 119 Abs.10)

Bergbauanlagen, fir die im Herstellungs-(Errichtungs-)Bescheid keine gesonderte Betriebsbe-
willigung vorgeschrieben ist, dirfen nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides betrieben
werden, wenn die Auflagen bei der Herstellung (Errichtung) der Bergbauanlage erfullt worden
sind bzw. eingehalten werden.

Der Inhaber der Bergbauanlage hat die projektsgemafRe Ausfihrung der Anlage, die Erflllung
bzw. Einhaltung der Auflagen sowie die beabsichtigte Inbetriebnahme der Behérde vorher an-
zuzeigen. Diese hat sich langstens binnen Jahresfrist ab Einlangen der Anzeige in geeigneter
Weise von der Ubereinstimmung der Bergbauanlage mit der erteilten Bewilligung zu Uberzeu-
gen und das Ergebnis dieser Uberpriifung dem Inhaber der Bergbauanlage bekannt zu geben.
Stellt die Behérde bei der Uberpriifung fest, dass die bei der Erteilung der Bewilligung zur Her-
stellung (Errichtung) der Bergbauanlage festgesetzten Auflagen nicht erflillt worden sind bzw.
nicht eingehalten werden, hat die Behérde bis zur Behebung dieser Mangel die Benltzung der
Bergbauanlage im erforderlichen Umfang zu untersagen. Dabei sind die Bestimmungen des

# Mihatsch, MinroG, Anm. 14 zu § 119, S 149
%8119 Abs. 5
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§ 179 Abs. 1 und 2, welche die Anordnungsbefugnisse der Behdrden regeln, anzuwenden (vgl.
Punkt G.3.2.).

2.7.8. Probebetrieb (§ 119 Abs. 8)

Die Behorde hat im Herstellungs-(Errichtungs-)Bescheid anzuordnen, dass die Bergbauanlage
erst auf Grund einer Betriebsbewilligung in Betrieb genommen werden darf, wenn zum Zeit-
punkt der Herstellungs-(Errichtungs-)Bewilligung nicht ausreichend beurteilt werden kann, ob
die die Auswirkungen des Betriebes der bewilligten Bergbauanlage betreffenden Auflagen des
Bescheides die in Abs. 3 angeflihrten Interessen hinreichend schitzen oder zur Erreichung
dieses Schutzes andere oder zusatzliche Auflagen erforderlich sind. Nach Mihatsch ist die An-
ordnung eines Probebetriebes bei Bergbauanlagen, welche Emissionsquellen aufweisen, der
Regelfall.® Die Behorde kann zu diesem Zweck auch einen befristeten Probebetrieb zulassen
oder anordnen. Dieser darf hochstens zwei Jahre und im Falle einer Fristverlangerung insge-
samt hdchstens drei Jahre dauern. Im Betriebsbewilligungsbescheid ist unter Bedachtnahme
auf Abs. 3 Z. 2 bis 4 auch festzusetzen, ob, in welchen Abstanden und durch wen die Bergbau-
anlage auf ihren ordnungsgemafien Zustand zu Uberprifen ist. Soweit in den im § 174 Abs. 1
auler diesem Bundesgesetz angefiihrten Rechtsvorschriften keine kiirzeren Fristen vorgese-
hen sind, darf der Abstand der Uberpriifungen von Bergbauanlagen nicht groRer als finf Jahre
sein.

Fir das Verfahren zur Erteilung einer Betriebsbewilligung gelten die Abs. 2, 6 und 7 des § 119
sinngemal, d.h. es ist eine nochmalige mindliche Verhandlung unter Beiziehung samtlicher
Parteien nach Abs. 6 und die nochmalige Anhoérung samtlicher allenfalls berihrter Verwal-
tungsbehdrden (vornehmlich die Gemeinde) nach Abs. 7 durchzufihren.

2.7.9. Vorschreibung anderer oder zuséatzlicher Auflagen (§ 119 Abs. 11)

Ergibt sich nach Bewilligung einer Bergbauanlage, dass die gemafy Abs. 3 wahrzunehmenden
Interessen trotz Einhaltung der im Bewilligungsbescheid vorgeschriebenen Auflagen nicht hin-
reichend geschitzt sind, hat die Behérde die Sanierung bescheidmafBig anzuordnen und die
nach dem besten Stand der Technik (§ 109 Abs. 3) und dem Stand der medizinischen und der
sonst in Betracht kommenden Wissenschaften zur Erreichung dieses Schutzes erforderlichen
anderen oder zusatzlichen Auflagen vorzuschreiben. Die Behdrde hat solche Auflagen nicht
vorzuschreiben, wenn sie unverhaltnismaRig sind, vor allem wenn der mit der Erfullung der Auf-
lagen verbundene Aufwand auflier Verhaltnis zu dem mit den Auflagen angestrebten Erfolg
steht. Dabei sind insbesondere Art, Menge und Gefahrlichkeit der von der Bergbauanlage aus-
gehenden Emissionen sowie die Nutzungsdauer und die technischen Besonderheiten der Berg-
bauanlage zu bertcksichtigen.

Das gegenstandliche Verfahren entspricht dem Verfahren nach § 79 Abs. 1 GewO 1994. Die
Vorschreibung eines Sanierungskonzeptes wie in § 79 Abs. 3 GewO 1994 ist im MinroG nicht
vorgesehen (siehe jedoch die Anordnungsbefugnisse nach §§ 175 ff). Ein Verfahren zur Vor-
schreibung eines Sanierungskonzeptes gibt es nur fir den Fall, dass eine Bergbauanlage in
einem Sanierungsgebiet gemaf einer nach § 10 IG-Luft, BGBI. | Nr. 115/1997 in der geltenden
Fassung, erlassenen Verordnung liegt und von Anordnungen des MaRnahmenkataloges betrof-
fen ist (§ 120).

% Mihatsch, MinroG, Anm. 23 zu § 119, S 151
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2.7.10. Anderungsbewilligung (§ 119 Abs. 9)

Wenn es zur Wahrung der im Abs. 3 umschriebenen Interessen erforderlich ist, bedarf auch die
Herstellung einer Anderung einer bewilligten Bergbauanlage einer Bewilligung. Eine Anderung
einer Anlage wird z.B. dann vorliegen, wenn eine Einbindung in eine bereits bestehende Anlage
erfolgen soll (z.B. Verlangerung eines Férderbandes). Die Anderungsbewilligung hat auch die
bereits bewilligte Anlage soweit zu umfassen, als es wegen der Anderung zur Wahrung der im
Abs. 3 umschriebenen Interessen gegenuber der bereits bewilligten Anlage erforderlich ist.
Eine bewilligungspflichtige Anderung einer bewilligten Bergbauanlage liegt dann nicht vor,
wenn mit der Anderung der Bergbauanlage weder qualitativ andere noch quantitativ zusétzliche
Emissionen auftreten oder wenn es sich um eine gesetzlich oder bescheidmafig angeordnete
Sanierung (Abs. 11) der Bergbauanlage handelt. Erfolgt keine nachteilige Veradnderung des
Emissionsverhaltens der Anlage, ist auch keine Anderungsbewilligung erforderlich. Allenfalls
erforderliche Bewilligungsverfahren nach anderen gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Natur-
schutz) oder zivilrechtliche Voraussetzungen bleiben davon unberihrt:

Mit der MinroG—Novelle 2001 wurden die bislang fehlenden verfahrensrechtlichen Bestimmun-
gen fur Anderungsverfahren dadurch erganzt, § 119 Abs. 1, letzter Satz, Abs. 2 bis 8 und Abs.
10 bis 12 fir sinngemal anwendbar erklart wurden.

Wichtig: zur Abgrenzung Bergbauanlage - gewerbliche Betriebsanlage siehe Punkt H.2.

2.7.11. Feststellungsverfahren zur Bewilligungspflicht (§ 119 Abs. 13)

In § 119 Abs. 13 wurde mit der MinroG—Novelle die Mdglichkeit vorgesehen, im Wege eines
Feststellungsverfahrens die Frage klaren zu lassen, ob eine Bergbauanlage oder ihre Anderung
einer Bewilligung nach § 119 bedarf. Der Bergbauberechtigte kann nunmehr im Zweifel beim
Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit einen diesbezliglichen Feststellungsantrag stellen. Da
das Verfahren nur auf Antrag des Bergbauberechtigten einzuleiten und durchzuflhren ist,
kommt auch nur diesem Parteistellung zu.

2.7.12. Umsetzung IPPC-Richtlinie und Seveso II-RL*

Mit der MinroG-Novelle 2001 wurden die bis dahin fragmentarisch umgesetzten IPPC-Richtlinie
und Seveso llI-Richtlinie (§§ 121 bis 121e und § 182) vollstdndig umgesetzt. Die Anpassungen
erfolgten analog zur Gewerbeordnung 1994. Die Anderung der IPPC-Richtlinie in der Fassung
der Offentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie (2003/35/EG) und die Anderung der Seveso lI-Richtlinie
(2003/105/EG) wurden durch die Novelle BGBI. | Nr. 85/2005 erfasst.

% RL 96/61/EG uber die integrierte Vermeidung der Umweltverschmutzung und RL 96/82/EG zur Beherrschung der
Gefahren bei schweren Unfallen mit gefahrlichen Stoffen
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Wichtig: Die betreffenden Bestimmungen im MinroG werden wenn (berhaupt nur flir wenige
Betriebe von Bedeutung sein. In Tirol sind nach derzeitigem Erkenntnisstand keine IPPC-
Anlagen oder Seveso lI-Anlagen, welche dem MinroG unterliegen, vorhanden.

2.7.13. Auflassung einer Bergbauanlage (§ 119 Abs. 14)

Die Auflassung einer Bergbauanlage hat der Inhaber der Bergbauanlage der Behdrde anzuzei-
gen. Diese Anzeige ist jedoch dann nicht erforderlich, wenn die Auflassung von Bergbauanla-
gen anlasslich der Einstellung der Gewinnung in einem Bergbaubetrieb oder der Einstellung der
Tatigkeit eines Bergbaubetriebes, einer selbstandigen Betriebsabteilung oder eines gréReren
Teiles davon erfolgt und die vorgesehene Auflassung im Abschlussbetriebsplan angefuhrt ist.
Die Anzeige soll es der Behdérde ermdglichen, Erhebungen durchzufiihren und allenfalls erfor-
derliche SicherheitsmalRnahmen nach § 179 Abs. 1 anzuordnen (siehe dazu Punkt G.3.2.2.1.)

F.3. Personenbezogene Verfahren
3.1. Allgemeines

Entsprechend der schon bisher geltenden Rechtslage sowie in Hinblick auf die mit bergbauli-
chen Téatigkeiten verbundenen Gefahren sieht das MinroG vor, dass mit der Leitung von Berg-
baubetrieben und mit der Beaufsichtigung der Bergbautatigkeit vom Bergbauberechtigten nur
geeignete, sachkundige Personen betraut werden durfen.

Das MinroG unterscheidet hierbei zwischen
o Betriebsleitern,
o Betriebsaufsehern und
o verantwortlichen Markscheidern

Die Pflicht zur Bestellung dieser Personen obliegt dem Bergbauberechtigten. Sie besteht fir
jeden Bergbaubetrieb, zum Teil fur jede selbstidndige Betriebsabteilung eines solchen.

Exkurs: Bergbaubetrieb, selbstandige Betriebsabteilung, Betriebsstatte

a) Bergbaubetrieb:

Gemal § 1 Z. 24 ist ein Bergbaubetrieb “jede selbstdndige organisatorische Einheit, innerhalb
der ein Bergbauberechtigter unter Zuhilfenahme von technischen und immateriellen Mitteln
bergbauliche Aufgaben fortgesetzt verfolgt. Der Bereich eines Bergbaubetriebes kann sich auch
tber den politischen Bezirk oder ein Bundesland hinaus erstrecken”.

Mit der MinroG-Novelle 2001 erfuhr die Definition des Bergbaubetriebes (bisher in § 108) durch
die Aufhebung der Wortfolge ,mit Arbeitnehmern“ eine wesentliche Anderung. Aus den Worten
»,mit Arbeitnehmern® ergab sich nach Ansicht der Montanbehdrde bisher, dass mindestens zwei
Arbeitnehmer im Betrieb beschaftigt sein mussten, um von einem Bergbaubetrieb (oder auch
einer selbstandigen Betriebsabteilung) sprechen zu kénnen. Durch die Aufhebung dieser Wort-
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folge sind nunmehr auch Klein- und Kleinstbetriebe erfasst. Dies war auch erklartes Ziel dieser
Anderung, da sich an das Vorliegen des Bergbaubetriebes viele Sicherheitsanforderungen an-
knipfen (z.B. verantwortliche Personen, Vorlage von Abschlussbetriebsplanen, Bergbaukar-
tenwerk usw.)

Wichtig: Zu den Ubergangsbestimmungen fiir diese Klein- und Kleinstbetriebe siehe Punkt
1.4.2.2.

b) selbstandige Betriebsabteilung:

Gemall § 1 Z. 25 ist eine selbstandige Betriebsabteilung ,jede organisatorische Einheit inner-
halb eines Bergbaubetriebes”.

Nach Mihatsch®' wird als selbstdndige Betriebsabteilung eine in betriebstechnischer Hinsicht
von den ubrigen Abteilungen des selben Betriebes verschiedene und in sich abgeschlossene
Einheit anzusehen sein, die mit anderen Abteilungen desselben Bergbaubetriebes nicht durch
ein derartiges Arbeitsverfahren verbunden ist, dass die Arbeitsvorgange in der einen Abteilung
die unmittelbare Fortfihrung oder Erganzung in der anderen Abteilung bedeutet.

c) Betriebsstatte:

In § 1 Z. 25 wurde eine neue Kategorie eingefuhrt. Demnach ist eine Betriebsstatte eine ,Ge-
winnungsstatte, eine Gewinnungsstation, eine Aufbereitungsanlage, eine Speicherstation, eine
Werkstatte udgl.

Die Definition erschopft sich also in der — nicht abschlieBenden - Aufzdhlung von Beispielen.
Die Einfihrung dieses Begriffes wurde im Hinblick auf das vom Bund zu fliihrende Bergbauin-
formationssystem fir notwendig erachtet (vgl. § 185 Abs. 4 lit. |).

Keine Bergbaubetriebe oder selbstandige Betriebsabteilungen sind demnach (vgl. auch Erlass
des BMwA (nunmehr BMWA) vom 26. Juli 1984, ZI. 63180/10-V1/2-84)

e zentrale Verwaltungsstellen (Direktionen)

e Gesellschaften des Bergbauberechtigten

e Schulen, Labors und dgl.

e Zuordnung einer Abteilung zu einem Gewerbebetrieb

e mehrere Gewinnungsstatten eines Bergbauberechtigten (z.B. mehrere Schottergruben),
die wechselweise oder teilweise von Arbeithehmern derselben Organisationseinheit be-
treut sind (Arg: Wesensmerkmal organisatorische Einheit und nicht ortliche Gebunden-
heit)

Geht ein Bergbaubetrieb ber die Bezirksgrenzen hinaus (z.B. Gewinnungsstatte im Bezirk A
wird von der (Haupt-)Gewinnungsstétte im Bezirk B aus durch do. Arbeitnehmer mitbetreut), so

* vgl. Mihatsch, MinroG, RZ 11 zu § 1.
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hat dies Auswirkungen auf die Wahrnehmung behérdlicher Zustandigkeiten nach § 171 (BH
oder LH).

Gemal § 108 hat der Bergbauberechtigte der Behdrde unter Angabe der Bezeichnung die Er-
richtung eines Bergbaubetriebes oder einer selbstandigen Betriebsabteilung zeitgerecht vorher
bekannt zu geben. Die Anzeige hat die dazugehdrigen Betriebsstatten zu enthalten. Fir jede
Betriebsstatte ist anzugeben:

1. die Betriebsstattenart

2. die Bezeichnung

3. die Lage nach Grundstiicken und Katastralgemeinde (Nummer und Name)

Weiters sind der Behérde die Anderung und die Aufldsung eines Bergbaubetriebes oder einer
selbstandigen Betriebsabteilung bekannt zu geben.

Wichtig: Der Begriff des Bergbaubetriebes darf nicht mit dem Begriff der Bergbauanlage
(siehe, Punkt H.2.1.) verwechselt werden.

3.2. Betriebsleiter und Betriebsaufseher

Rechtsgrundlage: §§ 125 bis 134
Verordnung Uber verantwortliche Personen im Bergbau,
BGBL Il Nr. 9/2003

Zustandigkeit: Vormerkung: BMWA (§ 129)
Uberwachung: BH (vgl. Erlass des BMWA vom 15.2.2002,
GZ 63.180/2-1V/6/02)

Liegt ein Bergbaubetrieb vor, so hat der Inhaber des Gewinnungsbetriebsplanes als Bergbau-
berechtigter fir jeden Bergbaubetrieb und fiir jede selbstandige Betriebsabteilung als verant-
wortliche Person fur die Leitung einen Betriebsleiter und, sofern es die sichere und planmaRige
Beaufsichtigung eines Bergbaubetriebes erfordert, fir die technische Aufsicht Betriebsaufseher
zu bestellen. Diese Personen sind mit zur technisch sicheren und einwandfreien Austbung der
Bergbautatigkeit entsprechenden Befugnissen auszustatten. Bergbauberechtigte, die natirliche
Personen sind, kénnen die Funktion eines Betriebsleiters oder Betriebsaufsehers auch selbst
innehaben (§ 125 Abs. 1).

3.2.1. Aufgaben
Betriebsleiter: Leitung des Bergbaubetriebes und Beaufsichtigung der Bergbautatigkeit

Betriebsaufseher: Technische Aufsicht, ist nur dann zu bestellen, sofern dies die sichere
und planmafige Beaufsichtigung des Bergbaubetriebes erfordert.
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Gemall § 126 muss der Bergbauberechtigte den Aufgabenbereich und die Befugnisse bei der
Bestellung eindeutig festlegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Abgrenzung eindeutig ist
und eine geordnete Zusammenarbeit gewahrleistet ist.

3.2.2. Vorrausetzungen fiir Bestellung
3.2.2.1. fachliche Voraussetzungen

Als Betriebsleiter und Betriebsaufseher dirfen gemal § 127 nur Personen bestellt werden, die
im Zeitpunkt ihrer Bestellung folgende Voraussetzungen erfillen:

e entsprechende Vorbildung im Sinne des § 127 Abs. 2 oder

o fUr die Leitung oder die technische Aufsicht erforderliche theoretische Kenntnisse, prak-
tische Verwendung (3 bzw. 5 Jahre) und hinreichende Kenntnis des Bergrechtes.

Nahere Vorschriften Uber die erforderliche Befahigung von Betriebsleitern und Betriebsauf-
sehern sind der Verordnung uber verantwortliche Personen im Bergbau, BGBL Il Nr.
9/2003, zu entnehmen.

3.2.2.2. Mehrfachbestellungen

Mehrfachbestellungen fir mehrere Bergbaubetriebe sind zulassig, wenn die Person in der Lage
ist, bei allen Bergbaubetrieben oder selbstandigen Betriebsabteilungen, fir die sie verantwort-
lich ist, ihre Tatigkeit einwandfrei auszuiben.
Kriterien fur die Beurteilung der Zulassigkeit einer Mehrfachbestellung (§ 125 Abs. 2):

e Gefahrenpotenzial der einzelnen Bergbaubetriebe

o Entfernung der einzelnen Bergbaubetriebe voneinander

e Artund Umfang des Ubertragenen Aufgabenbereiches

Héchstgrenzen:

Soweit es sich um Kleinbetriebe geringer Gefahrlichkeit handelt, sind héchsten finf Mehrfach-
bestellungen, im Ubrigen héchstens drei Mehrfachbestellungen zuléssig. Kleinbetriebe geringer
Gefahrlichkeit sind Bergbaubetriebe oder selbstéandige Betriebsabteilungen in denen weniger
als 10 Personen beschéaftigt sind und die Bergbaue geringer Geféhrlichkeit sind (vgl. dazu
§ 112 Abs. 4).

3.2.2.3. Personenidentitét

Personenidentitat zwischen Betriebsleiter, oder Betriebsaufseher und verantwortlichem Mark-
scheider ist gem. § 135 Abs. 1 untersagt. Ausnahmen davon kann der Bundesminister far Wirt-
schaft und Arbeit mit Bescheid zulassen.

Wichtig: Bestehende Personalunionen waren bis 31.12.2002 aufzulésen. (§ 197 Abs. 2).
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3.2.3. Vormerkung

Der Bergbauberechtigte hat nach Bestellung der genannten Personen diese dem BMWA unter
Angabe ihrer bei der Bestellung genau festgelegten Aufgabenbereiche (§ 126) und Befugnisse,
ihrer Vorbildung, ihrer bisherigen Tatigkeit sowie des Nachweises Uber die hinreichende Kennt-
nis der im § 174 Abs. 1 angeflihrten Rechtsvorschriften bekannt zugeben (§ 128). Ist die be-
stellte Person auch fir Bergbaubetriebe oder selbstandige Betriebsabteilungen anderer Berg-
bauberechtigter bestellt (Mehrfachbestellungen), so hat sie alle Bergbauberechtigten, fir die sie
tatig ist, anzugeben.

Liegen die Voraussetzungen der Bestellung vor, so hat das BMWA die Bestellung von Betriebs-
leitern und Betriebsaufsehern vorzumerken (nicht mehr mit Bescheid anzuerkennen). Berg-
bauberechtigter und Bezirksverwaltungsbehérde werden von der Vormerkung verstandigt
(§ 130). Liegen die Voraussetzungen nicht vor, wird die Anzeige vom BMWA mit Bescheid ab-
gewiesen.

Wichtig: In diesem Fall hat die Bezirksverwaltungsbehérde (!) als Aufsichtsbehérde dem Berg-
bauberechtigten aufzutragen, eine andere geeignete Person zum Betriebsleiter zu bestellen.
Wird dem nicht Folge geleistet, hat die Bezirksverwaltungsbehérde dem bergbauberechtig-
ten die Abberufung der Person aufzutragen und in weiterer Folge die Weiterfiihrung des Be-
triebes (oder eines Teiles davon) zu untersagen.

3.2.4.Ende der Tatigkeit
Die Tatigkeit als Betriebsleiter oder Betriebsaufseher endet durch:

a) Zuricklegung der Funktion: die Zurlucklegung hat der Betriebsleiters der zustandigen
Behorde (Bezirksverwaltungsbehdrde) anzuzeigen (§ 131)

b) Abberufung durch den Bergbauberechtigten: diese erfolgt
o freiwillig (siehe oben)
e Uber Auftrag der Behdrde (= Bezirksverwaltungsbehérde) zur Abberufung mit Be-
scheid, wenn sich herausstellt, dass
o die Person nicht mehr geeignet ist,
0 es zu einer unzulassigen Mehrfachbestellung gekommen ist oder
o die Vormerkung mit Bescheid abgewiesen wurde.

Wichtig: Fiir die Vormerkung von Betriebsleitern und Betriebsaufsehern sind in § 129 spezielle,
von § 171 abweichende Zustdndigkeitsregelungen vorgesehen. Die Vormerkung obliegt
dem BMWA, die Aufsicht jedoch der Bezirksverwaltungsbehérde. Zur Uberleitung der
Rechtslage siehe Punkt I.7.(fiir zum 1.1.1999 bestehende Abbaue sind bedeutende Erleich-
terungen vorgesehen).

Ein Wechsel in der Person des Bergbauberechtigten hat auf die bestellten verantwortlichen
Personen keine Auswirkung (§ 144).
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3.3. Leitung und technische Aufsicht bei Tatigkeiten durch Fremdunternehmer
Rechtsgrundlage: §§1Z. 21 und 134

Zustandigkeit: BH, LH (§ 171 Abs. 1 und 2)
seit 1.1.1999 (§ 223 Abs. 3)

Fremdunternehmer sind Unternehmer, welche eine Tatigkeit oder einzelne Tatigkeiten der im
§ 2 Abs. 1 genannten Art im Auftrag des Bergbauberechtigten durchfiihren. Anders als noch im
BergG 1975 ist es dem Bergbauberechtigten nunmehr gestattet, nicht nur einzelne Tatigkeiten,
sondern einen gesamten Komplex bergbaulicher Tatigkeiten, so etwa das gesamte Gewinnen
grundeigener mineralischer Rohstoffe, auf einen Fremdunternehmer zu Ubertragen, ohne dass
es zu einer Ubertragung oder Uberlassung der Bergbauberechtigung kommt.

Anmerkung: Das Institut der Uberlassung ist fiir den obertagigen Abbau nicht von Bedeutung.

Werden vom Bergbauberechtigten bergbauliche Tatigkeiten auf Fremdunternehmer Ubertragen,
so trifft diese in gleicher Weise die Verpflichtung, vor Aufnahme der Ubertragenen Tatigkeiten
der Behorde die fir die Leitung und technische Aufsicht verantwortlichen Personen mitzuteilen
(§ 134).

Soweit der Fremdunternehmer bergbauliche Tatigkeiten ausiibt, haben die verantwortlichen
Personen den Erfordernissen fur Betriebsleiter (§ 127) zu entsprechen.

3.4. Verantwortliche Markscheider

Rechtsgrundlage: §§ 135 bis 142
Verordnung Uber verantwortliche Personen im Bergbau,
BGBL Il Nr. 9/2003, Markscheideverordnung, BGBL 1l Nr. 69/2001

Zustandigkeit: Vormerkung: BMWA (§ 137)
Uberwachung: BH (vgl. Erlass des BMWA vom 15.2.2002,
GZ 63.180/2-1V/6/02)

Der Bergbauberechtigte hat gemaf § 135 fir jeden Bergbaubetrieb (nicht fir jede selbstandige
Betriebsabteilung) einen verantwortlichen Markscheider (= bergmannischer Vermessungsinge-
nieur) zu bestellen.

3.4.1. Aufgaben

Der verantwortliche Markscheider hat folgende Aufgaben:
3.4.1.1. Anfertigung und Fiihrung des Bergbaukartenwerkes

Dies ist eine der Hauptaufgaben. GemaR § 110 hat der Bergbauberechtigte fiir jeden Bergbau-
betrieb ein Bergbaukartenwerk zu erstellen. Das Bergbaukartenwerk ist eines der wichtigsten
Hilfsmittel jeder Bergbautatigkeit und ein wichtiger Behelf der Behérden bei der Wahrnehmung
der Aufsichtsbefugnisse. Es umfasst die Gesamtheit der Risse, Karten und Pléne eines Berg-
baubetriebes einschliellich der Aufnahmebiicher, Berechnungshefte und zugehdérigen Unterla-
gen.
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Aufbau, Inhalt und Ausgestaltung des unter Aufsicht eines verantwortlichen Markscheiders zu
erstellenden Bergbaukartenwerkes sowie dessen Nachtragsfristen (fir Lockergesteintagbau 3
Jahre) sind in der Markscheideverordnung, BGBL Il Nr. 69/2001, festgelegt. Darin ist auch vor-
gesehen, dass das Bergbaukartenwerk nunmehr automationsunterstitzt anzufertigen und zu
fuhren ist. Dabei ist auch eine Rickwartserfassung vorgesehen. (Frist 1.7.2002)

Wichtig: Vom Amt der Landesregierung sollen sémtliche Abbaue im TIRIS koordinatengetreu
digital erfasst werden. Die Verortung der Abbaue im TIRIS sollen insbesondere die Lage-
pléne nach § 80 Abs. 2 Z. 5 erméglichen.

3.4.1.2. Beaufsichtigung der Vermessungen beim Bergbau

3.4.1.3. Aufgaben der bergbaulichen Raumordnung (Bergbaugebiete)
3.4.1.4. Wahrnehmung der bergbaulichen Sicherungspflicht

3.4.1.5. Bergschadenkundliche Aufgaben:

Diese beinhalten besonders den Schutz der Oberflache und die Sicherung der Oberflachennut-
zung nach Beendigung der Bergbautatigkeit.

3.4.2. Vorrausetzungen fiir Bestellung
3.4.2.1. fachliche Voraussetzungen

Als verantwortliche Markscheider dirfen gemal® § 138 nur Personen bestellt werden, die im
Zeitpunkt ihrer Bestellung folgende Voraussetzungen aufweisen:

e entsprechende Vorbildung im Sinne des § 138 Abs. 2 oder

o beim betreffenden Bergbaubetrieb erforderliche Kenntnisse des Markscheidewesens,
praktische Verwendung (3 bzw. 5 Jahre) und hinreichende Kenntnis der Rechtsvor-
schriften.

Nahere Vorschriften Uber die erforderliche Befédhigung des verantwortlichen Markscheiders
sind der Verordnung uber verantwortliche Personen im Bergbau, BGBL Il Nr. 9/2003, zu
entnehmen.

3.4.2.2. Personenidentitit

Personenidentitat zwischen verantwortlichem Markscheider, Betriebsleiter oder Betriebsaufse-
her ist seit der MinroG-Novelle 2001 gem. § 135 Abs. 1 untersagt. Ausnahmen davon kann der
Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit mit Bescheid zulassen. Es gibt jedoch keine Hochst-
grenzen fur Mehrfachbestellungen.

Wichtig: Bestehende Personalunionen waren bis 31.12.2002 aufzulésen. (§ 197 Abs. 2).
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3.4.3. Vormerkung

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 138 ist der verantwortliche Markscheider von der
Behérde (BMWA) vorzumerken. Das Verfahren ist gleich wie beim Betriebsleiter.

Bestellung und Anerkennung sowie Abberufung des verantwortlichen Markscheiders sind &hn-
lich wie bei Betriebsleitern und -aufsehern geregelt.

Wichtig: Fiir die Anerkennung von verantwortlichen Markscheidern sind in § 137 spezielle, von
§§ 170 ff. abweichende Zustédndigkeitsregelungen vorgesehen. Die Vormerkung obliegt dem
BMWA, die Aufsicht jedoch der Bezirksverwaltungsbehérde. Bei bestehenden bisher gewer-
berechtlich genehmigten Betrieben kann ein normaler Vermessungstechniker aufgrund der
Uberleitungsbestimmungen zum verantwortlichen Markscheider werden (siehe dazu néher
Punkt 1.7.2.).

Ein Wechsel in der Person des Bergbauberechtigten hat auf die bestellten verantwortlichen
Personen keine Auswirkung (§ 144).

3.4.4.Ende der Tatigkeit
Wie bei Betriebsleiter (siehe Punkt F.3.2.4.)

3.5. Bergbaubevollmachtigte
Rechtsgrundlage: § 143

Zustandigkeit: BH, LH (§ 171 Abs. 1 und 2)
seit 1.1.1999 (§ 223 Abs. 3)

Gemeinsame Inhaber einer Bergbauberechtigung, Bergbauberechtigte ohne ordentlichen
Wohnsitz im Inland sowie juristische Personen oder Personengesellschaften des Handelsrech-
tes haben der jeweils zustandigen Behdrde einen Bergbaubevollmachtigen als Vertreter nam-
haft zu machen. Dieser ist Zustellbevollmachtigter im Sinne des § 9 ZustellG und ferner zur
Entgegennahme von Auftrdgen der Behodrde verpflichtet.

F.4. Vormerkungen und Ubersichtskarten (BerglS)
Rechtsgrundlage: § 185

Zustandigkeit: BH, LH (§ 171 Abs. 1 und 2)
seit 1.1.1999 (§ 223 Abs. 3)

Der Bundesminister fir Wirtschaft und Arbeit hat gemall § 185 Vormerkungen Uber alle Berg-
bauberechtigungen sowie Ubersichtskarten zu fiihren, aus denen die Bergbaugebiete (§ 153
Abs. 1) und diejenigen Gebiete zu ersehen sind, auf die sich Bergbauberechtigungen beziehen.
Gemall § 185 Abs. 3 hat der Bundesminister diese Vormerkungen automationsunterstiitzt zu
fuhren (= Bergbauinformationssystem — BergIS).

Gemal § 185 Abs. 9 sind die Bezirksverwaltungsbehdérden auch bei jedem kleinen Schotterab-
baubetrieb verpflichtet, dem BMWA die fir die Fihrung dieses Bergbauinformationssystems
erforderlichen Daten automationsunterstitzt bekannt zu geben.
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Nach § 185 Abs. 4 hat das Bergbauinformationssystem zu umfassen:
a) Angaben zur Bergbauberechtigung (Art, Bezeichnung, Geltungsdauer, Lage),

b) die rechtsbegrindenden, rechtsdndernden und sonstigen rechtsgestaltenden Daten
uber Bergbauberechtigungen,

c) die Ubersichtskarten,
d) Angaben zum Bergbauberechtigten:

bei natlrlichen Personen Name, Geburtsdatum und Zustelladresse, bei juristischen
Personen und Personengesellschaften des Handelsrechts Name, Rechtsform, Firmen-
buchnummer und Sitz,

e) Angaben zum Bergbaubevollmachtigten:
Name, Geburtsdatum, Wohnsitz und Zustelladresse,
f)  Angaben zum Fremdunternehmer,
g) Angaben zu den verantwortlichen Personen:
Name, Geburtsdatum, Dienstanschrift, Bestellung und Funktion,

h) die in § 108 angeflihrten Angaben zum Bergbaubetrieb, zu selbstandigen Betriebsab-
teilungen und zu Betriebsstatten,

i) die rechtsbegriindenden, rechtsandernden und sonstigen rechtsgestaltenden Daten
Uber die Betriebsstatten und Gber den Bergbaubevolimachtigten, den Fremdunterneh-
mer und die verantwortlichen Personen,

j) die Art, Beschaffenheit und Menge des mineralischen Rohstoffes innerhalb des von
der Gewinnungsberechtigung erfassten Raumes oder die Ausdehnung der geologi-
schen Struktur,

k) Angaben zu § 112 Abs. 4 (Bergbau geringer Gefahrlichkeit),
) die Bergbaubetriebsart.

Das BMWA hat zwischenzeitig ein Bergbauinformationssystem eingerichtet, welches jedoch
noch nicht allgemein zuganglich ist. Ziel ist es, ein Uber Internet verfugbares Register ver-
gleichbar dem Gewerberegister zu schaffen, welches flir jedermann einsehbar ist (erweiterte
Zugriffsrechte fir den Amtsgebrauch). Die Landesbehérden hatten (haben) dem BMWA die
erforderlichen Daten ab 1.1.2004 automationsunterstiitzt bekannt zu geben.

Wichtig: Um eine spétere, zeitraubende Nacherfassung der oben angefiihrten Daten zu ver-
meiden, war es notwendig, hinsichtlich der bestehenden und der neu zu genehmigenden
Betriebe jeweils die oben angefiihrten Daten evident zu halten. Zu diesem Zweck wurde in
Tirol die Bergbaudatenbank geschaffen, welche zwischenzeitig als Modul dem Betriebsan-
lagenkataster angegliedert wurde.

F.5. Verfahrensstatistik, Meldepflichten
Rechtsgrundlage: § 222

Die ursprunglich in dieser Bestimmung vorgesehene Berichtspflicht an den Nationalrat Gber die
Vollziehung des Gesetzes wurde mit der MinroG-Novelle 2001 als zu aufwandig wieder aus
dem Gesetz eliminiert. An diese Stelle trat eine Bestimmung, wonach zur Erfillung gemein-
schaftsrechtlicher Berichtspflichten die Betriebe verpflichtet werden, den Behérden auf Verlan-
gen die erforderlichen Daten vorzulegen. Die Bestimmung ist dem § 84h der Gewerbeordnung
nachgebildet.
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G. Uberwachung

Seit 01.01.2001 sind die Landesbehdérden hinsichtlich der obertagigen Gewinnung grundeigener
mineralischer Rohstoffe gemal § 223 Abs. 5 auch fir den letzten Teilbereich nach dem Mine-
ralrohstoffgesetz zustandig geworden, und zwar fiir die Uberwachung einschlieRlich der damit
verbundenen verwaltungspolizeilichen Befugnisse und Verpflichtungen.32

G.1. Gegenstand der behérdlichen Uberwachung
1.1. Rechtsgrundlagen

Die Aufsichts- und Uberwachungspflicht der Behdrden im Bergbau ergibt sich insbesondere aus
den §§ 173 bis 175. Gemal § 173 unterliegt der Bergbau der Aufsicht der nach §§ 170 und 171
zustandigen Behorden. Die Aufsicht der Behdrden endet erst zu dem Zeitpunkt, in dem mit dem
Auftreten von Bergschaden (vgl. §§ 160 ff) nicht mehr zu rechnen ist.

In Austbung ihres ,Aufsichtsrechtes® (wohl richtig Aufsichtspflicht) haben die Behérden geman
§ 174 die Einhaltung des MinroG, der aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnun-
gen und der sonstigen von den Behdrden anzuwendenden Rechtsvorschriften sowie der darauf
beruhenden Verfligungen zu Uberwachen. Neben den in §§ 173 bis 175 angegebenen allge-
meinen Aufsichtspflichten bestehen im MinroG noch eine Reihe weiterer besonderer Aufsichts-
pflichten.

1.2. Aligemeine Aufsichtspflichten/Aufsichtsbereiche

Die Uberwachung hat sich gemaR § 174 Abs. 1 insbesondere auf folgende Aufsichtsbereiche zu
erstrecken:

e das Bergbauberechtigungswesen,

e den Schutz des Lebens und der Gesundheit von Personen, aul’er der Arbeitnehmer, und
den Schutz von Sachen,

e den Umweltschutz,

e den Lagerstattenschutz,

e den Oberflachenschutz,

e die Sicherung der Oberflachennutzung nach Beendigung der Bergbautatigkeit und

o die bergbauliche Ausbildung.

Die betreffenden Aufsichtsbereiche korrespondieren mit den umfangreichen Pflichten des Berg-
bauberechtigten (vgl. etwa die allgemeinen Sicherungspflichten des Bergbauberechtigten nach
§ 109).

%2 Siehe Erlass des Landeshauptmannes vom 30.4.2001, Zahl l1a-721(23)/9
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1.2.1. Das Bergbauberechtigungswesen

Von zentraler Bedeutung der behdérdlichen Uberwachung im Bergbau ist zunachst das Vorlie-
gen und die Einhaltung des Umfanges der erforderlichen Bergbauberechtigung. Die Bergbaube-
rechtigung grenzt den zuldssigen Umfang bergbaulicher Tatigkeit in raumlicher Hinsicht exakt
ab.

Fur die obertdgige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe stellt die Gewinnungsbe-
triebsplangenehmigung die Bergbauberechtigung dar (vgl. § 84). Der zuldssige Umfang der
bergbaulichen Tatigkeit ergibt sich daher aus dem Gewinnungsbetriebsplan und den darin ent-
haltenen nach § 80 Abs. 2 vorzulegenden Unterlagen.

Dabei ist Folgendes zu prifen:

1.2.1.1. Liegt iiberhaupt eine Bergbauberechtigung fiir den Abbau vor?

Bei bereits nach dem MinroG genehmigten Betrieben ist zu prifen, ob eine Gewinnungsbe-
triebsplangenehmigung nach § 116 vorliegt.

Hinsichtlich jener Betriebe, welche zum 01.01.1999 bereits bestanden haben und entsprechend
genehmigt waren, ergibt sich die Bergbauberechtigung aus den aufgrund der Ubergangsbe-
stimmungen als Gewinnungsbetriebsplan Ubergeleiteten Bewilligungen und Genehmigungen.
Dabei kommen speziell folgende in Betracht:

e Aufschluss- und Abbauplanbewilligungen nach § 100 Berggesetz 1975 (Uberleitung nach
§ 197 Abs.4)

e Hauptbetriebsplanbewilligungen nach § 143 Berggesetz 1975 (Uberleitung nach § 197 Abs.
4)

e Gewinnungsbewilligungen nach dem Berggesetz 1975, sofern keine Aufschluss- und Abbau-
planbewilligung und auch keine Hauptbetriebsplanbewilligung erforderlich war (vgl. Anfrage-
beantwortung des BMWA vom 25.08.1999, Zahl 62012/239-111/B/13/99 zu § 204)

e z.B. wasserrechtliche Bewilligungen und forstrechtliche (Rodungs-) Bewilligungen (Uberlei-
tung nach § 204)

e gewerberechtliche Betriebsanlagengenehmigungen (Uberleitung nach § 197 Abs. 5).

1.2.1.2. Sind aufgrund der vorhandenen Genehmigungs- und Projektsunterlagen die au-
Beren Abbaugrenzen in horizontaler und vertikaler Richtung eingehalten?

Bei der Kontrolle der Einhaltung der Abbaugrenzen von bisher bereits dem Bergrecht unterlie-
genden Abbauen wird bei Bergbaubetrieben im Sinne des § 108 in das von diesen zu fihrende
Bergbaukartenwerk gemal § 110 Einsicht zu nehmen sein. Bisher noch nicht tUber ein Berg-
baukartenwerk verfigende Bergbaubetriebe wie auch die bisher dem Bergrecht unterliegenden
Bergbaubetriebe haben gemal der am 1.3.2001 in Kraft getretenen neuen Markscheideverord-
nung entsprechende Planunterlagen bis zum 01. Juli 2002 automationsunterstitzt rickzuerfas-
sen.
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Grundsatzlich ist die Einhaltung der Abbaugrenzen anhand der vorhandenen Genehmigungen
und Bewilligungen sowie der diesen zugrunde liegenden Plan- und Projektunterlagen zu prifen.
Bergbaubetriebe im Sinne des § 108 sind weiters aufzufordern, am Tag der Uberpriifung den
verantwortlichen Markscheider als Auskunftsperson beizuziehen.

Wichtig: Wird festgestellt, dass eine Gewinnung ohne entsprechende Bergbauberechtigung
erfolgt, so ist gemél3 § 178 Abs. 1 die Einstellung der Gewinnungstétigkeit zu verfligen und
dem Bergbauberechtigten aufzutragen, den vorschriftswidrigen Zustand binnen angemes-
sener Frist zu beheben.

1.2.2. Schutz von Leben und Gesundheit von Personen, auBer Arbeitnehmer, Schutz von
Sachen

Hier ist die Gefahrdung des Lebens und der Gesundheit und des Schutzes von Sachen gegen-
Uber Dritten (Gefahrdung nach auflen, insbesondere Nachbarn) und die Gefahrdung des Le-
bens und der Gesundheit des Betriebsinhabers oder sonstiger nicht als Arbeitnehmer zu quali-
fizierenden Personen im Betrieb (z.B. Kunden, Lieferanten ...) zu prifen. Die Kriterien fir die
Uberprifungen ergeben sich analog aus den entsprechenden Bewilligungsvoraussetzungen
nach § 116 Abs. 1 Z. 6 und Z. 7 bezlglich der Gewinnung, bezlglich der Aufbereitung bzw. der
Bergbauanlagen aus § 119 Abs.3 (keine Gefahrdung des Lebens oder der Gesundheit und kei-
ne unzumutbare Beldstigung von Personen - Z. 6 - und keine Gefahrdung von dem Genehmi-
gungswerber nicht zur Benltzung Uberlassenen Sachen - Z. 7).

Wichtig: Bestehen diesbeziigliche Gefdhrdungen, so sind nach § 178 Abs. 2 bei Ubertretung
einer Vorschrift, sonst nach § 179 Abs. 2 die erforderlichen SicherheitsmalRnahmen aufzu-
tragen.

Was die Einhaltung der Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer betrifft, so ist die Einhaltung
der dem Arbeitnehmerschutz zuzurechnenden Rechtsvorschriften grundsatzlich von der Ar-
beitsinspektion zu Uberwachen. Dies hat laut Mihatsch auch fur die in den §§ 195 und 196 U-
bergeleiteten Rechtsvorschriften (insbesondere die Bergpolizeiverordnungen) zu gelten (vgl.
Mihatsch, MinroG, Anmerkung 2 zu § 174). Dies schlie3t aber nicht aus, dass auch die Landes-
behdrden bei Feststellung von diesbeziiglichen Gefahrdungen, insbesondere bei Gefahr in Ver-
zug, MalBnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer verfigen missen (vgl. § 178 Abs. 2 und § 179
Abs. 1). Dies betrifft insbesondere auch das bei der Auslibung bergbaulicher Tatigkeiten ver-
wendete Bergbauzubehdr (Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeréate, Betriebseinrichtungen wie Appa-
rate, Maschinen u. dgl.,, Gegenstande von Schutzausristungen sowie Arbeitsstoffe, wie
Sprengmittel, Hydraulikflissigkeiten usw., vgl. § 146; siehe dazu naher unten Punkt 2 sowie
§ 124).

In Hinblick darauf erscheint es sinnvoll, bei Betrieben mit Arbeitnehmern die Uberwachungsta-
tigkeit mit den Arbeitsinspektoraten entsprechend zu koordinieren.

IB 4/06 Seite 55



Mineralrohstoffgesetz — Die obertdgige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe

1.2.3. Umweltschutz

Die Aufsichtspflicht in Bezug auf die Einhaltung der den Umweltschutz betreffenden Rechtsvor-
schriften korrespondiert mit den Bewilligungskriterien nach § 116 Abs. 1 Z. 4, Z. 5 und Z. 7
(Gewinnungsbetriebsplane) und nach § 119 Abs. 3 Z. 2, Z. 4 und Z. 5 (Bergbauanlagen) sowie
der allgemeinen Sicherungspflicht des Bergbauberechtigten nach § 109 Abs. 3.

Wichtig: Bei Feststellung von Méngeln sind die entsprechenden Anordnungen zum Schutz der
oben angefiihrten Interessen nach § 178 Abs. 2 und/oder nach § 179 Abs. 2 zu treffen.

1.2.4. Lagerstattenschutz

Hier geht es laut Auskunft der Montanbehdrde darum zu prifen, ob ein Raubbau von minerali-
schen Rohstoffen, d.h. ein nicht vollstdndiger Abbau von mineralischen Rohstoffen erfolgt. Es
soll nicht so sein, dass ein bewilligter Abbau nur in Teilbereichen abgebaut wird und Teile des
Rohstoffes liegen bleiben. Davon sind jedoch nach ha. Ansicht unbedingt jene Félle zu unter-
scheiden, in welchen aus Sicherheitsgriinden bzw. aus Grinden des Umweltschutzes oder
sonstigen Grinden keine vollstdndige Ausbeutung erfolgen darf.

1.2.5. Oberflachenschutz

Inhalt der Uberwachung ist, ob Oberflachenschaden soweit wie mdoglich vermieden wurden.
Dies bedeutet auch, dass der Betreiber den Abbau jeweils nur so weit 6ffnen darf, so weit es fir
die Abbaufuhrung notwendig ist. Die Oberflache soll so wenig wie mdglich in Anspruch genom-
men werden, was in weiterer Folge auch bedeutet, dass der Unternehmer nach Abschluss der
verschiedenen Abbauphasen unverziglich jeweils mit der Rekultivierung beginnen muss. Das
entsprechende Pendant in den Bewilligungstatbestanden findet sich in § 116 Abs. 1 Z. 4 (spar-
samer und schonender Umgang mit der Oberflache).

Wichtig: Bei mangelhafter Rekultivierung sind entsprechende Anordnungen nach § 178 Abs. 1
zu treffen.

1.2.6. Sicherung der Oberflachennutzung nach Beendigung der Abbautatigkeit

Diese Sicherungsmafnahmen sind nicht erst im Zusammenhang mit dem Abschlussbetriebs-
planverfahren, sondern schon wahrend des Abbaues notwendig. Es ist daher zu prifen, ob die
im Rahmen des Gewinnungsbetriebsplanverfahrens vorgesehenen MalRnahmen zur Sicherung
der Oberflachennutzung nach Beendigung des Abbaues erflillt wurden.

1.2.7. Bergbauliche Ausbildung

Diesbeziglich gilt es vor allem zu kontrollieren, ob die Bergbaubetriebe im Sinne des § 108 die
erforderlichen verantwortlichen Personen (Betriebsleiter, Betriebsaufseher und verantwortlichen
Markscheider) bestellt haben und ob eine Anerkennung dieser Personen durch die zusténdige
Behorde erfolgt ist. Ebenso ist in regelmaRigen Abstanden zu Uberprifen, ob die Kriterien fir
die Bestellung nach wie vor aufrecht sind (siehe Punkt F.3).

Seite 56 IB 4/06



Mineralrohstoffgesetz — Die obertdgige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe

Wichtig: Wird festgestellt, dass vom Bergbauberechtigten bestellte Betriebsleiter und Be-
triebsaufseher den Erfordernissen nach § 127 nicht entsprechen oder nicht mehr zur ein-
wandfreien Ausiibung ihrer Funktion geeignet sind, so hat die Behérde dem Bergbauberech-
tigten geméf3 § 132 die unverziigliche Abberufung der bestellten Person und die Bestellung
einer geeigneten anderen Person in einer angemessenen, 3 Monate nicht (ibersteigenden
Frist aufzutragen. Dies qgilt nach § 140 sinngem&l auch fiir verantwortliche Markscheider.

1.3. Besondere Uberwachungspflichten

Neben den in §§ 173 bis 175 festgelegten allgemeinen Uberwachungspflichten sieht das Min-
roG in einigen anderen Bestimmungen noch weitere spezielle Uberwachungsverpflichtungen
Vvor.

1.3.1. Uberwachung von Bergbauanlagen

Bergbauanlagen sind gemaR § 119 Abs. 8 und 10 mindestens alle 5 Jahre zu Uberprifen. Wur-
de nur eine Herstellungsbewilligung erteilt (kein Vorbehalt der Betriebsbewilligung), so ist bin-
nen einem Jahr nach erfolgter Fertigstellungsanzeige eine Uberpriifung zwingend durchzufih-
ren. Werden Mangel festgestellt, so sind analog § 79 GewO 1994 zusatzliche Auflagen nach
§ 119 Abs. 11 vorzuschreiben.

1.3.2. Uberwachung des Einsatzes von Bergbauzubehdr (§ 124)%

Werden durch die bestimmungsgemale Verwendung von Bergbauzubehdr das Leben oder die
Gesundheit von Personen oder fremde Sachen gefahrdet oder ist eine Gefahrdung zu beflirch-
ten, hat die Behérde nach § 178 Abs. 2 die Verwendung des Bergbauzubehérs mit Bescheid
einzuschranken, zu untersagen oder an besondere Auflagen zu binden.

1.3.3. Uberwachung von unfallgeneigten Anlagen

Anlagen, welche der Seveso llI-Richtlinie unterliegen, sind mindestens 1x jahrlich zu besichti-
gen (nach dzt. Kenntnisstand ist in Tirol im Bergbaubereich keine unfallgeneigte Anlage vor-
handen).

% Bergbauzubehdr umfasst gemalk § 146 Betriebsfahrzeuge, Tagbaugerate, Betriebseinrichtungen wie Apparate, Maschinen
und der gleichen, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, Gegenstédnde von Schutzausriistungen sowie Arbeitsstoffe wie
Sprengmittel, Hydraulikflissigkeiten und dergleichen. Bergbauzubehor darf gem. § 124 nur dann im Bergbau verwendet wer-
den, wenn es u. a. ordnungsgemaf nach den dafur geltenden gesetzlichen Vorschriften in Verkehr gebracht wurde.
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G.2. Ablauf
2.1. Umfang
2.1.1. Besichtigung vor Ort

Die Bezirksverwaltungsbehérden haben gemaR § 175 Abs. 1 zum Zweck der Uberwachung
folgendes zu besichtigen:

o die Orte, an denen Tatigkeiten der im § 2 Abs. 1 genannten Art ausgelbt werden

o die bei solchen Tatigkeiten verwendeten Bergbauanlagen, Betriebsfahrzeuge, Tagbau-
gerate, Betriebseinrichtungen usw.

o die den Arbeitnehmern von Bergbauberechtigten zur Verfiigung gestellten Wohnraume
und Unterklnfte

e sowie bis zu dem Zeitpunkt, in dem mit dem Auftreten von Bergschaden nicht mehr zu
rechnen ist, das Bergbaugeladnde, soweit dies zur Ausibung des Aufsichtsrechtes der
Behorden erforderlich ist, insbesondere bei Bestehen besonderer Gefahren fir das Le-
ben und die Gesundheit von Personen

2.1.2. Anzahl der Besichtigungen

Abbaubetrieb: Wie oft eine Besichtigung des Abbaubetriebes zu erfolgen hat, ist dem
MinroG nicht zu entnehmen und wird von den Gegebenheiten abhangen. Bei Bergbau-
betrieben gréfkeren Umfanges und komplizierten Betriebsverhaltnissen wird es erforder-
lich sein, die Besichtigungen nach einem bestimmten System und in mehreren Etappen
vorzunehmen, um alle zu Uberwachenden Bereiche ausreichend erfassen zu kdnnen.
Bei Abbaubetrieben mit geringer GroRe oder einfachen Betriebsverhaltnissen wird der
gesamte Abbau im Rahmen einer einzigen Besichtigung zu erfassen sein. Andern sich
die Verhaltnisse langere Zeit nicht wesentlich, werden speziell bei den genannten klei-
neren Abbauen erheblich weniger Besichtigungen erforderlich sein.

o Bergbauanlagen: sind mindestens alle 5 Jahre zu besichtigen.

o Bergbaugeldnde: wie oft das Bergbaugelande besichtigt werden soll, wird sich danach
zu richten haben, in welcher Intensitat Bergschaden (§§ 160 ff) auftreten kénnen bzw.
inwieweit sich nach Einstellung der Bergbautatigkeiten gefahrliche Ereignisse zugetra-
gen haben.

2.2. Vorgangsweise

Aus dem MinroG ergibt sich an sich keine Verpflichtung fir die Behdérden, dem Bergbauberech-
tigten die Besichtigung anzukiindigen. Es empfiehlt sich jedoch speziell bei kommissionellen
Uberpriifungen sowie bei Bergbaubetrieben im Sinne des § 108 eine rechtzeitige Verstandi-
gung. Dies vor allem deshalb, um die Anwesenheit der verantwortlichen Personen, insbesonde-
re des Betriebsleiters und des verantwortlichen Markscheiders, fur Auskunftszwecke sicherzu-
stellen. Die Bergbaubetriebe sind dabei auch aufzufordern, das Bergbaukartenwerk zur Ein-
sichtnahme bereitzuhalten. Ist ein Betriebsrat vorhanden, so ist dieser (oder die von diesem
bestimmten ,Befahrungsméanner®) gemall § 175 den Besichtigungen beizuziehen. Nach § 89
Z. 3 Arbeitsverfassungsgesetz trifft die Verstandigungspflicht den Bergbauberechtigten bzw.
dessen Vertreter.
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Kommissionellen Uberpriifungen werden folgende Sachverstindige beizuziehen sein:

e grundsatzlich beizuziehen: geologische, gewerbetechnische, wasserfachtechnische
sowie forst- oder naturschutzfachliche Sachverstandige (es sei denn, eine nachteilige
Berlhrung der einschlagigen Schutzinteressen kann von vornherein ausgeschlossen
werden)

¢ nach Bedarf: abfalltechnische SV, nétigenfalls sind diese um selbststandige Nacherhe-
bungen zu ersuchen.

Bei gréReren Betrieben scheint es sinnvoll, Vertreter des Arbeitsinspektorates den Uberpriifun-
gen beizuziehen.

G.3. Folgen der Uberwachung
3.1. Allgemeines
Aus den Uberpriifungen kénnen sich folgende Konsequenzen ergeben:
e Antrag auf Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes gem. §§ 80 ffiVm §§ 112 ff
e Antrag auf Anderung des Gewinnungsbetriebsplanes gem. § 115 Abs. 3
o Antrag auf Genehmigung der Bergbauanlage gem. § 119 Abs. 1
e Antrag auf Anderung der Bergbauanlage gem. § 119 Abs. 9
e Vorschreibung zusatzlicher Auflagen gemaf § 119 Abs. 11
e Allgemeine Anordnungsbefugnis gem. § 178 Abs. 1
e SicherheitsmafRnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit gem. § 179
e Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens bei Feststellung von Ubertretungen

o Erstattung einer Strafanzeige bei Verdacht des Vorliegens eines vom Gericht zu ahn-
denden Deliktes

e Widerruf des Gewinnungsbetriebsplanes gem. § 193 Abs. 9

3.2. Allgemeine Anordnungsbefugnis der Behorde

Im V. Abschnitt des MinroG werden in den §§ 178 bis 180 die Allgemeinen Anordnungsbefug-
nisse der jeweils zustandigen Behdrde zusammengefasst.

Folgende Anlassfalle und Mallhahmen sind zu unterscheiden.

3.2.1. AuBerachtlassen von Rechtsvorschriften
3.2.1.1. keine Gefahr im Verzug (§ 178 Abs. 1)

Wurde eine der im § 174 Abs. 1 angeflhrte Rechtsvorschrift von einer der im § 178 Abs. 1
genannten Personen (vom Bergbauberechtigten bis zum Arbeitnehmer!) auBer Acht gelassen,
so hat die Behdérde dem Bergbauberechtigten, Verwalter oder Fremdunternehmer aufzutragen,
binnen angemessener Frist den rechtswidrigen Zustand zu beheben. Wird diesem Auftrag nicht
entsprechend nachgekommen, so ist das Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VVG) anzuwenden.
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3.2.1.2. Gefahr im Verzug (§ 178 Abs. 2 Satz 1)

Wurde eine Sicherheitsvorschrift auller Acht gelassen und ist Gefahr im Verzug, so hat die
Behorde, wenn es zweckmalig ist, die erforderlichen Maflnhahmen selbst zu veranlassen und
den Bergbauberechtigten, Fremdunternehmer oder Verwalter mit Bescheid vorlaufig zur Vor-
auszahlung der daraus voraussichtlich erwachsenden Kosten gegen nachtragliche Verrechnung
oder vorlaufig zum Ersatz der erwachsenen Kosten zu verpflichten. § 149 Abs. 6 gilt sinnge-
man.

3.2.1.3. Einstellung der Arbeiten (§ 178 Abs.2 Satz 2)
Wird durch

e Arbeiten

e das Verwenden von Bergbauanlagen oder

e das Verwenden von Bergbauzubehor
eine Gefahrdung von Personen oder Sachen verursacht und lasst sich diese sonst nicht ab-
wenden, so hat die Behdrde die Einstellung der betreffenden Arbeiten bis zur Herstellung des
ordnungsgemallen Zustandes zu verfligen und bis dahin die Verwendung der betreffenden
Bergbauanlagen oder des betreffenden Bergbauzubehdrs zu untersagen. Dies gilt auch fir den
Fall, dass die Nichtverwendung der Bergbauanlage usw. oder die Einstellung der Arbeiten zur
Aufklarung der Ursachen der Gefédhrdung unerlasslich sind.

3.2.2. Weitere Ereignisse
3.2.2.1. Betriebsunfille, gefdhrliche Ereignisse (§ 179 Abs. 1)

Bei
o Ereignissen oder Gegebenheiten, die den
0 Bestand des Betriebes oder
0 Leben oder die Gesundheit der Arbeitnehmer bedrohen kénnen
e Betriebsunfallen
e gefahrlichen Ereignissen gem. § 79**
hat die Behdrde Erhebungen durchzufiihren und erforderliche SicherheitsmaBnahmen anzu-
ordnen, sofern die getroffenen MaRnahmen nicht gentigen. Bei der Auflassung von obertagigen
Bergbauanlagen sind auch MalRnahmen zur Luftreinhaltung zu treffen. Einer Berufung gegen

einen Bescheid, mit dem SicherheitsmalRnahmen zu Schutz des Lebens und der Gesundheit
von Personen angeordnet werden, kommt gem. § 179 Abs. 4 keine aufschiebende Wirkung zu.

3 § 79 zahlt demonstrativ Explosionen, Grubenbrénde, andere Brénde, Wassereinbriiche, Gebirgsschlage, Verbriiche, Rut-
schungen, Gas- und Olausbriiche als gefahrliche Ereignisse auf und normiert auch eine Pflicht des Bergbauberechtigten zur
Meldung derartiger Ereignisse an die Behdrde.
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3.2.2.2. Gefdhrdung, unzumutbare Beldstigung, Beeintrdchtigung der Umwelt (§ 179 Abs.
2)

Werden durch die in § 2 Abs. 1 genannten Tatigkeiten (Aufsuchen, Gewinnen, Aufbreiten)

e das Leben und die Gesundheit von fremden Personen oder fremden Sachen, besonders
Gebaude, Strallen, Eisenbahnanlagen, Wasserversorgungs- und Energieversorgungs-
anlagen gefahrdet oder ist eine Gefahrdung zu beflrchten oder

o fremde Personen unzumutbar beldstigt oder

e liegt eine Uber das zumutbare Mal} hinausgehende Beeintrachtigung der Umwelt oder
von Gewassern vor,

so hat die Behdrde nach Anhdérung der allenfalls berthrten Verwaltungsbehdrden die Durchfih-
rung der erforderlichen Sicherheitsmallnahmen aufzutragen. Die Behdrde hat weiters Erhebun-
gen durchzuflhren, wenn dies der zustandige Bundesminister (BMLFUW) beantragt. Einer Be-
rufung gegen einen Bescheid, mit dem SicherheitsmaRnahmen zu Schutz des Lebens und der
Gesundheit von Personen angeordnet werden, kommt gem. § 179 Abs. 4 keine aufschiebende
Wirkung zu.

3.2.2.3. Auftreten von Bergschdden nach Einstellung der Gewinnung (§ 179 Abs. 3)

Stellt sich nach Einstellung der im § 2 Abs. 1 genannten Tatigkeiten (Aufsuchen, Gewinnen,
Aufbereiten) heraus, dass die nach § 58 Abs. 1 oder § 117 Abs. 1 getroffenen MaRnahmen hin-
sichtlich des voraussichtlichen Auftretens von Bergschaden nicht oder nicht in vollem Umfang
aufrecht zu erhalten sind, so hat die Behdrde

o die Mdoglichkeit des Auftretens von Bergschaden neuerlich zu prifen und die Annahmen
den geanderten Verhaltnissen anzupassen,

e zu priufen, ob der Ersatz von allenfalls noch auftretenden Bergschaden als gesichert gel-
ten kann,

o im Zweifelsfall von dem im Zeitpunkt ihrer Erhebungen Haftpflichtigen die Vorlage von
Nachweisen und noétigenfalls die Leistung einer angemessenen Sicherheitsleistung ver-
langen,

o die erforderlichen SicherheitsmalRnahmen dem Haftpflichtigen anzuordnen, wenn das
Leben oder die Gesundheit von Personen oder fremde Sachen durch Ereignisse oder
Gegebenheiten nach Einstellung der im § 2 Abs. 1 angeflhrten Tatigkeiten bedroht wer-
den.

Einer Berufung gegen einen Bescheid, mit dem Sicherheitsmallnahmen zum Schutz des Le-
bens und der Gesundheit von Personen angeordnet werden, kommt gem. § 179 Abs. 4 keine
aufschiebende Wirkung zu.

3.2.2.4. Gefahr in Verzug

Stellt die Behdrde in den Fallen des § 179 Abs. 1 bis 3 fest, dass Gefahr in Verzug gegeben ist,
so hat sie die unaufschiebbaren Malknahmen selbst zu veranlassen und den Bergbauberechtig-
ten, Fremdunternehmer oder Verwalter bzw. den Haftpflichtigen mit Bescheid vorlaufig zur Vor-
auszahlung der daraus voraussichtlich erwachsenden Kosten gegen nachtragliche Verrechnung
oder vorlaufig zum Ersatz der erwachsenen Kosten zu verpflichten.
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3.2.3. Zustandigkeiten

Die in §§ 178 und 179 genannten Anordnungsbefugnisse stehen primar den zustandigen Be-
zirksverwaltungsbehdrden zu. Haben die mit Bergbauangelegenheiten befassten Organe des
Amtes der Landesregierung bei Besichtigungen nach § 175 Abs. 2 vorschriftwidrige Zustande
oder gefahrliche Ereignisse oder Gegebenheiten festgestellt, so haben sie dies zur Anordnung
von MaRnahmen nach den §§ 178 und 179 den zustandigen Bezirksverwaltungsbehérden be-
kannt zu geben (§ 180 Abs.1).

Bei Gefahr in Verzug hat das Organ des Amtes der Landesregierung namens der Bezirksver-
waltungsbehoérde und nicht als Landeshauptmann einzuschreiten (§ 180 Abs. 2). Dadurch soll
dem Bergbauberechtigten und den sonstigen Parteien die Berufungsmadglichkeit gewahrt blei-
ben.

3.3. Strafverfahren
3.3.1. Straftatbestande

Im Zusammenhang mit der obertagigen Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe sind
folgende Straftatbestéande relevant:

3.3.1.1. Fehlende Bergbauberechtigung (§ 193 Abs. 1)

Personen, die eine der im § 2 Abs. 1 genannten Tatigkeiten austiben, ohne dass diese durch
eine Bergbauberechtigung gedeckt ist, begehen eine Verwaltungstiibertretung, die mit Geldstra-
fe bis zu € 3.600,-- (Ersatzarrest bis zu 6 Wochen) zu bestrafen ist.

3.3.1.2. Nichteinhaltung Rechtsvorschriften (§ 193 Abs. 2)
Bergbauberechtigte, Fremdunternehmer und durch Gericht oder Verwaltungsbehdrde bestellte
Verwalter, die
e diesem Bundesgesetz
e den aufgrund des Gesetzes erlassenen Verordnungen
e sonstigen von den Behérden anzuwendenden Rechtsvorschriften oder
o Verfigungen der Behdrde
zuwiderhandeln, begehen eine Verwaltungsiibertretung und sind, sofern die Tat nicht nach an-

deren Gesetzen strenger zu ahnden sind, von der Behdérde mit Geldstrafe bis zu € 2.180,-- (Er-
satzarrest bis zu 4 Wochen) zu bestrafen.

Sofern Bevollmachtigte, Betriebsleiter, Betriebsaufseher, verantwortliche Markscheider deren
Vertreter sowie die vom Fremdunternehmer den Behdrden bekannt zu gebenden Personen der-
artige Ubertretungen begehen, betragt der Strafrahmen bis zu € 1.090,-- (vgl. § 193 Abs. 4).

3.3.1.3. Besonders gefédhrliche Umstédnde (§ 193 Abs. 3)

In den Fallen des § 193 Abs. 1 und Abs. 2 erhéht sich der Strafrahmen auf bis zu € 36.000,--
wenn die Verwaltungsibertretung unter besonders gefahrlichen Verhaltnissen begangen wurde
und auf bis zu € 72.000,--, wenn ein Mensch getotet oder schwer verletzt wurde.
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3.3.1.4. Ubertretungen durch , bergbaufremde* Personen (§ 193 Abs. 7)

Personen, die unbefugt
e trotz Verbotstafeln eine Bergbauanlage, ein Bergbaugelande betreten oder

e durch Verordnungen auf Grund des MinroG, durch andere von der Behérde anzuwen-
dende Rechtsvorschriften oder durch Anordnungen der Behdrde festgesetzte Verbotsbe-
reiche betreten,

e nicht um Bewilligung nach § 153 Abs. 2 angesucht haben,

e trotz Versagens einer Bewilligung nach § 153 Abs. 2 Bauten und andere Anlagen in
Bergbaugebieten errichten oder

e Bauten entgegen einer nach § 181 Abs. 1 erlassenen Abstandsverordnung errichten

begehen eine Verwaltungsibertretung und sind von der Behdérde mit einer Geldstrafe bis zu
€ 145,-- zu bestrafen.

3.3.2. Strafrechtliche Verantwortlichkeit

Primar sind die in obigen Straftatbestdnden genannten Personen strafrechtlich zur Verantwor-
tung zu ziehen. Nach § 193 Abs. 6 sind unter bestimmten Voraussetzungen bei Zuwiderhand-
lungen der in Abs. 4 und 5 genannten Personen auch deren Vorgesetzte (vgl. die in § 2 ge-
nannten Personen) zu betrafen und zwar dann, wenn

e die Verwaltungsibertretungen mit ihrem Wissen begangen worden sind

e die untergebenen Personen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt beaufsichtigt worden
sind.

3.3. Widerruf der Bergbauberechtigung
Gemall § 193 Abs. 9 kann die Behoérde, wenn der Bergbauberechtigte oder einer seiner Be-
vollmachtigten wiederholt von der Behdrde bestraft worden ist

o die Bergbauberechtigung entziehen

e einen genehmigten Gewinnungsbetriebsplan fiir grundeigene mineralische Rohstoffe wi-
derrufen

e das Erldschen des Rechtes der Ausubung aussprechen, wenn dem Bergbauberechtigten
nur die Austibung uUberlassen worden ist,

sofern die Entziehung, der Widerruf oder das Erldschen dem Bergbauberechtigten vor der letz-
ten Zuwiderhandlung mit Bescheid angedroht worden ist.
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H. Abgrenzung des MinroG gﬂjenuber der Gewerbeordnung

Nach dem im Verwaltungsrecht geltenden Kumulationsprinzip sind fur die dem MinroG unterlie-
genden bergbaulichen Tatigkeiten — gerade auch bezlglich der obertagigen Gewinnung grund-
eigener mineralischer Rohstoffe — in vielen Fallen eigenstéandige Bewilligungsverfahren nach
anderen Rechtsvorschriften, wie beispielsweise nach dem Forstgesetz, dem Wasserrechtsge-
setz, dem Naturschutzgesetz, etc. (vgl. Anhérungspflicht gemall § 116 Abs. 5) vorgesehen. Im
Folgenden soll kurz auf das Verhaltnis des MinroG zur Gewerbeordnung 1994 eingegangen
werden.

H.1. Allgemeines

Gemal § 2 Abs. 1 Z. 6 GewO 1994 ist der “Bergbau” vom Geltungsbereich der Gewerbeord-
nung grundsatzlich ausgenommen. Inwieweit dieser ausgenommen ist, ergibt sich gemal Abs.
10 dieser Bestimmung aus den bergrechtlichen Vorschriften.

Zur Abgrenzung des Bergrechtes vom Gewerberecht ist daher auf die Bestimmungen des das
Bergwesen nunmehr regelnden Mineralrohstoffgesetzes abzustellen. Dazu ergeben sich im
MinroG zwei rechtliche Ansatzpunkte:

1.1. Umfang der bergbaulichen Tatigkeit nach § 2 Abs. 1

Wie eingangs unter Punkt C dargelegt, gilt das MinroG uneingeschrankt u.a. fir das Aufsuchen,
Gewinnen und das mit dem Aufsuchen und Gewinnen in betrieblichem Zusammenhang stehen-
de Aufbereiten mineralischer Rohstoffe (§ 2 Abs. 1 Z. 1 und 2). Aufsuchen, Gewinnen und Auf-
bereiten sind jeweils umfassend zu verstehen und umfassen auch vorbereitende, begleitende
und nachfolgende Tatigkeiten (z.B. Transport). Mit dem Ende des in betrieblichem Zusammen-
hang zum Aufsuchen und Gewinnen stehenden Aufbereitens endet auch der Geltungsbereich
des Mineralrohstoffgesetzes.

1.2. (gewerbliche) Nebenrechte des Bergbauberechtigten nach § 107

Gemal § 107 Abs. 1 ist der Bergbauberechtigte u. a. befugt, zur Austibung der in § 2 Abs. 1
angefuhrten Tatigkeiten Bergbauanlagen und Bergbauzubehdr fur eigene Bergbauzwecke her-
zustellen, zu betreiben und zu verwenden und auch die hiezu erforderlichen Arbeiten gewerbli-
cher Natur auszufuhren. Fur diese gewerblichen Arbeiten gelten die Bestimmungen der §§ 97
bis 190 (einschliel3lich der Bestimmungen Uber Bergbauanlagen, §§ 118 ff) und §§ 193 bis 224
sinngemal.

H.2. Abgrenzung Bergbauanlage — gewerbliche Betriebsanlage

Entsprechend den oben dargelegten rechtlichen Ansatzpunkten sind bei der Abgrenzung der
Bergbauanlage von der gewerblichen Betriebsanlage zwei Aspekte zu berlcksichtigen.
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2.1. Abgrenzung anhand des Begriffes “Bergbauanlage” im Sinne des § 118
2.1.1. Ausgangslage

Unter einer Bergbauanlage ist gemalk § 118 jedes fir sich bestehende, 6rtlich gebundene und
kunstlich geschaffene Objekt zu verstehen, das den im § 2 Abs. 1 angeflihrten Tatigkeiten zu
dienen bestimmt ist. Bei der Frage der Abgrenzung von Bergbauanlagen gegenuber gewerbli-
chen Betriebsanlagen ist daher auf den Umfang bergbaulicher Tatigkeit nach § 2 Abs. 1 abzu-
stellen. Einer Bergbauanlage sind daher nur jene Anlagenteile und Betriebseinrichtungen zuzu-
rechnen, welche dem Aufsuchen, Gewinnen oder dem in betrieblichem Zusammenhang mit
dem Aufsuchen und Gewinnen stehenden Aufbereiten mineralischer Rohstoffe dienen. Die
bergbaulichen Tatigkeiten des Aufsuchens, Gewinnens und Aufbereitens sind jeweils umfas-
send zu verstehen, sodass auch die damit jeweils zusammenhangenden vorbereitenden, be-
gleitenden und nachfolgenden Tatigkeiten zu beriicksichtigen sind.

Dem Aufbereiten nachfolgende Verarbeitungstatigkeiten sind nicht mehr der Bergbauanlage,
sondern - wenn es sich um gewerbliche Tatigkeiten handelt - einer gewerblichen Betriebsanla-
ge zuzurechnen. In der Praxis wird daher meistens eine Grenze zu ziehen sein zwischen der
am Ende des bergbaulichen Produktionsprozesses stehenden bergbaulichen Tatigkeit des Auf-
bereitens einerseits und der nach der neuen Rechtslage nicht mehr dem Mineralrohstoffgesetz
unterliegenden gewerblichen Weiterverarbeitung bzw. Veredelung andererseits (nach § 132
Abs. 2 Berggesetz 1975 war auch fiir bereits gewerbliche Weiterverarbeitungs- und Verede-
lungstatigkeiten noch eine Bergbauanlagengenehmigungs-pflicht vorgesehen, siehe unten
H.2.2.). Dies hat zur Folge, dass die Grenze zwischen Bergbauanlage und gewerblicher Be-
triebsanlage oft mitten durch den Anlagenbestand eines Bergbaubetriebes verlaufen wird.

2.1.2. Bedeutung des Begriffes ,,Aufbereiten*

GemalR § 1 Z. 3 ist unter Aufbereiten das trocken und/oder nass durchgefiihrte Verarbeiten von
mineralischen Rohstoffen zu verkaufsfahigen Mineralprodukten mittels physikalischer, physika-
lisch-chemischer und/oder chemischer Verfahren, insbesondere das Zerkleinern, das Trennen,
das Anreichern, das Entwassern (Eindicken, Filtern, Trocknen, Eindampfen), das Stickigma-
chen (Agglomerieren, Brikettieren, Pelletieren) und das Laugen, sowie die mit den genannten
Verfahren zusammenhangenden vorbereitenden, begleitenden und nachfolgenden Tatigkeiten
zu verstehen.

Als zentrale Aufbereitungstatigkeiten bei der Produktion von Sand, Schotter und Kies gelten
das Brechen, das Waschen und das Klassieren (Sieben). Als vorbereitende, begleitende und
nachfolgende Tatigkeiten des Aufbereitens wéren etwa das Beschicken der Brech- und Sieb-
maschinen, die Entstaubung, die Klarung des Aufbereitungswassers, der Abtransport des ge-
wonnenen Gutes, aber auch die Lagerung desselben anzusehen.

2.1.3. Betrieblicher Zusammenhang des Aufbereitens zum Aufsuchen und Gewinnen

Wesentliche Voraussetzung fir die Subsumtion von Aufbereitungsanlagen unter das MinroG ist
gemal § 2 Abs. 1 Z. 2 ein betrieblicher Zusammenhang zum Aufsuchen und Gewinnen. Dies ist
zur Abgrenzung von Tatigkeiten in anderen Wirtschaftsbereichen erforderlich, die dem Aufbe-
reiten im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 3 vergleichbar sind.
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Ein betrieblicher Zusammenhang ist etwa gegeben, wenn zwischen dem Aufsuchen und Ge-
winnen einerseits und dem Aufbereiten andererseits eine Verbindung durch betriebliche Ein-
richtungen besteht. Als Verbindungen sind Férderbander, Seilbahnen, aber auch noch 6ffentli-
che Stralen mit kurzer Entfernung zwischen Gewinnung und Aufbereitung anzusehen. Der
Transport von mineralischen Rohstoffen zur Aufbereitung oder zur betrieblichen Abgabestelle
ist dem Aufbereiten nur dann zuzurechnen, wenn der Transport von Bergbauprodukten im
Rahmen eines ortlich geschlossenen Bergbaubetriebes, gegebenenfalls in dessen unmittelba-
rer Ortlicher Umgebung, erfolgt (VFGH 09.10.1997, B 948/96, B 1067/96-1070/96). Jedenfalls ist
ein betrieblicher Zusammenhang mit dem Aufsuchen und Gewinnen nicht mehr gegeben, wenn
das Aufbereiten der mineralischen Rohstoffe im Rahmen der gewerblichen Weiterverarbeitung
vorgenommen wird.*®

2.1.4. Abgrenzung bergbauliche Aufbereitung - gewerbliche Weiterverarbeitung

Entsprechend der Definition in § 1 Z. 3 ist beim Begriff Aufbereiten auf das Vorliegen eines ver-
kaufsfahigen Mineralproduktes abzustellen. Dieses wird etwa dann vorliegen, wenn fir dieses
ein Markt vorhanden ist, oder es die vom Markt geforderten Eigenschaften aufweist — es sohin
absatzfahig ist — und wenn mit dem Mineralprodukt ein Erlds erzielt werden kann®®. Sobald ein
in diesem Sinne verkaufsfahiges Mineralprodukt vorliegt, endet die Tatigkeit des Aufbereitens
und damit der Anwendungsbereich des MinroG. Bergrechtlich sind diesbeziglich nur noch die
erwahnten vorbereitenden, begleitenden und nachbereitenden Tatigkeiten zu berlcksichtigen.

2.1.5. Anwendungsbeispiele

Fir die bei Zementwerken, Betonwerken und Asphaltwerken verwendeten Aufbereitungsanla-
gen bedeutet dies im Einzelnen:

e Beton- und Asphaltwerke:

Dem bergbaulichen Aufbereiten unterliegen hier vor allem die Sieb- und Brechanlagen, so-
fern diese in betrieblichem Zusammenhang zum Abbau stehen (siehe oben). Ebenso zuzu-
rechnen sind wie erwahnt die dem Abtransport des aufbereiteten Gutes dienenden Einrich-
tungen, insbesondere die Forderbander, aber auch der Abtransport des Gutes mittels Fahr-
zeugen. Die dabei entstehenden Emissionen sind daher im Gewinnungsbetriebsplanverfah-
ren bzw. im Bergbauanlagengenehmigungsverfahren zu berlcksichtigen. Dem Aufbereiten
zuzurechnen sind wie erwadhnt auch die Lagerung von aufbereiteten Produkten. Da nach
dem Brechen, Waschen und Klassieren bereits verkaufsfahige Mineralprodukte (Sand,
Schotter und Kies in den nétigen KorngréRRen) vorliegen, endet hier der Geltungsbereich
des MinroG.

Die in der Betonerzeugung bzw. Asphalterzeugung in weiterer Folge eingesetzten Beton-
mischanlagen und Asphaltmischanlagen (einschliellich der Aufgabetrichter) stellen immer
gewerbliche Betriebsanlagen dar.

* Mihatsch, MinroG, Anm. 2 zu § 2
% Mihatsch, MinroG, Anm. 3 zu § 1
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e Zementwerke:

Ebenso wie bei Beton- und Asphaltwerken sind auch in Zementwerken die Brecheranlagen
Bergbauanlagen im Sinne des § 118. Dies bedeutet, dass auch hier mit den klassischen
bergbaulichen Aufbereitungstatigkeiten, namlich dem Waschen, Brechen und Klassieren
(Sieben) das Bergrechtsregime endet. Es gilt diesbezlglich das zu den Beton- und As-
phaltwerken Ausgefiihrte. Die Mischanlagen bzw. die Drehrohréfen zur Zementklinkerer-
zeugung sind daher jedenfalls gewerbliche Betriebsanlagen.

2.2. Abgrenzung nach dem Umfang gewerblicher Nebenrechte des Bergbauberechtig-
ten

2.2.1. alte Rechtslage

Das BergG 1975 sah in dessen § 132 Abs. 1 die Befugnis des Bergbauberechtigten vor, lber
das Aufbereiten von mineralischen Rohstoffe hinaus diese durch (gewerbliche) Veredelungsta-
tigkeiten wie Pelletieren, Brikettieren, Trocknen, Brennen, Schwelen, Verkoken, Vergasen, Ver-
flissigen, etc. zu veredeln und sodann weiterzuverarbeiten. Gemafly § 132 Abs. 2 BergG 1975
war auch fur diese an sich gewerblichen Veredelungstatigkeiten eine Bergbauanlagengenehmi-
gung zu erteilen.

Korrespondierend dazu bestimmt § 74 Abs. 4 1. Satz GewO 1994 noch, dass Bergbauanlagen,
in denen vom Bergbauberechtigten auch gewerbliche Tatigkeiten ausgelbt werden, die mit Ta-
tigkeiten der im § 2 Abs. 1 oder § 132 des BergG 1975, BGBI. Nr. 259, genannten Art in wirt-
schaftlichem Zusammenhang stehen, keiner gewerberechtlichen Betriebsanlagengenehmigung
bedurfen, wenn sie nach bergrechtlichen Vorschriften bewilligt sind und der Charakter der An-
lage als Bergbauanlage gewahrt bleibt.

Die Bergbauanlagengenehmigung umfasste damit nach der alten Rechtslage auf Grundlage
des § 132 BergG 1975 den gesamten Abbaubereich einschlieBlich der nachfolgenden Verede-
lungs- und Weiterverarbeitungsanlagen, ohne dass es fir diese Anlagen einer gesonderten
gewerberechtlichen Betriebsanlagengenehmigung bedurfte.

2.2.2. neue Rechtslage

Mit der Erlassung des MinroG ist das BergG 1975 und mit ihm § 132 leg.cit. aulRer Kraft getre-
ten. Die Bestimmung des § 74 Abs. 4 erster Satz GewO 1994, welche auf das BergG 1975 le-
diglich statisch verweist, ist damit obsolet geworden.

Bei der Abgrenzung der Bergbauanlage von der gewerblichen Betriebsanlage nach dem MinroG
ist zu beachten, dass einige der noch in § 132 BergG 1975 aufgezahlten Veredelungstéatigkeiten
nunmehr der bergbaulichen und neu definierten Tatigkeit des “Aufbereitens” im Sinne des § 1
Z. 3 zuzuzahlen sind ( wie z.B. das Trocknen, Brikettieren und Pelletieren). Im Gegensatz zum
BergG 1975% umfasst die bergbauliche Tatigkeit des Aufbereitens im Sinne des MinroG damit
nunmehr auch Téatigkeiten, welche nach der alten Rechtslage bereits dem — gewerblichen -
Veredeln und Weiterverarbeiten von mineralischen Rohstoffen zuzurechnen waren. Der Gel-
tungsbereich des MinroG hat durch diese neue Definition des Begriffes “Aufbereiten” eine An-

¥ «pufbereiten” alte Fassung: “das Zerkleinern mineralischer Rohstoffe und deren Trennen in physikalisch unterscheidbare

Bestandteile und Merkmalsklassen, besonders das Anreichern der Erlés bringenden Anteile in Konzentraten mittels physi-
kalisch, physikalisch-chemischer oder chemischer Verfahren, und die damit zusammenhangenden vorbereitenden, beglei-
tenden und nachfolgenden Tatigkeiten” (§ 1 Z. 3 BergG 1975).
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derung insoweit erfahren, als oben angefiihrten Tatigkeiten nun nicht mehr in den Bereich des
Gewerberechtes fallen, sondern im Bereich des Bergrechtes verbleiben.

Die dem § 132 BergG 1975 entsprechende Bestimmung des Mineralrohstoffgesetzes stellt
nunmehr § 107 dar. Darin sind die mit Bergbauberechtigungen verbundenen besonderen Be-
fugnisse gegenuber § 132 BergG 1975 dahingehend eingeschrankt worden, als Bergbaube-
rechtigten zwar noch das in betrieblichem Zusammenhang mit dem Aufsuchen und Gewinnen
stehende Aufbereiten mineralischer Rohstoffe gestattet ist, nicht mehr jedoch die Uber die ge-
nannten bergbaulichen Tatigkeiten hinausreichende (gewerbliche) Weiterverarbeitung minerali-
scher Rohstoffe.

Nach der geltenden Rechtslage fallen damit alle Uber die Nebenrechte des § 107 hinausgehen-
den Veredelungs- und Weiterverarbeitungstatigkeiten aus dem Bergrechtsregime heraus und in
den Bereich des Gewerberechtes. Dies hat zur Folge, dass bisher bergrechtliche Veredelungs-
und Weiterverarbeitungsanlagen zu gewerblichen Betriebsanlagen werden, es sei denn, es
werden in diesen Anlagen Tatigkeiten ausgefihrt, welche unter den nunmehr weiter gefassten
Begriff des “Aufbereitens” im Sinne des § 1 Z. 3 zu subsumieren sind. Diesfalls bleiben die An-
lagen dem Bergrecht unterworfen.

Bereits bestehende, nach den bergrechtlichen Bestimmungen genehmigte Veredelungs- und
Weiterverarbeitungsanlagen, welche nunmehr gewerbliche Betriebsanlagen sind, sind vom An-
lageninhaber gemafl § 74 Abs. 4 zweiter Satz GewO 1994 unverziiglich der Bergbehdrde, die
die Anlage genehmigt hat sowie der fur die Anlage zustdndigen Gewerbebehdrde anzuzeigen.
Ab dem Einlangen dieser Anzeige gilt die Anlagenbewilligung nach bergrechtlichen Vorschriften
als Genehmigung nach § 74 Abs. 2 GewO 1994.

H.3. Abgrenzung Bergbauberechtigung — Gewerbeberechtigung

Der Bergbauberechtigte ist gemal § 107 nicht nur zur Austibung bergbaulicher Tatigkeiten be-
fugt, sondern Uber die in § 2 Abs. 1 angeflhrten Tatigkeiten hinaus auch zur Austbung von
Nebenrechten. So ist dieser befugt, Bergbauanlagen und Bergbauzubehor fiir eigene Bergbau-
zwecke herzustellen, zu betreiben und zu verwenden und die hiezu erforderlichen Arbeiten ge-
werblicher Natur durchzufiihren, ohne daflir einer Gewerbeberechtigung zu bedirfen.

Uber die im Gesetz festgelegten Nebenrechte hinaus ist jedoch jedenfalls auch die jeweilige
Berechtigung nach der GewO 1994 erforderlich.
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I Uber_c_;ang_)srecht38

I.1. Verwaltungsuibertretungen

Nach § 217 Abs. 1 gelten fiur die vor dem 1. Janner 1999 begangenen Verwaltungstbertretun-
gen der im § 193 genannten Art die bis dahin anzuwenden gewesenen Vorschriften.

Fur seit dem 1. Janner 1999 begangene Verwaltungsubertretungen sind gemal dem eingangs
erwahnten Erlass des BMwA (nunmehr BMWA) vom 04.03.1999, Zahl 62.012/100-111/B/13/99,
hinsichtlich des obertdgigen Abbaus grundeigener mineralischer Rohstoffe die Bezirkshaupt-
mannschaften bzw. der Landeshauptmann Verwaltungsstrafbehdrde I. Instanz. Im Gbrigen ist
Strafbehdrde I. Instanz der BMWA.

I.2. Anhédngige Verfahren
2.1. Nicht gewerberechtliche Verfahren

Nach § 217 Abs. 2 sind im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhangige Ver-
fahren und Rechtsmittelverfahren, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, nach den
Bestimmungen des MinroG zu Ende zu fiilhren. Gemeint sind bzw. waren damit Genehmigungs-
verfahren flr Hauptbetriebsplane, Bewilligungsverfahren fir Bergbauanlagen, Anordnungen der
Bergbehoérden, Verfahren betreffend die Anerkennung verantwortlicher Personen und derglei-
chen.

2.2. Verfahren nach dem gewerblichen Betriebsanlagenrecht

Nach § 217 Abs. 4 und 5 sind anhangige Verfahren von den Gewerbebehdrden nach den Be-
stimmungen des MinroG (insbesondere unter Anwendung der §§ 80 ff, 112 ff und 118 ff) zu
Ende zu fuhren (seit 1.1.1999 Zustandigkeit der Bezirksverwaltungsbehérden/LH).

2.3. Zustandigkeiten fiur anhdngige Verfahren

Nach dem alten § 217 Abs. 6 waren fiir Verfahren nach § 217 Abs. 2 bis 5 die vor dem Inkraft-
treten des MinroG zustandigen Behdrden, dies jedoch im Hinblick auf § 223 Abs. 7 nur bis Ab-
lauf des 31. Dezember 2000 (Auflésung der Berghauptmannschaften), zustéandig. Die dann
nicht rechtskraftig abgeschlossenen Verfahren waren an die nach §§ 170 und 171 zustandigen
Behorden (BMWA, LH, BH) abzutreten.

Mit dem nunmehrigen § 217 Abs. 6 werden die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der MinroG -
Novelle 2001 anhangigen Verfahren behandelt. Wegen der einschneidenden Anderung hin-
sichtlich der Genehmigung von Aufbereitungsanlagen, die unter das IPPC-Regime fallen (siehe
§ 121 bis § 121e), sieht § 217 Abs. 6 auch Ubergangsregelungen fiir IPPC-Anlagen vor.

% vgl. dazu auch Brandl, Die obertdgige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe, Dissertation an der
rechtswissenschaftlichen Fakultat der Universitat Innsbruck, S. 192 ff.
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1.3. Uberleitung nicht bergrechtlicher Genehmigungen
3.1. Uberleitung als Gewinnungsbetriebsplan
3.1.1. nach dem gewerblichen Betriebsanlagenrecht bestehende Genehmigungen

Am 1.1.1999 aufrechte Abbaugenehmigungen nach dem gewerblichen Betriebsanlagenrecht
gelten gemalk § 197 Abs. 5 als Gewinnungsbetriebsplangenehmigung weiter. Fir wesentliche
Anderungen (§ 115) gelten die auf Gewinnungsbetriebspldne anzuwendenden Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes.

3.1.2. nach anderen Rechtsvorschriften erteilte Genehmigungen

Fur alle nach anderen Vorschriften genehmigten Abbaue fir mineralische Rohstoffe, die mit
dem Inkrafttreten des MinroG zu den grundeigenen mineralischen Rohstoffen zahlen (wie ins-
besondere Schotter-, Sand- oder Kiesabbaubetriebe) gilt die Genehmigung des Gewinnungsbe-
triebsplanes als erteilt (§ 204 Abs. 1).

Bei den nach den Rechtsvorschriften des Bundes erteilten Genehmigungen wird es sich meist
um Genehmigungen nach dem Wasserrechtsgesetz 1950 (WRG) und/oder nach dem Forstge-
setz 1975 handeln. Durch Wegfall des Wortes ,bundesgesetzlich® im Rahmen der MinroG-
Novelle 2001 ist diese Bestimmung nunmehr auch auf alle Abbaue anzuwenden, die bisher nur
nach landesrechtlichen Vorschriften (z.B. naturschutzrechtliche Genehmigung) genehmigt wa-
ren.

Der Bergbauberechtigte hatte der Behdérde bis zum Ablauf des 31.12.2002 Unterlagen der im
§ 113 Abs. 1 Z. 2, 5 und 6 genannten Art vorzulegen. Auf diese Unterlagen findet § 179 Abs. 1
und 2 Anwendung. Die Behérden werden in den genannten Fallen nur die Kontrolltatigkeiten
nach § 175 in Verbindung mit §§ 178 und 179 vorzunehmen haben.

3.2. Uberleitung als Bergbauanlagengenehmigung

Genehmigungen nach dem gewerblichen Betriebsanlagenrecht fir nunmehr als Bergbauanla-
gen geltende Betriebsanlagen und gewerberechtlich erteilte Abbaugenehmigungen bleiben auf-
recht. Eine gesonderte Bergbauanlagengenehmigung ist nicht erforderlich (§197 Abs. 5 und
§ 218).

1.4. Uberleitung bergrechtlicher Genehmigungen und Berechtigungen
4.1. Generalklausel

GemalR § 218 bleiben samtliche individuelle Verwaltungsakte aufrecht, die aufgrund von
Rechtsvorschriften erlassen worden sind, die durch das MinroG auller Kraft gesetzt wurden,
soweit sich aus dem MinroG nicht anderes ergibt. Von dieser Generalklausel sind insbesondere
alle nach dem BergG 1975 erteilten Genehmigungen erfasst.
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4.2. Uberleitung als Gewinnungsbetriebsplangenehmigung
4.2.1. rechtskréftige Aufschluss- und Abbauplane und Hauptbetriebsplane

Gemal § 197 Abs. 4 gelten nach §§ 100 und 143 BergG 1975 genehmigte Aufschluss- und
Abbauplane (diese waren vor Aufnahme des Abbaues grundeigener mineralischer Rohstoffe
vorzulegen und von der Bergbehdrde zu genehmigen) sowie Hauptbetriebsplane (diese waren
auch hinsichtlich grundeigener mineralischer Rohstoffe fir jeden Bergbaubetrieb mit mehr als
40 Arbeitnehmern vorzulegen und von der Bergbehdrde zu genehmigen) als Gewinnungsbe-
triebspléane weiter. Fir Anderungen (§ 115) gelten die fiir Gewinnungsbetriebsplane anzuwen-
denden Bestimmungen.

Der Inhaber dieser Ubergeleiteten Gewinnungsbetriebspléne gilt als Bergbauberechtigter (§ 84).

4.2.2. Bestehende Kleinbetriebe nach § 138 Abs. 1 BergG 1975

Fur bestehende Bergbaubetriebe oder selbststdndige Betriebsabteilungen, bei denen regelma-
Rig weniger als 40 Arbeitnehmer tatig waren (Kleinbetriebe), waren vom Bergbauberechtigten
nach § 138 Abs. 1 BergG 1975 keine Hauptbetriebsplane aufzustellen, es sein denn, die Auf-
stellung dieser wurde von der Behdérde ausdriicklich angeordnet. Fir diese Betriebe gelten
nach dem MinroG nunmehr erforderliche Genehmigungen fir Gewinnungsbetriebsplane als
erteilt (§ 204).

Aus dem Vergleich des § 204 in der Stammfassung (,ein Hauptbetriebsplan aus den im § 138
Abs. 1 letzter Satz des Berggesetzes 1975 genannten Grunden nicht aufzustellen war®) und des
§ 204 Abs. 1 in der Fassung der MinroG-Novelle 2001 (,ein Hauptbetriebsplan aus den im
§ 138 Abs. 1 des Berggesetzes 1975 genannten Grinden ... nicht aufzustellen war®) ergibt sich
nach Meinung des BMWA, dass ab 1. Janner 2002 ein Gewinnungsbetriebsplan fiir alle Berg-
baue (ausgenommen Untertagebergbaue) als genehmigt gilt, die am 31.Dezember 1998 einen
Kleinbetrieb im Sinne des § 138 Abs. 1 des Berggesetzes 1975 dargestellt haben (das war ein
Betrieb, bei dem regelmaliig weniger als 40 Arbeithehmer beschaftigt waren). Ein Gewinnungs-
betriebsplan gilt somit ab 1. Janner 2002 auch dann als genehmigt, wenn die Aufstellung von
Hauptbetriebspldnen zwar angeordnet worden war, ein solcher Hauptbetriebsplan aber nicht
vorgelegt oder nicht genehmigt worden war oder wenn ein Hauptbetriebsplan nur als ganzjahri-
ger Gewinnungsbetriebsplan weiter gegolten hat.

Der Bergbauberechtigte hatte der Bezirkshauptmannschaft bis 31.12.2002 jedoch folgende Un-
terlagen nachzureichen:

. die Beschreibung des beabsichtigten Aufschlusses, des vorgesehenen Abbaues und des
vorgesehenen Abtransportes der mineralischen Rohstoffe,

. die vorgesehenen Sicherungsmalinahmen
o Angaben Uber die vorgesehene Nutzung des Tagbaugeldndes nach Einstellung der
Bergbautatigkeit
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4.2.3. bestehende Schurfbewilligungen und Gewinnungsbewilligungen

Gemal § 197 Abs. 2 erldschen nach dem BergG 1975 erteilte Schurfbewilligungen fir grundei-
gene mineralische Rohstoffe ex lege.

Gewinnungsbewilligungen (§ 94 BergG 1975) erldschen gemaf § 197 Abs. 3 erst zu dem Zeit-
punkt, in dem ein Gewinnungsbetriebsplan fir die von der Gewinnungsbewilligung erfassten
Grundsticke und Grundstucksteile genehmigt wird. Das Erléschen der Gewinnungsbewilligung
hat die Behérde mit Bescheid festzustellen.

§ 197 Abs. 2 und 3 erfasst jene Falle, in welchen von der Bergbehdrde die nach dem BergG
1975 noch erforderlichen Schurf- und Gewinnungsbewilligungen bereits rechtskraftig erteilt
wurden, jedoch noch keine Hauptbetriebspldne oder Aufschluss- und Abbauplane vorgelegen
haben. In diesen Fallen hat der Bergbauberechtigte der Bezirksverwaltungsbehdrde vor Auf-
nahme der Abbautatigkeit einen Gewinnungsbetriebsplan nach dem MinroG zur Genehmigung
vorzulegen, aulder es liegen die Falle des § 217 Abs. 2 und 3 vor.

Wichtig: BH: Durchflihrung der Genehmigungsverfahren betreffend Gewinnungsbetriebspléne,
mit Rechtskraft des diesbeziiglichen Bescheides ist von Amts wegen das Erléschen der
Gewinnungsbewilligung festzustellen.

4.3. Uberleitung als Bergbauanlagengenehmigungen/ Beniitzungsbewilligungen

Nach dem bisherigen Bergrecht erteilte, zum 1.1.1999 aufrechte Bergbauanlagengenehmigun-
gen, bleiben gemal § 218 bestehen.

Das MinroG sieht eine Betriebsbewilligung nur noch dann vor, wenn im Herstellungsbescheid
der Vorbehalt einer Betriebsbewilligung enthalten ist (§ 119 Abs. 8). Ansuchen um Benltzungs-
bewilligungen, welche gemafl BergG 1975 noch zwingend vorgesehen waren, sind daher als
unzuldssig zurickzuweisen. Dies gilt auch dann, wenn vor dem 1.1.1999 in Herstellungsbewilli-
gungsbescheiden — unzulassigerweise — ein Betriebsbewilligungsvorbehalt aufgenommen wor-
den sein sollte. Da dieser Vorbehalt nach dem BergG 1975 bedeutungslos war, kann er nach
Meinung des BMWA auch nicht als Vorbehalt im Sinne des § 119 Abs. 8 gelten.

4.4. Nach dem BergG 1975 genehmigte Anlagen, welche jetzt GewO 1994 unterliegen

Hierbei handelt es sich vor allem um die unter Punkt H.2.1. genannten Weiterverarbeitungs-
und Veredelungsanlagen, welche nunmehr aus dem Bereich des Bergrechtes herausfallen.
Diesbeziglich gilt ab dem Einlangen der Anzeige bei der BH die Genehmigung gemaR § 74
Abs. 4 2. Satz GewO 1994 als gewerberechtliche Betriebsanlagengenehmigung.

Wichtig BH: Entgegennahme der Anzeigen
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1.5. Erweiterungen und Anderungen bestehender Anlagen
5.1. Nach allen Vorschriften libergeleitete Anlagen

Genehmigungen nach dem gewerblichen Betriebsanlagenrecht fir nunmehr als Bergbauanla-
gen geltende Betriebsanlagen und gewerberechtlich erteilte Abbaugenehmigungen bleiben auf-
recht, fir wesentliche Anderungen (§§ 115 und 119 Abs. 9) gelten jedoch die auf Bergbauanla-
gen und Gewinnungsbetriebspldne anzuwendenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
(§ 197 Abs. 5).

Fur wesentliche Anderungen (§ 115) genehmigter Aufschluss- und Abbauplane im Sinne des
BergG 1975 gelten die auf Gewinnungsbetriebsplane anzuwendenden Bestimmungen des Min-
roG (§ 197 Abs. 4).

Bei der Genehmigung von Gewinnungsbetriebsplanen ist jedoch Folgendes zu beachten:

Gemall § 197 Abs. 6 ist fur (Erweiterungen von) am 1.1.1999 bestehende(n) Abbaue(n) fir
grundeigene mineralische Rohstoffe § 82 mit der Mallgabe anzuwenden, dass die Genehmi-
gung eines Gewinnungsbetriebsplanes auch dann zu erteilen ist, wenn

a) der Abbau auf Grundstiicken erfolgen soll, die unmittelbar an Grundstiicke angren-
zen, auf denen bereits abgebaut wird und

b) die Ausweitung nur parallel zu im Sinne des § 82 Abs. 1 Z. 1 bis 3 gewidmeten Ge-
bieten erfolgt und ein Mindestabstand von 100 m zu den genannten Gebieten nicht
unterschritten wird.

Eine Unterschreitung des 300 m-Bereiches wird in allen Fallen zulassig sein, in denen dies fir
neue Abbaue nach § 82 Abs. 2 zuldssig sein wird. (Immissionsneutralitat).

Ist bei Inkrafttreten des MinroG dieser 100 m-Abstand durch einen bestehenden Abbau bereits
unterschritten, ist eine Erweiterung nicht mehr maéglich.

5.2. Sicherheitsleistung hinsichtlich bestehender Abbaue

Auf am 1. Janner 2002 bestehende Abbaue finden die Bestimmungen des § 116 Abs. 11 betref-
fend die Vorschreibung einer Sicherheitsleistung mit der MalRgabe Anwendung, dass die Be-
horde den Erlag einer Sicherheitsleistung entsprechend der zum Zeitpunkt der Vorschreibung
offenen Flache des Abbaues (der Abbaue) vorschreiben kann. Der Inhaber der Bergbauberech-
tigung hat dieser Verpflichtung bis langstens finf Jahre nach dem vorgenannten Zeitpunkt
nachzukommen - sohin bis 01.01.2007.

1.6. Aligemeine Aufsicht und Uberwachung

Gemal § 223 Abs. 5 war das BMWA bis 31.12.2000 sowohl fiir die allgemeine Aufsicht Uber
den Bergbau im Sinne des § 174 als auch fiir die besondere Uberwachung nach § 175 zustén-
dig. Nunmehr ist hiefur die Zustandigkeit der Bezirkshauptmannschaften gegeben (siehe dazu
Punkt I).
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1.7. Uberleitung der Rechtslage fiir verantwortliche Personen
7.1. Betriebsleiter, Betriebsleiter-Stellvertreter und Betriebsaufseher (§ 207)

Personen, die am 1. Janner 1999 als Betriebsleiter, Betriebsleiter-Stellvertreter oder Be-
triebsaufseher fir Abbaue fir mineralische Rohstoffe, welche seit 1.1.1999 zu den grundeige-
nen zahlen, bestellt sind und diese Funktion wenigstens zwei Jahre ausgelbt haben, sind als
Betriebsleiter und Betriebsaufseher nach MalRgabe des MinroG anerkannt. Diese Anerkennung
gilt jedoch nur fir den betreffenden Bergbaubetrieb. Soll die Person auch fir einen anderen
Bergbaubetrieb bestellt werden, gelten die §§ 125 ff (§ 207 Abs. 1).

Die Bergbauberechtigten hatten die genannten Personen den Bezirkshauptmannschaften bis
zum Ablauf des 31.12.1999 unter genauer Angabe der Aufgabenbereiche und Befugnisse be-
kannt zu geben. Die Bezirkshauptmannschaft hatte dem Bergbauberechtigten sowie den in
§ 207 Abs. 1 genannten Personen sodann die Entgegennahme und Vormerkung der Anzeige
schriftlich zu bestatigen. Eine bescheidmaRige Anerkennung ist nicht erforderlich. (§ 207
Abs. 2).

Personen, die am 1.1.1999 als Betriebsleiter-Stellvertreter bestellt sind, gelten als Betriebsauf-
seher im Sinne des MinroG weiter. § 207 Abs. 2 gilt sinngemal.

7.2. Verantwortliche Markscheider (§ 208)

Personen, die am 1.1.1999 bei Abbauen fir mineralische Rohstoffe, welche seit 1.1.1999 zu
den grundeigenen zahlen, mit den in § 135 umschriebenen Aufgaben betraut sind und diese
wenigstens zwei Jahre wahrgenommen haben, sind als verantwortliche Markscheider nach
Mafigabe des MinroG anerkannt.

Die obigen, die Betriebsleiter und -aufseher betreffenden Ausfiilhrungen gelten sinngeman.

Die Uberleitungsregelung gilt nur fiir den betreffenden Bergbaubetrieb. Waren in den betreffen-
den Betrieben bislang die oben genannten Personen nicht bestellt, so hatten die Bergbaube-
rechtigten die jeweiligen Personen entsprechend namhaft zu machen. Es galten die §§ 125
bzw. 135 ff.

7.3. Uberleitungsbestimmungen aufgrund der MinroG-Novelle 2001

Aufgrund der MinroG-Novelle 2001, mit welcher die Anerkennung in eine Vormerkung umgean-
dert und die Zustandigkeit hiefir zum BMWA gewandert ist sowie aufgrund der gednderten De-
finition des Bergbaubetriebes, waren weitere Ubergangsbestimmungen erforderlich.

Ansuchen um Anerkennung der Bestellung verantwortlicher Personen gelten ab 1. 1.2002 als
Anzeige der Bestellung verantwortlicher Personen (§ 217 Abs. 6 in der Fassung der MinroG-
Novelle 2001). Beziglich der neuen Zustandigkeitsbestimmungen gelten jedoch keine Uber-
gangsregelungen, sodass anhangige Anerkennungs- bzw. nunmehr Vormerkungsverfahren
zustandigkeitshalber an den BMWA abzutreten sind.

Eine am 1.1.2002 bestehende Personenidentitat zwischen verantwortlichem Markscheider ei-
nerseits und Betriebsleiter, Betriebsaufseher, Leitung und technischer Aufsicht bei Tatigkeiten
durch Fremdunternehmer andererseits war bis zum Ablauf des 31. Dezember 2002 zuldssig.
Danach ist § 132 (Abberufung) sinngemal anzuwenden (§ 197 Abs.7).
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Erleichterungen fir ,1-Mann-Betriebe*:

e Personen, die am 1.1.2002 als Betriebsleiter oder Betriebsaufseher bei Bergbauen
mit héchstens einem Arbeithehmer bestellt sind und diese Funktion wenigstens zwei
Jahre ausgelibt haben, gelten als Betriebsleiter oder Betriebsaufseher ausschlief3-
lich fir diesen Betrieb ( § 207 Abs. 4)

e Personen, die am 1.1.2002 bei Bergbauen mit héchstens einem Arbeitnehmer mit
den im § 135 genannten Aufgaben betraut sind und diese wenigstens zwei Jahre
wahrgenommen haben, gelten als verantwortliche Markscheider ausschlief3lich fir
diesen Betrieb (§ 208 Abs. 4)

Der Bergbauberechtigte musste diese Personen bis 31.12.2003 dem BMWA bekannt geben.

Wichtig: Uberpriifung, ob bestehende Personenidentitdten bereinigt worden sind, allenfalls
unter Anwendung des § 132.

1.8. Mitteilungspflichten
8.1. Meldung bestehender Bergbaugebiete an das Grundbuchsgericht

Die nach § 204 als Gewinnungsbetriebsplane Ubergeleiteten gewerberechtlichen und nach an-
deren bundesrechtlichen Vorschriften erteilten Genehmigungsbescheide waren dem BMWA
unter Angabe jener Grundstiicke und Grundstiicksteile, auf die sich der Bescheid bezieht, zu
Ubermitteln.

Ebenso waren von der Berghauptmannschaft nach § 95 BergG 1975 genehmigte Abbaufelder
fur grundeigene mineralische Rohstoffe (Gewinnungsbewilligung), welche am 1. Janner 1999
aufrecht waren und gemaf § 209 Abs. 3 als Bergbaugebiete weiter gelten, gemaf § 155 an das
Grundbuchsgericht zu melden.

Die Zustandigkeit zur Meldung der betreffenden Grundstiicke an das Grundbuch lag bis
31.12.2000 an sich noch beim BMWA, und liegt seit 1.1.2001 bei den Bezirkshauptmannschaf-
ten (siehe F.2.2.3.).

Wichtig: BH: Erfassen der bestehenden rechtskréftigen Genehmigungsbescheide und der da-
von erfassten Grundstlicke.

8.2. Dateniibermittlung fiir das Bergbauinformationssystem

Wie bereits ausgefuhrt, sind die Bezirkshauptmannschaften und auch der Landeshauptmann
verpflichtet, dem BMWA auch hinsichtlich bestehender Bergbaubetriebe die in § 185 Abs. 4
genannten Daten mitzuteilen.

Wichtig: BH: Erfassen der bestehenden (bisher gewerberechtlichen und bergrechtlichen) Be-
triebe und Ubermittlung an den Landeshauptmann. Anderungen sind ebenfalls mitzuteilen.
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1.9. Befreiung von Gebihren und Verwaltungsabgaben

Die durch die Ubergangsbestimmungen des MinroG veranlassten Eingaben und deren Beilagen
sowie die durch die Ubergangsbestimmungen des MinroG veranlassten Amtshandlungen sind
von den Stempelgebihren, Bundesverwaltungsabgaben und Gerichtsgebihren befreit (§ 216).
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J. Ubersicht iiber die Zusténdigkeiten

J.1. Bezirksverwaltungsbehorde (§ 171 Abs. 1):
seit 1.1.1999

1. Genehmigung von Gewinnungsbetriebsplanen und Abschlussbetriebsplanen fir die
obertatige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe (§ 223 Abs. 3)

2. Entgegennahme der Anzeige eines Bergbaubevollmachtigten (VI. Abschnitt des VII.
Hauptstlcks; § 143) fir die Bergbaubetriebe nach 1.

3. anhangige Verfahren, die bislang dem Gewerberecht zugeordnet waren (§ 217 Abs. 4)

4. Wahrnehmung des § 185 Abs. 9 (Daten fiur BerglS) fir die obertatige Gewinnung
grundeigener mineralischer Rohstoffe

5. Ahndung von Verwaltungsibertretungen fur die obertatige Gewinnung grundeigener
mineralischer Rohstoffe (§ 223 Abs. 3)

seit 1.1.2000

6. Bewilligung von Bergbauanlagen fir die obertatige Gewinnung grundeigener minerali-
scher Rohstoffe (§§ 119, 120, 121, 122)

ab 1.1.2001
7. Vollziehung des § 209 Abs. 3 (soweit nicht durch Bundesminister schon erledigt)

8. Uberwachung und allgemeine Anordnungsbefugnisse fiir die obertatige Gewinnung
grundeigener mineralischer Rohstoffe (§ 223 Abs. 5)

ab 1.1.2002

9. Uberwachung der Einhaltung der Bestimmungen betreffend verantwortliche Personen
fur die obertatige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe

10. Abberufung verantwortlicher Personen fur die obertdtige Gewinnung grundeigener mi-
neralischer Rohstoffe

J.2. Landeshauptmann (§ 171 Abs. 1):
seit 1.1.1999

1. Anhéangige Verfahren, die bislang dem Gewerberecht zugeordnet waren fur die obertati-
ge Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe (§ 217 Abs. 4)

2. Berufungsverfahren fir Gewinnungsbetriebsplane fiir die obertatige Gewinnung grund-
eigener mineralischer Rohstoffe

3. Berufungsverfahren fur Bergbauanlagenverfahren fir die obertatige Gewinnung grund-
eigener mineralischer Rohstoffe

4. Entgegennahme der Anzeige eines Bergbaubevollméachtigten flr die obertatige Gewin-
nung grundeigener mineralischer Rohstoffe (VI. Abschnitt des VII. Hauptstiicks; § 143)

5. Wahrnehmung des § 185 Abs. 9 (Daten fur BerglS) fur die obertatige Gewinnung
grundeigener mineralischer Rohstoffe
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seit 1.1.2000

6. Verfahren von Bergbauanlagen fiir die obertdtige Gewinnung grundeigener minerali-
scher Rohstoffe beziehen sich auf mehrere Bezirke (§ 171 Abs. 2 Z. 2)

7. Berufungsverfahren Uber Bergbauanlagen fir die obertatige Gewinnung grundeigener
mineralischer Rohstoffe

ab 1.1.2001

8. Berufungsbehorde fir die obertatige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe
in allen Fallen, in denen die Bezirksverwaltungsbehdrde I. Instanz ist (inkl. jene Verfah-
ren, in welchen die BH ihre Anordnungsbefugnis nach §§ 175 ff wahrnimmt)

ab 1.1.2002

9. Berufungsbehorde fir die obertatige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe
in allen Fallen, in denen die Bezirksverwaltungsbehdrde I. Instanz ist (inkl. Abberufung
verantwortlicher Personen)

J.3. Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit (§ 170):
1. Anhangige Verfahren (§ 217 Abs. 6)
2. Neue Verfahren fur:
2.1 Bergbautechnische Aspekte (§ 2 Abs. 3)
2.2 Bergfreie und bundeseigene mineralische Rohstoffe (§ 170)
2.3 untertdgige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe (§ 170)

2.4 wechselseitige Beeinflussung der ober- und untertdgigen Gewinnung grundeige-
ner mineralischer Rohstoffe (§ 171 Abs. 3 Z. 3)

3. Bergbauanlagen:
3.1 Bergbauanlagen (§ 119)

3.2 Bergbauanlagen fir die obertdgige Gewinnung grundeigener mineralischer Roh-
stoffe nur bis 31.12.1999 (§ 223 Abs. 4) — ab diesem Zeitpunkt BH!!

4. Uberwachung der Bergbautatigkeiten bei der obertadgigen Gewinnung grundeigener mi-
neralischer Rohstoffe (lI. und V. Abschnitt des IX. Hauptsticks) nur bis 31.12.2000
(§ 223 Abs. 5) - ab diesem Zeitpunkt BH!!

5. Verfahren von Betriebsplanen und Bergbauanlagen beziehen sich auf mehrere Bundes-
lander (§ 171 Abs. 3 Z. 1 und 2)

6. Bestehende Bruchgebiete und Bergbaugebiete
6.1. Bekanntgabe von Bruchgebieten, Bergbaugebieten (§ 209 Abs. 1 und 2)
6.2. Bekanntgabe von Abbaufeldern nur bis 31.12.2000 (§ 209 Abs. 3)

7. Vormerkung Verantwortliche Personen (§§ 129 Z. 1, 134 und 137 Z. 1)

8. Bergbaubevollmachtigte (§ 143 Abs. 2)
9. Abbaufelder, die in Grubenmale umgewandelt werden (§ 202)
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UBERSICHT UBER DIE VERTEILUNG DER ZUSTANDIGKEITEN

BETREFFEND DEN

OBERTAGIGEN ABBAU GRUNDEIGENER MINERALISCHER ROHSTOFE

Bergbauberechtigung

Ausiibung der Bergbauberechtigung

Zustandigkeit

keine gesonderte Aufsu-
chungsberechtigung oder Ge-
winnungsberechtigung erforder-
lich

Inhaber des Gewinnungsbe-
triebsplanes gilt ex lege als
Bergbauberechtigter (§ 84)

qualifizierter Gewinnungsbetriebsplan (§ 113
iVm § 80)

Anerkennung der Bestellung von Be-
triebsleitern und -aufsehern (§ 125)

Anerkennung der Bestellung von ver-
antwortlichen Markscheidern

Entgegennahme der Anzeige von Berg-
baubevollmachtigten (§ 143)

Bekanntgabe von Bergbaugebieten an
Grundbuchsgericht (§ 155)

allgemeine Aufsicht iber Bergbau
(8§ 173, 174)

besondere Uberwachung

(§ 175)

BH oder LH

(§ 171 Abs. 1 und 2)

seit 01.01.1999

BH oder LH

(§ 171 Abs. 1 und 2)

seit 01.01.1999

BH . ode r . LH ............................
(§ 171 Abs. 1 und 2)

seit 01.01.2000

BMWA

(§ 129 Z. 3 und 2)

seit 01.01.2002

BH . ode r . LH .............................
(§ 137 Z. 3 und 2)

seit 01.01.1999

BHundLH ...............................
(§ 171 Abs. 1 und 2 iVm § 143 Abs.
2)

seit 01.01.1999

BH . ode r . LH .............................
(§ 171 Abs. 1 und 2 iVm § 155 Abs.
1)

ab 01.01.2001

BH . ode r . LH .............................
(§ 171 Abs. 1 und 2)

ab 01.01.2001

BngnereII .............................
(§ 175 Abs. 1)

ab. 01.01.2001
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UBERSICHT UBER DIE RECHTE UND PFLICHTEN DES BERGBAUBE-
RECHTIGTEN IM ZUSAMENHANG MIT DEM
OBERTAGIGEN ABBAU GRUNDEIGENER MINERALISCHER ROHSTOFE

Rechte

Pflichten

§ 104: Aneignung anderer mineralischer Roh-
stoffe

§ 105: Speicherung anderer mineralischer
Rohstoffe

§ 106: Nutzung von Grubenwassern

§ 107: Aufbereitung mineralischer Rohstoffe,
Herstellen , Betreiben, Verwenden von Berg-
bauanlagen und Bergbauzubehor flr eigene
Bergbauzwecke,

§ 97: Anzeigepflicht fur Unfalle und gefahrliche
Ereignisse

§ 108: Anzeige uber die Errichtung und Aufl6-
sung einer Bergbaubetriebes oder einer selb-
standigen Betriebsabteilung

§ 109: Sicherungspflichten
§ 110: Bergbaukartenwerk anlegen lassen
§ 111: Hilfeleistung bei Unglicksfallen

§ 113: Anzeigen der Aufnahme des Aufschlus-
ses, Abbaues (Gewinnungsbetriebsplan)

§ 114: Aufstellung eines Abschlussbetriebs-
planes

§ 115: Ansuchen um Anderung des Gewin-
nungsbetriebsplanes

§ 119: Ansuchen um Genehmigung der Berg-
bauanlage

§ 125: Bestellung eines Betriebsleiters und
Betriebsaufsehers (allenfalls Bestellung der
Vertretung)

§ 126: Aufgabenbereich von Betriebsleiter und
Betreibsaufseher festlegen

§ 128: Bekanntgabe des Betriebsleiters und
Betriebsaufsehers an BM

§ 135: Bestellung eines verantwortlichen
Markscheiders (allenfalls Bestellung einer Ver-
tretung)

§ 136: Bekanntgabe des Markscheiders an
den BM

§ 143: Bestellung eines Bergbaubevolimach-
tigten

§ 145: Haftung fir Geldleistungen

§§ 154, 157: Erweiterung Bergbaugebiet
§ 159: Sicherung der Oberflachennutzung
§ 161: Haftung fir Bergschaden

§ 178 Abs. 3: Zur Verfliigung Stellung von Da-
ten

Seite 80

IB 4/06




	Zuständigkeit der Länder
	Gewerberecht
	Begriffsbestimmungen
	Bergfreier Rohstoff
	Grundeigener Rohstoff
	Gewinnungsberechtigung
	Bergbauberechtigung

	Zuständigkeit MinroG
	Einteilung der Stoffe
	Zuständigkeit Behörde
	Parteistellung Gewinnungsbetriebsplanverfahren
	Parteistellung Anlageverfahren

	Zuständigkeit Behörden !
	BezVerwBehörde (BH)
	Landeshauptmann

	Bestehende GewBewilligung
	Übersicht Zuständigkeiten - sehr gut!
	Bezirksverwaltungsbehörde (§ 171 Abs. 1):
	Bundesministerium


